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Zusammenfassung  

Der Arbeitskreis „Produktverantwortung und Ressour-

ceneffizienz“ der 8. Niedersächsischen Regierungskom-

mission hat sich in seinem Arbeitsprogramm mit Frage-

stellungen zu den Themenfeldern „Fortentwicklung der 

Produktverantwortung“, „Regime der Herstellerverant-

wortung“ sowie „Abfallvermeidung“, „kritische Roh-

stoffe“ und „Umsetzung der EU-Kunststoffstrategie“ be-

fasst. 

Im Rahmen der Produktverantwortung und der erwei-

terten Herstellerverantwortung wird Herstellern und 

Vertreibern von Produkten eine besondere Verantwor-

tung auferlegt. Um den Unterschied zwischen der Pro-

duktverantwortung auf der einen und der erweiterten 

Herstellerverantwortung auf der anderen Seite besser 

einordnen zu können, hat der Arbeitskreis hierfür zu-

nächst eine Abgrenzung hinsichtlich der Aufgaben und 

Zuständigkeiten ausgearbeitet. 

Auf dem Gebiet der Produktverantwortung hat sich der 

Arbeitskreis vertieft mit den Themenschwerpunkten Re-

cyclingfähigkeit, Ökodesign, Erweiterungsmöglichkeiten 

und Verbrauchertransparenz befasst. Allerdings gibt es 

hier aufgrund der engen Verzahnung zum Bereich der 

erweiterten Herstellerverantwortung auch Überschnei-

dungen wie z. B. bei der Recyclingfähigkeit. Der Arbeits-

kreis zeigt ferner auf, dass gerade im Bereich der Recyc-

lingfähigkeit noch ein erhebliches Ausweitungspotential 

besteht, welches es gilt, in den kommenden Jahren aus-

zuschöpfen. Nur auf diese Weise sind zukünftig anvi-

sierte Recyclingziele realistisch zu erreichen. Der Ar-

beitskreis hat hierzu eine Reihe von Empfehlungen aus-

gearbeitet, die neben dem eigentlichen Recyclingpro-

zess u. a. auch die Förderung eines recyclingfähigen De-

signs, die Verbesserung der Sammelqualität sowie die 

Erhöhung des Erfassungsgrades etc. umfassen. 

Als besonders entscheidend für die Entwicklung von 

nachhaltigeren Produkten sieht der Arbeitskreis zudem 

das Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern 

an. Die Erhöhung der Verbrauchertransparenz und -ver-

antwortung ist essentiell für Aspekte wie Ressourcen-

schutz, Recyclingfähigkeit oder auch den erhöhten Ein-

satz von Recyclingmaterialien, da letztendlich das Kauf-

verhalten einen großen Einfluss auf diese Aspekte hat. 

Der Arbeitskreis weist dabei ausdrücklich auf die Not-

wendigkeit einer zielgruppen- und sachgerechten, konti-

nuierlichen Kommunikation hin. 

Im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung 

befasste sich der Arbeitskreis u. a. mit einem Rücknah-

mesystem der Zukunft unter Berücksichtigung der Ziel-

hierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Hierbei 

spielt der Abfallbesitzer eine zentrale Rolle. Der Arbeits-

kreis fasst erste Überlegungen zusammen, wie der Ab-

fallbesitzer zum einen in einem ausreichenden Umfang 

informiert und zum anderen seine Motivation zur ord-

nungsgemäßen Entsorgung gesteigert werden kann. 

Darüber hinaus ging der Arbeitskreis der Fragestellung 

nach, welche Kriterien grundsätzlich und welche auf den 

Stoffstrom bezogen berücksichtigt werden sollten, da-

mit eine Kreislaufwirtschaft realisiert werden kann. Da-

bei wurde auch der verpflichtende Einsatz von Rezykla-

ten diskutiert. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine er-

höhte Verwendung von Rezyklaten in Produkten zu be-

fürworten. Als große Herausforderung wird hier aller-

dings weiterhin die Gewährleistung einer konstanten 

Qualität sowie der verfügbaren Menge der Rezyklate auf 

dem Markt angesehen. Zudem verweist der Arbeitskreis 

darauf, dass Mindesteinsatzquoten für Rezyklate einen 

starken Eingriff in den Markt und in die Produktgestal-

tungsfreiheit der Hersteller darstellen. 

Im Arbeitskreis wurde zudem über die Ausweitung der 

Verpflichtung im Rahmen der erweiterten Herstellerver-

antwortung auf weitere Produktströme diskutiert. Der 

Arbeitskreis sprach sich in diesem Zuge für die Einfüh-

rung der erweiterten Herstellerverantwortung für Texti-

lien aus sowie die Prüfung der Anwendung des Prinzips 

der erweiterten Herstellerverantwortung auf weitere 

Produktströme. Hierzu konnten keine einvernehmlichen 

Empfehlungen seitens der 8. Regierungskommission ver-

abschiedet werden. 

Neben der „Fortentwicklung der Produktverantwor-

tung“ sowie dem „Regime der Herstellerverantwortung“ 

hat sich der Arbeitskreis in seinem Arbeitsprogramm zu-

dem mit Fragestellungen zu den eingangs bereits ge-

nannten weiteren Themenblöcken befasst. 

Im Themenblock der Abfallvermeidung lag der Fokus auf 

dem Bereich der Reparaturen. Ziel des Arbeitskreises 

war die Stärkung der Reparatur und Unterstützung des 

Reparaturgewerbes in Niedersachsen als Beitrag für den 

Ressourcen- und den Klimaschutz. Der Arbeitskreis 

führte hierzu unter dem Titel „Stärkung der Reparatur in 

Niedersachsen – Aktuelle und zukünftige Herausforde-

rungen aus der Perspektive von Reparierenden und Ver-

brauchenden“ einen Praxisdialog mit betroffenen Akt-

euren durch. Im Rahmen der gemeinsamen Diskussion 

zeigte sich, dass Reparaturbetriebe in Niedersachsen mit 

einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind. 

Auf der Grundlage der im Rahmen des Praxisdialogs er-

mittelten Hürden und Herausforderungen für nieder-

sächsische Reparaturbetriebe hat der Arbeitskreis 
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Empfehlungen für Maßnahmen ausgearbeitet, mit de-

ren Umsetzung langfristig ein breites und flächende-

ckendes Reparaturangebot in Niedersachsen sicherge-

stellt und die Nachfrage nach Reparaturdienstleistungen 

erhöht werden sollen. 

Im Bereich der Umsetzung der Kunststoffstrategie hat 

sich der Arbeitskreis mit drei Themenschwerpunkten 

befasst. Diese waren die „Veränderung des Berech-

nungspunktes für die Ermittlung von Recyclingquoten 

von Verpackungskunststoffen“, die „Verbringung von 

grenzüberschreitenden Kunststoffabfällen“ sowie die 

„Abfallvermeidung am Beispiel von Kunststoffverpa-

ckungen“. 

Die Herausforderungen, die sich aufgrund der Verände-

rung des Berechnungspunktes für die Ermittlung von Re-

cyclingquoten von Verpackungskunststoffen ergeben, 

hat der Arbeitskreis diskutiert und in strukturierter Form 

dargelegt. Die daraus resultierenden Effekte wurden an-

schließend fachlich beschrieben und auf diese Weise 

frühzeitig eine Grundlage für anstehende Entschei-

dungsfindungen geschaffen. 

Im Rahmen der Bekämpfung illegaler, grenzüberschrei-

tender Verbringung von Kunststoffabfällen kam es zu 

Beginn 2021 u. a. zu Änderungen im Regelungsbereich 

der Verbringung von Kunststoffabfällen. So werden auf-

grund der Einführung neuer Abfallschlüssel nun weitere 

Kunststoffabfälle dem Notifizierungsverfahren unter-

worfen. Der Arbeitskreis hat dies zum Anlass genom-

men, die Durchführung von Notifizierungsverfahren im 

Bereich der Kunststoffabfällen diskutieren. Es wurde 

festgestellt, dass die Durchführung dieser Verfahren 

bundesweit nicht einheitlich gehandhabt wird. Nach An-

sicht der betroffenen Akteure führt dies u. a. zu langen 

Bearbeitungszeiträumen und zu teils abweichenden Ent-

scheidungen durch unterschiedliche Behörden bei glei-

chem Sachverhalt. Zur Optimierung der Durchführung 

des Notifizierungsverfahren hat der Arbeitskreis daher 

Empfehlungen ausgearbeitet, die eine einheitliche und 

sachrichtige Durchführung des Notifizierungsverfahrens 

für Kunststoffverpackungen gewährleisten sollen. 

Der Arbeitskreis „Produktverantwortung und Ressour-

ceneffizienz“ hat zu den einzelnen Themenfeldern sei-

nes Arbeitsprograms insgesamt 44 Empfehlungen ver-

fasst. Die Empfehlungen bauen teils aufeinander auf o-

der bedingen sich gegenseitig. Das Ziel des Arbeitskrei-

ses war es, Wege und Optionen aufzuzeigen, wie eine 

nachhaltige Umweltpolitik im Bereich der Fragestellun-

gen aus dem Arbeitsprogramm ausgestaltet werden 

kann.  Darüber hinaus hat der Arbeitskreis noch 17 Emp-

fehlungen zur Novelle des Elektro- und Elektronikgeset-

zes (ElektroG) und weitere 16 Empfehlungen zur neuen 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte Behandlungsverord-

nung (EAG-BehandV) verfasst. Die Empfehlungen zur 

EAG-BehandV konnten aufgrund des bereits zeitlich vor-

geschrittenen Bundesratsverfahrens nicht mehr seitens 

der 8. Regierungskommission verabschiedet werden. 

Die in diesem Rahmen durch den Arbeitskreis verfassten 

Empfehlungspapiere können der Internetpräsenz der 

Regierungskommission entnommen werden.1

 

 

                                                                 

1 Online: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digita-
ler_wandel/produktverantwortung_amp_ressourceneffizienz/produktverantwortung-ressourceneffizienz-173276.html 

  

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/produktverantwortung_amp_ressourceneffizienz/produktverantwortung-ressourceneffizienz-173276.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/produktverantwortung_amp_ressourceneffizienz/produktverantwortung-ressourceneffizienz-173276.html
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1. Einleitung 

Die 8. Regierungskommission hat sich im Mai 2018 kon-

stituiert. Gemäß Kabinettsbeschluss hatte sie die Auf-

gabe, die Niedersächsische Landesregierung hinsichtlich 

ihrer Strategien zum Thema Nachhaltige Umweltpolitik 

und Digitaler Wandel zu beraten. Sie sollte die Praxiser-

fahrung der niedersächsischen Wirtschaft in die Lösung 

von Umweltproblemen einbringen und einvernehmlich 

mit den betroffenen Gruppierungen (Wirtschaft, Um-

weltverbände, Wissenschaft, Kommunale Spitzenver-

bände, Gewerkschaften) Empfehlungen an Politik und 

Wirtschaft abgeben. In diesem Zusammenhang wurden 

Arbeitskreise zu den folgenden Themenfeldern einge-

richtet: 

• Umweltpolitik in Zeiten des Digitalen Wandels 

• Emissionsrechtehandel 

• Hemmnisse der Sektorkopplung 

• Nachhaltige Chemikalienpolitik 

• Produktverantwortung und Ressourceneffizienz 

• Kreislaufwirtschaft 

 

Aufgrund der drängenden Herausforderungen im Zu-

sammenhang mit der EU-Kunststoffstrategie beschloss 

die Regierungskommission darüber hinaus die Einrich-

tung einer „AG Kunststoffstrategie“, um ausgewählte 

Aspekte mit niedersächsischem Bezug bearbeiten zu 

können. In diesem Zusammenhang wurde die Firma 

Ökopol mit der Erarbeitung eines Gutachtens zu zwei 

ausgewählten Themenfeldern der EU-Kunststoffstrate-

gie beauftragt. 

Die besondere Aufgabenstellung erforderte einen brei-

ten gesellschaftlichen Konsens. In der Kommission sowie 

in den Arbeitskreisen und Projektgruppen waren daher 

die folgenden Gruppierungen vertreten: 

• Wirtschaft 

• Wissenschaft 

• Umweltverbände 

• Kommunale Spitzenverbände 

• Gewerkschaften 

• Verwaltung 

 

Die Regierungskommission hat zahlreiche Empfehlungen 

verabschiedet, die jeweils zeitnah im Internet veröffent-

licht und seitens des Niedersächsischen Umweltministe-

riums in entsprechende Entscheidungsprozesse und Ini-

tiativen eingebracht wurden.     

Mit ihrer letzten Sitzung im Juni 2022 hat die 8. Regie-

rungskommission ihre Arbeiten fristgerecht abgeschlos-

sen. Die Ergebnisse und Empfehlungen der sechs Ar-

beitskreise und der AG Kunststoffstrategie wurden in 

Abschlussberichten dokumentiert und einvernehmlich 

verabschiedet.  

Die 8. Regierungskommission hat empfohlen, die Arbei-

ten in einer 9. Regierungskommission fortzuführen und 

dazu Themenvorschläge erarbeitet. 
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2. Aufgaben und Ziele 

Der Arbeitskreis „Produktverantwortung und Ressour-

ceneffizienz“ führt unter einem neuen Namen rein the-

matisch die Arbeiten des Arbeitskreises „Elektroaltge-

räte und Ressourceneffizienz“ der 7. Regierungskommis-

sion fort. 

Die Namensänderung begründet sich darin, dass sich im 

Zuge der Überlegungen für die Ausrichtung einer 8. Re-

gierungskommission frühzeitig darauf verständigt 

wurde, im hiesigen Arbeitsprogramm nicht alleinig den 

Abfallstrom der Elektro- und Elektronikaltgeräte in den 

Vordergrund stellen zu wollen, sondern auch im Rah-

men der Befassung mit Themenschwerpunkten wie 

„Produktverantwortung“ und „erweiterte Herstellerver-

antwortung“ weitere Stoffströmen wie z. B. Kunststoffe 

in den Fokus der Bearbeitung zu rücken. 

Der Arbeitskreis sieht es zudem weiterhin als seine Auf-

gabe an, die Empfehlungen aus der 7. Regierungskom-

mission zur Fortführung des Themas in einer nächsten 

Regierungskommission unter Berücksichtigung der aktu-

ellen Entwicklungen sowie unter Beachtung niedersach-

senspezifischer Interessenlagen weiterzuentwickeln und 

zu konkretisieren. In diesem Zusammenhang sollte u. a. 

der Ansatz der erweiterten Herstellerverantwortung ins-

gesamt sowie die Frage, ob die Verantwortungszuwei-

sungen im Bereich der Elektro- und Elektronikaltgeräte 

effektiver und/oder effizienter gestaltet werden kön-

nen, thematisiert werden. 

Im Einzelnen gehen die Aufgaben und Ziele, die sich der 

Arbeitskreis gesetzt hat, aus seinem Arbeitsprogramm 

hervor, das am 17. Januar 2019 von der 8. Regierungs-

kommission beschlossen wurde und nachfolgend darge-

stellt ist. 

Fortentwicklung der Produktverantwortung 

• Recyclingfähigkeit – Von der Forderung zur För-
derung 

• Ökodesign: Welche Anforderungen sind aus 
Sicht der Produktverantwortung zu stellen? 

• Kriterien für die Ausweitung der Produktver-
antwortung 

• Verbrauchertransparenz und -verantwortung 
erhöhen 

 

 

Regime der Herstellerverantwortung 

• Wie sollte ein Rücknahmesystem der Zukunft 
ausgestaltet sein? 

• Aus der Sicht der jeweiligen Akteure entlang 
des Lebensweges - vom Designer bis zum Wie-
derverwerter 

• Welche Kriterien sollten grundsätzlich und wel-
che auf den Stoffstrom bezogen berücksichtigt 
werden? 

• Wie können Informationspflichten (Informati-
onskooperationen) effektiv ausgestaltet wer-
den? (Demografischer Wandel, Innovation – QR 
Code) 

Abfallvermeidung 

• Welche Beiträge mit hohem Vermeidungseffekt 
leisten die Wirtschaftsbeteiligten vor Eintritt in 
das Abfallregime? 

• Ableitung von empfehlenswerten Maßnahmen 
einschließlich Weiterverwendung im zweiten 
Produktleben 

Kritische Rohstoffe 

• Welche Faktoren machen einen Rohstoff kri-
tisch? 

Themenfelder zur Umsetzung der Kunststoffstrategie 

• Ökodesignanforderungen an Recyclingeinsatz 
und Recyclingfähigkeit 

• Konzepte der Abfallvermeidung 

Darüber hinaus hat sich der Arbeitskreis zum Ziel ge-

setzt, bei thematisch relevanten Gesetzgebungsverfah-

ren frühzeitig Stellung zu nehmen und die niedersächsi-

schen Positionen entsprechend einzubringen. Dies ist im 

Rahmen der 8. Regierungskommission für die Gesetzge-

bungsverfahren zur Novelle des ElektroG sowie zur EAG-

BehandV im Jahr 2021 erfolgt. Der Arbeitskreis hat sich 

in diesem Zuge mit einer Reihe von aktuellen und praxis-

orientierten Fragestellungen in jeweils einer Unterar-

beitsgruppe befasst.  
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3. Vorgehensweise 

Der Arbeitskreis hat die Themen des Arbeitsprogramms 

(siehe Kapitel 1) in insgesamt 20. Arbeitskreissitzungen 

behandelt. 

Um einen zügigen und zielgerichteten Arbeitserfolg ge-

währleisten zu können, wurden für die Bearbeitung der 

einzelnen Themenschwerpunkte Unterarbeitsgruppen 

gebildet. Die Teilnahme an den Unterarbeitsgruppen 

stand allen Mitgliedern des Arbeitskreises frei. Ausge-

hend von den übergeordneten Fragestellungen des Ar-

beitskreises wurde sich in den Unterarbeitsgruppen zu-

nächst in der notwendigen Tiefe mit der jeweiligen The-

matik befasst und erste Ansatzpunkte ausgearbeitet. 

Die Ergebnisse aus den Unterarbeitsgruppen wurden in 

regelmäßigen Abständen dem Arbeitskreis vorgestellt 

und anschließend dort zur Diskussion gestellt. Anhand 

des Diskussionsergebnisses war es den Unterarbeits-

gruppen anschließend möglich, entsprechend der Vor-

gaben aus dem Arbeitskreis nachzusteuern. 

Neben den zuvor genannten Unterarbeitsgruppen zu 

den Themen des Arbeitsprogramms haben sich zudem 

drei Unterarbeitsgruppen zur Erstellung von Empfehlun-

gen im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren zur No-

velle des ElektroG und zur EAG-BehandV sowie zur Erhö-

hung der Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgerä-

ten gebildet. 

Zur eigenen Meinungsbildung hat sich der Arbeitskreis 

anhand von Impulsvorträgen von externen Experten aus 

Industrie, Wissenschaft, Umweltverbände und Verwal-

tung u. a. zu folgenden Themen informiert: 

• Vorstellung der Kampagne der Hersteller 
„DROP IT LIKE E-SCHROTT“ 
Alexander Goldberg, Stiftung Elektro-Altgeräte 
Register (EAR) 

• Modulated Fees - Eine neue Herausforderung 
für Hersteller von Elektrogeräten und Batterien 
Kathrin Dinh (HP Inc.) 

• Roadmap Nachhaltigkeit 
Prof. Dr. habil. Henning Friege (N3 Nachhaltig-
keitsberatung Dr. Friege & Partner) 

• Möglichkeiten und Herausforderungen einer 
Rezyklateinsatzquote – Kurzstudie 
Karsten Schischke (Fraunhofer-Institut für Zu-
verlässigkeit und Mikrointegration IZM) 

• Einsatzbereiche von PCR-Kunststoffen: Ist-Situ-
ation, aktuelle Hemmnisse und Potenziale aus 
Sicht eines Geräteherstellers 
Marko Schnarr (Miele & Cie. KG) 

• Kunststoffrecyclate für die Herstellung von 
Elektro- und Elektronikgeräte - Herausforde-
rungen aus der Perspektive des Recyclather-
stellers MGG: Eine Perspektive aus der Praxis 
Chris Slijkhuis (MGG Polymers GmbH) 

• EffizientNutzen - Elektro(nik)produkte wieder-
verwenden – Vorstellung des Forschungspro-
jektes sowie den rechtlichen Barrieren im Be-
reich der Reparatur und Wiederaufarbeitung 
von Elektro(nik)produkten 
Klaus Hieronymi (Circular Economy Research 
(CER) GmbH), Hans-Jochen Lückefett (1cc 
GmbH) 

• Impulsvortrag zum „Wirken der Berliner Stadt-
reinigung in Bezug auf Kommunikation, Infor-
mation, Abfallberatung sowie ZeroWaste-
ReUse“  
Birgit Nimke-Sliwinski (Berliner Stadtreinigungs-
betriebe) 

• Erweiterte Herstellerverantwortung für Texti-
lien 
Nicole Kösegi (solutions for business) 

• Mülltrennung wirkt - Vorstellung der Initiative 
der dualen Systeme 
Axel Subklew (DS Recycling GmbH) 

Darüber hinaus wurden seitens der Mitglieder des Ar-

beitskreises weitere Impulsvorträge zu folgenden The-

men gehalten: 

• Vorstellung von Forschungsprojekten mit Rele-
vanz zum Arbeitskreis 
Rebecca Bliklen (Ökopol GmbH) 

• Zusammenarbeit mit einem Partner aus der Pri-
vatwirtschaft und einer sozialen Einrichtung bei 
der Sammlung und Verwertung von Elektroge-
räten 
André Pohl (Hellmann Process Management 
GmbH & Co. KG), Tobias Woeste (Zweckver-
band Abfallwirtschaft Celle) 

• Offener Anwendungsbereich des ElektroG aus 
der Sicht der Erstbehandlungsanlagen 
Kai Kramer (Electrocycling GmbH) 

• Offener Anwendungsbereich des ElektroG aus 
Sicht der Entsorgungswirtschaft 
Dr. Clemens Pues (PreZero Recycling Deutsch-
land GmbH & Co. KG), Matthias Fricke (ALBA 
Braunschweig GmbH)
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• Passive Elektro- Geräte im „Open Scope“ des 
ElektroG 
Svaantje Kanthak (Sennheiser electronic GmbH 
& Co.KG) 

• European Circular Economy Stakeholder Plat-
form 
Dr.-Ing. Asja Mrotzek-Blöß (TU Clausthal) 

• Welche Anforderungen ergeben sich an das 
Ökodesign, wo liegt Konfliktpotenzial? 
Holger Thamm (Stiebel Eltron GmbH & Co.KG) 

• Hersteller- und Produktverantwortung bei 
Elektroaltgeräten und Batterien - Impulse für 
die aktuelle politische Diskussion aus der Sicht 
betroffener Akteure 
Hans-Jochen Lückefett (1cc GmbH) 

• Produktverantwortung als Schlüssel zu einem 
ökologischen Paradigmenwechsel im industriel-
len Produktionssystem 
Dr. Wolfgang Wesely (BUND Landesverband 
Niedersachsen e.V.) 

• Die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) als Orientie-
rungshilfe und Leitplanken für Produktverant-
wortung und Ressourceneffizienz 
Michael Kaminski-Nissen (B.A.U.M. e.V.) 

• Kriterien für kritische Rohstoffe 
Dr.-Ing. Asja Mrotzek-Blöß (TU Clausthal) 

• EU ErP Richtlinie 2009/125/EG – Anforderun-
gen an die umweltgerechte Gestaltung energie-
verbrauchsrelevanter Produkte 
Hans-Jochen Lückefett (1cc GmbH) 

• Recycling von Kunststoffen im Bau – innovative 
Optionen für die Kreislaufwirtschaft 
Dr. Ingo Sartorius (PlasticsEurope Deutschland  
e.V., bis 30. November 2021) 

• Nutzung, Sammlung und Sortierung von Post-
Consumer Kunststoffen in Europa bis 2030 
Dr. Clemens Pues (PreZero Recycling Deutsch-
land GmbH & Co. KG) 

• Aktivitäten zur Vermeidung am Beispiel der Ef-
fizienz von Kunststoffverpackungen 
Dr. Ingo Sartorius (BKV GmbH, ab 1. Dezember 
2021) 

Neben den zuvor genannten Vorträgen zur Information 

und Meinungsbildung wurde im Rahmen der Bearbei-

tung des Themenblockes 3 „Abfallvermeidung“ ein Pra-

xisdialog mit Reparaturbetrieben aus Niedersachsen un-

ter dem Titel „Stärkung der Reparatur in Niedersachsen 

– Aktuelle und zukünftige Herausforderungen aus der 

Perspektive von Reparierende und Verbrauchende“ 

durchgeführt.
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4. Hersteller- und Produktverantwortung als Basis für eine Verbesserung 
der Ressourceneffizienz und des Abfallmanagements 

Zu Beginn der Bearbeitung der beiden Themenblöcke 

„Fortentwicklung der Produktverantwortung“ sowie 

„Regime der Herstellerverantwortung“ stand die Ab-

grenzung zwischen den Begriffen „Produkt-“ und „er-

weiterte Herstellerverantwortung“ im Mittelpunkt, de-

ren Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden. 

Die Begriffe „Hersteller-" und „Produktverantwortung“ 

werden heute in vielen Gesetzestexten verwendet, um 

umweltbezogene Verantwortung zuzuordnen. Daher er-

schien es für die Vorbereitung von Empfehlungen durch 

den Arbeitskreis wichtig, die Reichweite und die Tragfä-

higkeit dieser Begriffe zu klären. Aus dieser Diskussion 

ist die nachfolgende Darstellung in Abbildung 1 entstan-

den.  

Die rot umrandeten Felder heben die für den Arbeits-

kreis maßgebenden Zusammenhänge hervor: Der Her-

steller trägt umfassende Verantwortung in ökonomi-

scher, ökologischer und sozialer Hinsicht. Seine ökologi-

sche Verantwortung gliedert sich dabei in zwei Teilberei-

che: 

• Die ökologische Produktverantwortung, die ihn 
dazu verpflichtet, ökologische Aspekte und 

                                                                 

2 Ein gutes Beispiel bietet https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cite.200650422 (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022). 
Zitat zur Produktverantwortung: „Im Sinne der Produktverantwortung übernimmt der Hersteller […] die Verantwortung für das von ihm gefertigte Pro-
dukt gegenüber dem Endverbraucher. Dieser erwartet heute ein Produkt, das nicht nur gebrauchstauglich ist, sondern darüber hinaus auch umwelt-
schonend hergestellt wird, schadstoff- und emissionsgeprüft ist und somit im täglichen Einsatz den Nutzer in seinem Wohlbefinden nicht negativ beein-
trächtigt. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, dürfen nur solche Vorprodukte und Prozesse eingesetzt werden, die dies auch sicherstellen 
können.“ 
3 Extended producer responsibility (EPR) can be defined as “an environmental policy approach in which a producer’s responsibility for a product is ex-
tended to the post-consumer stage of a products life cycle.” https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/introduction.html (zuletzt 
aufgerufen am 24.2.2022). 
4 Mitteilung der Europäischen Kommission eines Fahrplans für ein ressourcenschonendes Europa vom 20.09.2011  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022). 

Zusammenhänge im Produktdesign zu berück-
sichtigen  

sowie 

• die erweiterte Herstellerverantwortung, die ihn 
dazu verpflichtet, für seine Produkte Abfallma-
nagement und Ressourceneffizienz wahrzuneh-
men. 

Der Begriff der ökologischen Produktverantwortung ist 

selbsterklärend. Hersteller tragen Verantwortung für die 

Produkte, die sie vermarkten.2 Der Zusammenhang zwi-

schen Herstellerverantwortung sowie Abfallmanage-

ment und Ressourceneffizienz bedarf hingegen einer Er-

läuterung. Der Begriff „Herstellerverantwortung“ wird in 

den Artikeln 8 und 8a Abfallrahmenrichtlinie verwendet 

(„Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“). 

Dieses Regime umschreibt die Verantwortung des Her-

stellers für Aufgaben des Abfallmanagements.3 Ergän-

zend trat das Prinzip der Ressourceneffizienz hinzu.4  

Mit dieser Unterscheidung können Aufgaben, Ziele, Ver-

antwortlichkeiten und Zuständigkeiten zugeordnet und 

unterschieden werden. Der Arbeitskreis hat es unter-

nommen, dazu wichtige Beispiele zusammenzutragen:  

Abbildung 1: Einordnung von Produkt- und erweiterte Herstellerverantwortung 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cite.200650422
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/introduction.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN
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Abbildung 2 stellt ökologische Produkt- und erweiterte 

Herstellerverantwortung einander gegenüber. In erster 

Linie ist der Hersteller Träger der ökologischen Produkt-

verantwortung. Teilaufgaben nehmen andere Akteure in 

der Wertschöpfungskette des Herstellers wahr. Die er-

weiterte Herstellerverantwortung beschrieb – wie in 

Fußnote 2 nachgewiesen – zunächst die Verantwortung 

des Herstellers für abfallwirtschaftliche Ziele. Ein neue-

rer Aspekt der erweiterten Herstellerverantwortung ist 

die Ressourceneffizienz. Die Pfeile für die ökologische 

Produktverantwortung und für die erweiterte Herstel-

lerverantwortung sind gegenläufig gerichtet. Ökologi-

sche Produktverantwortung ist Teil der umfassenden 

Produktverantwortung des Herstellers. Zahlreiche As-

pekte der Ressourceneffizienz können nur durch den 

Hersteller im Rahmen seines Produktdesigns realisiert 

werden. Daher zeigt der Pfeil entgegengesetzt vom End-

of-Life- (EoL) Management in Richtung auf den Herstel-

ler. 

Schließlich stellt Abbildung 2 auch dar, dass Gesetzgeber 

und Regierung für die Steuerung der ökologischen Pro-

duktverantwortung und der erweiterten Herstellerver-

antwortung sowohl auf ordnungspolitische als auch auf 

anreizpolitische Instrumente/Maßnahmen zurückgreifen 

können. 

Abbildung 3 stellt auf dieser Grundlage dar, welche ak-

tuellen Gesetze welchem Regime zuzuordnen sind. 

Obwohl das Kreislaufwirtschaftsgesetz eindeutig dem 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung zuzu-

ordnen ist, verwendet der Gesetzgeber für die Regelung 

abfallbezogener Verantwortung des Herstellers den Be-

griff der Produktverantwortung.5  

 

Die Verwirrung, die aus dieser Begrifflichkeit entsteht, 

soll exemplarisch anhand der unterschiedlichen Zustän-

digkeiten auf Bundesebene im Bereich des Abfallrechtes 

(Federführung BMUV) einerseits und der (ökologischen) 

Produktverantwortung (Federführung BMWK) anderer-

seits deutlich gemacht werden.  

 

Wenn beispielsweise § 23 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

vorschreibt, dass Produkte so zu gestalten sind, dass sie 

„ressourceneffizient, mehrfach verwendbar, technisch 

langlebig, reparierbar […] sowie zur umweltverträglichen 

Beseitigung geeignet sind“, stellt sich die Frage, welches 

der genannten Ressorts sich federführend damit be-

fasst, wie gegebenenfalls konkurrierende Doppelrege-

lungen vermieden werden können und wie im Rahmen 

der sehr stark national ausgerichteten Gesetzgebung für 

das Abfallmanagement Handelshemmnisse aus Vorga-

ben für das Produktdesign auf europäischer Ebene ver-

mieden werden können.

 

                                                                 

5 So bspw. in den §§ 23 ff des Gesetzes. 

Abbildung 2: Zusammenwirken von Produkt- und erweiterter Herstellerverantwortung in der Wertschöpfungskette 
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Abbildung 3: Rechtsquellen in der Zuordnung von Produkt- und erweiterter Herstellerverantwortung 
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5. Fortentwicklung der Produktverantwortung 

5.1 Allgemeines 

Die folgenden Themenschwerpunkte Recyclingfähigkeit, 

Ökodesign, Erweiterungsmöglichkeiten und Verbrau-

chertransparenz sind in der Struktur der Produktverant-

wortung zugeordnet. Die einleitenden Überlegungen ha-

ben aber aufgezeigt, dass die gesetzgeberisch verfügten 

Instrumente nicht immer überschneidungsfrei den Be-

reichen Produkt- und erweiterter Herstellerverantwor-

tung zuzuordnen sind. Dies zeigt sich unter anderem an 

dem folgenden Attribut „Recyclingfähigkeit“, welches 

der Hersteller ins Produktdesign übernehmen soll. Die 

dafür zur Förderung der Recyclingfähigkeit diskutierten 

ordnungspolitischen Maßnahmen und Anreize werden 

im Rahmen des Abfallmanagements als auch mithilfe 

von Durchführungsmaßnahmen zur Ökodesign-Richtlinie 

parallel diskutiert. Dieses Nebeneinander zweier gesetz-

geberischer Wege ist aus den Gründen, die in Kapitel 1 

dargestellt worden sind, kritisch zu beurteilen. 

Die Aufgabenstellung der Weiterentwicklung der Pro-

duktverantwortung wird zunächst aus der Perspektive 

von Rücknahmesystemen für unterschiedliche Produkt-

bereiche diskutiert, wobei die Bereiche Elektro- und 

Elektronikgeräte sowie Verpackungen im Mittelpunkt 

standen. 

Zur Bestandsaufnahme und Strukturierung wurden zwei 

grundsätzliche Ausprägungen von Rücknahmesystemen 

unterschieden. Kollektive Rücknahmesysteme der er-

weiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer 

Responsibility - EPR) stehen dabei aufgrund der Bedeu-

tung und teilweise kontrovers geführten politischen De-

batten im Fokus und finden sich in verschiedenen For-

men im Geltungsbereich z. B. des VerpackG oder des 

BattG sowie eingeschränkt im Geltungsbereich des 

ElektroG.6 Daneben gibt es die sich Herstellern und Ver-

treibern bietende Möglichkeit, über individuelle Rück-

nahmesysteme ihren Verpflichtungen nachzukommen. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen kollektive 

Rücknahmesysteme, da diesen allein quantitativ eine 

sehr hohe Bedeutung zukommt und individuelle Sys-

teme naturgemäß einzeln zu betrachten sind. In den Ab-

schnitten 0 und 6 werden aber Alternativen zur 

                                                                 

6 Nach § 31 Abs. 5 ElektroG können Hersteller frei wählen, ob sie ihre Verpflichtung zur Rücknahme von Elektroaltgeräten aus privaten Haushalten ent-
sprechend ihrem Marktanteil durch die Abholung voller Behälter mit unsortierten Altgeräten der von ihnen in Verkehr gebrachten Gerätearten erfüllen 
oder nur die Altgeräte ihrer eigenen Marken zurücknehmen. Die zuletzt beschriebene individuelle Herstellerverantwortung hat seit Inkrafttreten des 
Gesetzes in 2005 nie die angenommene Bedeutung erlangt, weil bis heute der Übergang von den historischen zu den neuen Altgeräten nicht vollzogen 
wurde, die Sortierung zu aufwendig ist und eine geeignete statistische Berechnungsmethode für die Festlegung des individuellen Altgeräteanteils fehlt. 
7 Indirekt wird im § 21 ElektroG (neu) bei der Zertifizierung von Erstbehandlungsanlagen das Kriterium der Reparierbarkeit von Altgeräten aufgeführt. 
8 Artikel 3 Nummer 17 RICHTLINIE 2008/98/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhe-
bung bestimmter Richtlinien 

Erreichung der Zielsetzungen, wie z. B. Pfandsysteme, 

diskutiert. 

5.2 Recyclingfähigkeit – Von der Forde-
rung zur Förderung 

Für die Bestandsaufnahme und Ableitung von Empfeh-

lungen wurden für das Thema der Recyclingfähigkeit ins-

besondere die unter den Geltungsbereichen des Elekt-

roG und VerpackG eingebundenen Produktbereiche be-

trachtet. In diesen beiden Gesetzen und nachgelagerten 

Regelwerken gibt es direkte Bezüge zur Forderung von 

„Recyclingfähigkeit“. Zu nennen sind hier der § 4 Elekt-

roG7 sowie der § 21 VerpackG. 

Als Grundlage für die Bewertung wurde der in der EU-

Richtlinie 2008/98/EG in Verbindung mit Richtlinie 

94/62/EG definierte Recyclingbegriff herangezogen. 

Demnach ist “Recycling“ jedes „Verwertungsverfahren, 

durch das Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, Materia-

lien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen 

Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es 

schließt die Aufbereitung organischer Materialien ein, 

aber nicht die energetische Verwertung und Aufberei-

tung zu Materialien, die für die Verwendung als Brenn-

stoff oder zur Verfüllung bestimmt sind“.8 

Insbesondere für den § 21 VerpackG wurde über die 

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) der 

sog. „Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfä-

higkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackun-

gen“ gemäß § 21 Abs. 3 VerpackG vorgestellt. Für den 

Geltungsbereich des ElektroG fehlen bislang vergleich-

bare Ansätze. 

Erster Ansatzpunkt für den Arbeitskreis war die Frage-

stellung, warum sich offenbar im Bereich der Verpa-

ckungen differenzierte Standards zur Recyclingfähigkeit 

in verschiedenen Ländern seit längerem im Aufbau be-

finden, während sich für andere Produktgruppen und 

hier insbesondere der Geltungsbereich des ElektroG mit 

Ausnahmen wie Frankreich aktuell kaum Ansatzpunkte 

finden. 
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5.2.1 Relevanz der Forderung nach und Förde-

rung von Recyclingfähigkeit 

Aktuell stoßen Diskussionen über die Recyclingfähigkeit 

von Werkstoffen in Endverbraucherprodukten auf gro-

ßes Interesse. Konkrete Studien zur Relevanz des The-

mas „Recyclingfähigkeit“ nach der Produktnutzung im 

Vergleich zu anderen Stufen in der Wertschöpfungs-

kette fehlen weitgehend. Die Festlegung der Bewer-

tungskriterien und die Komplexität der Stoffströme so-

wie der Messung dürften hier ursächlich sein. 

Im Rahmen der Sitzungen des Arbeitskreises wurden die 

Ergebnisse einer Studie der PreZero-Gruppe zur Bedeu-

tung der Bereiche Sammlung, Sortierung und Verwer-

tung auf die Erreichbarkeit von Recyclingquoten von 

Kunststoffverpackungen im Haushaltsbereich vorge-

stellt.9 Demnach werden europaweit (EU und EFTA) ak-

tuell ca. 55 % aller Kunststoffverpackungen überhaupt in 

einer Form gesammelt, in der diese dann einer nachge-

lagerten Sortierung zugeführt werden und somit über-

haupt eine theoretische Chance zur Verwertung bekom-

men. In nur wenigen Einzelstandorten werden aktuell 

Sortiertechnologien eingesetzt, in denen 90 % des ange-

lieferten Verpackungsmaterials in Einzelfraktionen sor-

tiert werden („Sortierquote“) und somit einer nachgela-

gerten Verwertung zugeführt werden. Die nicht in der 

Sortierung einer Zielfraktion zugeordneten Verpackun-

gen werden den energetisch verwerteten Sortierresten 

oder aber anderen Fraktionen zugeordnet, in der diese 

nicht weiter verwertet werden (bspw. Kunststofffolie in 

der Weißblechfraktion“). Die Sortiertiefe bzw. -effizienz 

der Mehrheit an älteren Anlagen wurde nicht quantifi-

ziert, da dies methodisch eine Einzelbestandsaufnahme 

pro Land und Anlage bedingt. Es ist aber zu vermuten, 

dass die „Sortierquote“ in älteren Anlagen unter 75 % 

liegt. 

Der Wirkungsgrad nachgelagerter Recyclingverfahren 

hängt ebenfalls stark von dem Stand der Technik sowie 

den Anforderungen der jeweiligen Absatzmärkte ab. 

Einfache Anwendungen wie die viel zitierte „Parkbank“ 

erlauben tendenziell Recyclingprozesse mit weniger Pro-

zessverlusten. Hochwertige Anwendungen sind nicht 

selten mit Prozessverlusten von > 30 % gekennzeichnet, 

z. B. aufgrund hoher Anforderungen an die Farbreinheit. 

Eine Abschätzung der quantitativen Bedeutung der Re-

cyclingfähigkeit lässt sich – auf Basis der Verbrauchs-

mengen unter der Annahme eines Masseverlustes von 

30 % in hochwertigen Recyclingverfahren – wie folgt ge-

ben: 

                                                                 

9 Vortrag am 23.09.2021: „Nutzung, Sammlung und Sortierung von Post-Consumer Kunststoffen in Europa bis 2030“, Dr. Clemens Pues 

• 2020: 55 % Sammelquote * 75 % Sortierquote * 
70 % Recyclingquote = 28,9 % 

• 2028: 66 % Sammelquote * 90 % Sortierquote * 
90 % Recyclingquote = 53,5 % 

Mit dieser Beispielrechnung wäre die EU-Vorgabe von 

55 % im Jahr 2028 zwar nicht erreicht, aber in greifbarer 

Nähe. Diese Berechnung basiert aber auf der Annahme 

einer europaweit umfassenden Investition in moderne 

Sortiertechnik sowie einer deutlichen Steigerung der Re-

cyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen. Da unter 

den aktuellen Rahmenbedingungen selbst bei einer ab-

sehbaren Intensivierung der Sammelsysteme die vorge-

gebenen EU-Recyclingquoten für Kunststoffe (55 %) bis 

2028 nicht erreichbar werden, wird oftmals der Focus 

auf die Förderung der Recyclingfähigkeit zur Erreichung 

der Quoten gelegt. Zusätzlich zu einem recyclinggerech-

ten Design müssen auch weitere Maßnahmen in Be-

tracht gezogen werden, so etwa Kommunikation und 

Aufklärung zur Verbesserung der Qualität bei den Sam-

melsystemen, Aufbereitungstechnologie und -infrastruk-

tur, Recyclingtechnologie, Qualitätssicherung der Stoff-

ströme usw. 

In einem europaweiten Vergleich sind dabei Länder mit 

einem zentral verantwortlichen System der erweiterten 

Herstellerverantwortung in der Regel effizienter und 

schneller in der Umsetzung von Rahmenbedingungen 

zur Steigerung der Effizienz in Sammlung, Sortierung 

und Verwertung. Dies ist im Bereich der Elektroaltgeräte 

sowie dem Verpackungsbereich festzustellen. So wurde 

bzw. wird z. B. in Schweden, den Niederlanden oder Bel-

gien über das jeweils verantwortliche „marktführende“ 

System im Bereich Verpackungen – dem FTI, dem Afval-

fond und Fost Plus – über teils langfristige Ausschrei-

bungen oder andere Maßnahmen ein Umfeld für die 

Durchführung von Investitionen oder aber finanzielle 

Anreize für die Förderung recyclingfähiger Verpackun-

gen umgesetzt. In eher wettbewerblich orientierten Län-

dern wie z. B. Deutschland ist diese Initiative eher auf-

grund der internen Entscheidungen einzelner Unterneh-

men festzustellen. 

Eine Bewertung des unterschiedlichen Organisationsgra-

des in einzelnen Ländern oder aber die Folgenabschät-

zung der steigenden Wettbewerbsintensität auch in den 

noch „zentral“ organisierten Ländern stand bewusst 

nicht im Mittelpunkt des Arbeitskreises, da hierzu neben 

abfallwirtschaftlichen Themen eine Reihe anderer 

Rechtsfelder hätten berücksichtigt werden müssen. 
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Empfehlung 

Aufgrund der festgestellten Rahmenbedingungen und 

Entwicklungen empfiehlt der Arbeitskreis aber folgende 

weitergehende Maßnahmen für die Regierungskommis-

sion: 

(1) Der Arbeitskreis empfiehlt der Landesregierung, 

die für Ökodesign und für Abfall zuständigen Bun-

desministerien aufzufordern, gemeinsam eine Stu-

die zur Recyclingfähigkeit bei Elektrogeräten in 

Auftrag zu geben. Ziel der Studie sollte sein, Maß-

nahmen zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit 

zu identifizieren, die Gegenstand von Durchfüh-

rungsmaßnahmen im Sinne der RICHTLINIE 

2009/125/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES vom 21. Oktober 2009 zur Schaf-

fung eines Rahmens für die Festlegung von Anfor-

derungen an die umweltgerechte Gestaltung ener-

gieverbrauchsrelevanter Produkte werden könn-

ten. Siehe hierzu auch die Beschlussempfehlung 

(10). 

(2) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene darauf hinzuwirken, die aktuelle Sammel-, 

Sortier- und Recyclingquote von Verpackungen, die 

der haushaltsnahen Getrenntsammlung zugeführt 

werden, als Basis zur Bewertung des Wertschöp-

fungskreislaufs und zur Bewertung des Fortschritts 

ermitteln zu lassen. 

(3) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene auf eine schnelle Umsetzung von Maßnah-

men zur Förderung der Recyclingfähigkeit von Ver-

packungen, die der haushaltsnahen 

Getrenntsammlung zugeführt werden, hinzuwir-

ken, um die ab 2025 gesetzten Recyclingziele zu er-

reichen. 

5.2.2 Strukturierung der Ansatzpunkte zur För-

derung der Recyclingfähigkeit 

Auf der Grundlage der Abgrenzung der Bereiche Pro-

dukt- und Herstellerverantwortung wurden verschie-

dene Bereiche identifiziert, die grundsätzlich für die Ab-

leitung von Maßnahmen zur Förderung der Recyclingfä-

higkeit zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 4). 

5.2.2.1 Anreizsysteme zur Förderung der Recyclingfä-

higkeit: Beispiel Verpackungen 

Für die Beförderung der Recyclingfähigkeit von Verpa-

ckungen können unterschiedliche Regelungen und Stan-

dards in Europa herangezogen werden. Unter anderem 

befördert die EU-Einwegkunststoff-Richtlinie, welche in 

Deutschland u. a. durch EWKVerbotsV umgesetzt ist, 

den Rezyklateinsatz für bestimmte Produkte (z. B. PET-

Getränkeflaschen). 

Weitere Aktivitäten sind im Rahmen der Ausgestaltung 

des EU Aktionsplans der Kreislaufwirtschaft vorgesehen. 

Darüber hinaus haben verschiedene Länder bereits Sys-

teme für differenzierte Lizenzentgelte in Abhängigkeit 

von den Schwierigkeiten bei Sortierung und Recycling 

entwickelt und umgesetzt, wie z. B. Frankreich, Italien, 

die Niederlande, Schweden oder Norwegen. Für den ge-

ringen Umsetzungsgrad des § 21 VerpackG in Deutsch-

land sind die im Wettbewerb stehenden Geschäftsmo-

delle der dualen Systeme in Deutschland bei 

Abbildung 4: Abgrenzung von Bereichen zur Förderung der Recyclingfähigkeit in der Produkt- und Herstellerverantwortung 
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systemimmanent identischen Kosten für Sammlung, 

Sortierung und Verwertung als zentrale Ursache zu se-

hen. Darüber hinaus verbieten kartellrechtliche Überle-

gungen die Vorgabe einheitlicher finanzieller Steue-

rungsmechanismen. 

Dies wurde im vorliegenden Koalitionsvertrag der neuen 

Bundesregierung durch den Hinweis auf die Umsetzung 

eines „Fondsmodells“ aufgegriffen. Konkrete Ansatz-

punkte, wie und wann die Umsetzung erfolgen soll, lie-

gen noch nicht vor. 

Empfehlung 

Aufgrund der zeitlichen Vorgaben und des Stellenwerts 

der Steigerung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen 

empfiehlt der Arbeitskreis der Regierungskommission 

folgendes: 

(4) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene darauf hinzuwirken, die praktische Umsetz-

barkeit des Fondsmodells zur Erreichung der EU-

Quotenziele auf Bundesebene prüfen zu lassen. 

Sollten die Ergebnisse zielführend sein, ist auf eine 

kurzfristige Umsetzung des Fondsmodells zur Errei-

chung der EU-Quotenziele hinzuwirken. 

(5) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene auf die Umsetzung weiterer angemessener 

Maßnahmen auf allen Ebenen der Produkt- und 

Herstellerverantwortung sowie Stufen der Wert-

schöpfung zur Förderung der Recyclingfähigkeit 

hinzuwirken. 

5.2.2.2 Alternativen zu finanziellen Anreizen zur Stei-

gerung der Recyclingfähigkeit: Modulierung 

der Rücknahmemengen 

Für den Bereich der Elektroaltgeräte finden sich Ansatz-

punkte in der EU Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG für 

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung ener-

gieverbrauchsrelevanter Produkte. Darüber hinaus ist 

im Artikel 8 a „Allgemeine Mindestanforderungen an 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ der 

Änderungsrichtlinie zur Abfallrahmenrichtlinie (RL (EU) 

2018/851) mit Abs. 4 Buchst. b) vorgegeben, dass EU-

Mitgliedsländer bis zum 05. Juli 2020 Anreizsysteme für 

langlebige, reparierbare, wiederverwendbare, recycel-

bare und schadstoffarme Produkte umsetzen. Aufgrund 

einer im Rahmen der Organisation der Altgeräterück-

nahme in Deutschland nicht umsetzbaren monetären 

Differenzierung wurde über den Arbeitskreis bereits im 

Januar 2021 eine quantitative Differenzierung bei der 

Kalkulation der den einzelnen Herstellern zuzuordnen-

den Rücknahmemengen empfohlen und zwar für den 

Fall, dass die Bundesregierung die Absicht verfolgen 

würde, diese sogenannte Fee Modulation in 

Deutschland einzuführen. Diese Absicht verfolgt die 

Bundesregierung nach ihrer Stellungnahme zu den vom 

Land Niedersachsen eingebrachten gesetzgeberischen 

Vorschlägen zur Änderung des ElektroG 2021 nicht. Ge-

setzgeberische Vorkehrungen zur sachgerechten Umset-

zung der Fee Modulation in Deutschland sind daher ge-

genwärtig nicht geboten. 

Empfehlung 

(6) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene auf eine Förderung des recyclingfähigen De-

signs für Elektrogeräte hinzuwirken. Auf die Be-

schlussempfehlung (10) wird hingewiesen. 

5.2.2.3 Ansatzpunkte für eine Förderung der Recyc-

lingfähigkeit durch Schnittstellenoptimierung 

zwischen Sammlung, Sortierung und Verwer-

tung am Beispiel Verpackungen 

Sammlung und Sortierung sowie die Gestaltung der 

Schnittstelle zwischen beiden Wertschöpfungsstufen hat 

in allen Rücknahmesystemen einen zentralen Einfluss 

auf die Recyclingfähigkeit. 

Die in Niedersachen und anderen Teilen Deutschlands 

laufende Umstellung von einer Sack- auf eine Behälter-

sammlung bei der haushaltsnahen Verpackungsrück-

nahme führt zu einer signifikanten Erhöhung des Erfas-

sungsgrades an Kunststoffverpackungen bei 

Abbildung 5: Beispiele für nicht-systemkonformes Sammelma-
terial aus der Getrenntsammlung von Verpackungen 
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gleichzeitiger Erhöhung von Fehlwürfen. Ohne Anpas-

sung der Sortiertechnik ist die eigentliche beabsichtigte 

Steigerung der für ein nachgelagertes Recycling zur Ver-

fügung stehenden Wertstoffmengen nicht erreichbar. 

Als Maßnahme alleine wird die Optimierung der Sortie-

rung aber nicht ausreichen, zumal die Zyklen zur Erneu-

erung der Sortiertechnik länger sind – bzw. zumindest 

so lange wie der betriebswirtschaftliche AfA-Zeitraum. 

Optimierung der Schnittstelle zwischen Sammlung und 

Sortierung 

Aktuell gibt es in Deutschland keine allgemeinen Rege-

lungen für Zurückweisung von Sammelmaterial bei 

Übergabe an eine Sortieranlage. Darüber hinaus ist die 

Kontrolle der am Haushalt bereitgestellten Sammelware 

schwierig und eine partiell durchgeführte „Vorsortie-

rung“ durch Dritte am Haushalt rechtlich problematisch. 

Gründe hierfür sind 

• fehlende Kriterien für eine Zurückweisung 
(„Material wie gesammelt“), 

• keine Regelung im Meldewesen für reklamier-
tes Material und die weitere Verfahrensweise 
(Vermeidung von wiederholter Anlieferung), 

• keine Regelung zur Übernahme der Kosten für 
reklamiertes Material: Beseitigung, getrennte 
Sortierung, Kosten der „falschen“ Sammlung 
sowie 

• die komplexe Regelung der notwendigen 
Schnittstellen zwischen Systembetreibern, 
Kommunen sowie eingesetzten Unternehmen 
der Entsorgungswirtschaft bei Sammlung und 
Sortierung. 

Beispiele für die Regelung dieser Fragestellungen finden 

sich in anderen europäischen Ländern. In den Niederlan-

den wird z. B. nicht systemkonformes Sammelmaterial 

an die Kommunen zurückgegeben. Grundlage hierfür ist 

ein mit allen Marktparteien abgestimmtes Messproto-

koll für die Bewertung von Materialqualitäten am Ein-

gang der Sortieranlage sowie zudem an deren Ausgang. 

In Norwegen wird an den Übergabestellen regelmäßig 

die Qualität des gesammelten Materials bewertet. 

Grundlage hierfür ist ein zwischen dem zuständigen du-

alen System Gront Punkt Norge (GPN) und den Kommu-

nen abgestimmtes Bewertungssystem (siehe Abbildung 

6). Je nach Analyseergebnis werden gegebenenfalls Auf-

lagen für die Verbesserung bis hin zu Abzügen beim 

Sammelentgelt gemacht.  

Als Reaktion hierauf veranstalten einzelne norwegische 

Kommunen z. B. Tombolas, in deren Rahmen die Bürger 

auf den entsorgten Verpackungen ihre Kontaktdaten 

hinterlassen können. An den Übergabestellen werden 

dann regelmäßig nach dem Zufallsprinzip einzelne Ver-

packungen herausgesucht und der jeweilige Gewinner 

Abbildung 6: Norwegisches Bewertungsschema für die Analyse von Sammelmaterial an kommunalen Übergabestellen 
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benachrichtigt. Folge ist eine deutlich verbesserte Quali-

tät des Sammelmaterials durch positive Anreize. 

Empfehlung 

(7) Der Landesregierung wird empfohlen, zur Verbes-

serung der Sammelqualität und Erhöhung des Er-

fassungsgrades auf Bundesebene auf einen Aus-

tausch aller an der Sammlung von Leichtverpa-

ckungen beteiligten Akteursgruppen hinzuwirken. 

Dazu bietet sich die Initiierung eines Runden Ti-

sches unter einer geeigneten Trägerschaft an. 

Gestaltung des Sammelsystems für Verpackungen 

Auch die operative Gestaltung von Sammelsystemen hat 

einen unmittelbaren Einfluss auf die Recyclingfähigkeit. 

Dies sei beispielhaft im Folgenden für haushaltsnah ge-

sammelte Verpackungen aufgeführt: 

• Der Sammelrhythmus (z. B. 14-tägig versus 4-
wöchentlich) hat einen unmittelbaren Einfluss 
auf das „Alter“ des Sammelmaterials und damit 
dessen Verwertbarkeit. Lange Sammelrhyth-
men wirken sich negativ auf die Materialquali-
tät aus, z. B. durch den Einfluss von Wasser o-
der organischen Restinhalten bei Papier und 
Flüssigkeitskartons. Bei Glas, Kunststoffen, 
Weißblech und Aluminium ist dies weniger 
problematisch. 

• Sammel- und Gebührensystem für andere Ab-
fallstoffe: Wird die Sammlung anderer haus-
haltsnah gesammelter Abfälle z. B. gewichtsbe-
zogen abgerechnet, hat sich in der Praxis eine 
Umschichtung dieser Abfälle in die Getrennt-
sammlung gezeigt. Dies hat unmittelbar Ein-
fluss auf Verunreinigungen der gesammelten 
Verpackungen mit mineralischen oder biologi-
schen Reststoffen. 

• Anforderungen an Umschlagplätze: getrennte 
Lagerung, befestigte Fläche, nicht übermäßige 
Verdichtung bei Verladung zur Vermeidung von 
Verunreinigungen und Verschleppungen. 

• Sammelsystem (Behälter versus Sacksammlung 
oder Bring- versus Holsystem): Fehlwürfe sind 
in Sammelsystemen mit transparenten Säcken 
deutlich leichter identifizierbar als in der Behäl-
tersammlung. 

• Verdichtung der Verpackungen bei der Samm-
lung und Transport bis zur Sortieranlage: Aus-
wirkung auf die anschließende Trennbarkeit 
bzw. Vereinzelung der Verpackungen (Samm-
lung im Sack versus Behälter; Verpressung zu 
Ballen etc.) 

• Verpressung in Ballen: bei hohem Weiß-
blechanteil und höherem „biologischen Anteil“ 

problematisch; bei kurzen Verweildauern im 
Ballen und niedrigem Pressdruck weniger prob-
lematisch. 

Empfehlung 

(8) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene darauf hinzuwirken, die Zusammenhänge 

zwischen Sammelsystem und Sammelqualität un-

tersuchen zu lassen, um gesicherte Erkenntnisse 

insbesondere darüber zu erhalten, ob die Sammel-

qualität mit bestimmten Strukturen in den Sam-

melsystemen korreliert. Zu diesem Zweck sind im 

Rahmen der Studie zunächst die relevanten Dimen-

sionen bzw. Parameter der "Sammelqualität" zu 

bestimmen und eine geeignete Bewertungssyste-

matik festzulegen. 

5.2.2.4 Optionen der Finanzierung von (Produkt- und) 

erweiterter Herstellerverantwortung 

Die meisten Rücknahmesysteme im Rahmen der erwei-

terten Herstellerverantwortung werden heute über Her-

steller direkt finanziert, meistens über Lizenzgebühren 

(Verpackungen) oder eine direkte Übernahme der bei 

den beauftragten Entsorgungsunternehmen anfallenden 

Kosten (ElektroG). Im europäischen Ausland sind wei-

tere Formen wie z. B. Steuern (aktuell die Verpackungs-

rücknahme in Ungarn, in den Niederlanden bis 2014 o-

der die aktuell in Polen diskutierte Umstellung auf ein 

steuerbasiertes Finanzierungsmodell) zu finden. 

Grundsätzlich kommen zur Finanzierung von Aufgaben 

aus der Rücknahme von Produkten unter Vernachlässi-

gung von Mischformen grundsätzlich vier Bereiche in 

Betracht, die unmittelbar mit der Frage des jeweiligen 

Adressaten in Verbindung stehen (siehe Abbildung 7): 

Abbildung 7: Finanzierung von Rücknahmesystemen und der je-
weilige Adressat 
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Die Finanzierung abfallwirtschaftlicher Aufgaben wird 

häufig auch als Mischform verschiedener Erlösarten 

durchgeführt. Zu nennen sind hier insbesondere im Be-

reich von Elektroaltgeräten und Verpackungen die je-

weiligen Erlöse und/oder Kosten für die verschiedenen 

generierten Sekundärrohstoffe. Bei kurzen Vertragslauf-

zeiten oder unter stabilen Rohstoffmärkten war die 

Planbarkeit der Vermarktungserlöse zur Kofinanzierung 

unproblematisch. 

Die starken Schwankungen an den Rohstoffmärkten ha-

ben aber die Planbarkeit von Recyclingaktivitäten stark 

erschwert, wobei die Forderung nach einer Steigerung 

der Recyclingfähigkeit langfristige Vertragsbeziehungen 

in Lieferketten notwendig macht. Die Entwicklung der 

gemeinnützigen Sammlungen beim Altpapier und Alt-

textilien hat dies in Zeiten eines Preisverfalls beispielhaft 

gezeigt. 

Soll die Recyclingfähigkeit gefördert werden oder aber 

produktspezifische Rücknahmesysteme weiterentwi-

ckelt werden, bietet sich mit Blick auf den Adressaten – 

die Hersteller bzw. alle an der Wertschöpfung eines Pro-

duktes beteiligten Unternehmen – vornehmlich nur Li-

zenzgebühren an. Die wenigen Beispiele einer steuerba-

sierten Finanzierung von Rücknahmesystemen z. B. in 

den Niederlanden bis 2014 oder aktuell in Ungarn zei-

gen die begrenzte Wirksamkeit von steuerbasierten Mo-

dellen. Die im Rahmen des Europäischen Finanzierungs-

paketes einführten Eigenmittel für nicht-recycelte 

Kunststoffverpackungsabfälle, umgangssprachlich oft als 

„Kunststoffsteuer“ oder „Verpackungsabgabe“ bezeich-

net, hat jüngst die Bundesregierung laut Koalitionsver-

trag 2021 - 2025 in ihr Programm aufgenommen. Bezüg-

lich der Lenkungswirkung von ökonomischen Steue-

rungsinstrumenten zur Erhöhung der Recyclingfähigkeit 

siehe im Kapitel 6.2.2. 

Für Elektro- und Elektronikgeräte hat der Gesetzgeber 

sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene 

den Zusammenhang zwischen der finanziellen Verant-

wortung für die Entsorgung der Altgeräte und eine mög-

liche positive Auswirkung auf das sogenannte „design 

for recycling“ von Anfang an mitgedacht. Regulatorische 

Grundlage dafür waren und sind Art. 4 WEEE Richtlinie 

2012 und § 4 ElektroG 2021. In diesen Regelungen geht 

der Gesetzgeber davon aus, dass Hersteller recycling-

freundliche Geräte auf den Markt bringen werden, 

wenn sie die Kosten der Entsorgung tragen müssen (An-

reiz durch Kostensenkung). Im Rahmen der Diskussion 

über das ElektroG 2005 übersetzten das Bundesumwelt-

ministerium und die beiden großen Verbände der 

Elektro- und Elektronikbranche, ZVEI und Bitkom, dieses 

gesetzgeberische Axiom mit Unterstützung des Bundes-

kartellamtes in zwei tragende Säulen des Gesetzes: 

1) Die verpflichteten Hersteller bezahlen die tat-

sächlich anfallenden Kosten für Sammlung, Re-

cycling und Entsorgung selbst. Sie schließen 

dazu individuelle Verträge mit Unternehmen 

der Entsorgungsbranche. 

2) Das Gesetz räumt den Herstellern die freie 

Wahl zwischen zwei Berechnungsmethoden für 

die Bestimmung ihrer Sammlungs- und Entsor-

gungsverpflichtung ein: 

• auf der Basis des (Markt-)Anteils am Gesamtge-
wicht von Elektro- und Elektronikgeräten pro 
Geräteart, die die Hersteller in Verkehr ge-
bracht haben. 

• Anteil der eigenen Altgeräte am gesamten Auf-
kommen an Altgeräte einer Geräteart. 

Diese konstruktive Grundlage des ElektroG hat sich bis 

heute trotz zahlreicher Novellen nicht geändert. 

Die Berechnung der Verpflichtung auf der Basis des An-

teils der eigenen Altgeräte am gesamten Aufkommen an 

Altgeräten einer Geräteart spielt aus verschiedenen 

Gründen seit 2005 bis heute keine Rolle. Dies ist bedau-

erlich, weil dadurch zumindest für kurzlebige elektrische 

und elektronische Produkte ein direkter wirtschaftlicher 

Anreiz zur Verbesserung des Produkt-Designs im Sinne 

von Recyclingfähigkeit erzielt werden könnte. 

Empfehlung 

(9) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene darauf hinzuwirken, im Rahmen einer Studie 

untersuchen zu lassen, durch welche Maßnahmen 

Hersteller dazu veranlasst werden könnten, zu ei-

ner Berechnung der Sammlungs- und Entsorgungs-

verpflichtung auf der Grundlage des Anteils der ei-

genen Altgeräte am Gesamtaufkommen der Elekt-

roaltgeräte einer Geräteart überzugehen. Themen 

der Untersuchungen: Sortierung, statistische Be-

rechnungsmethoden, Gerätekennzeichnung. 

5.3 Ökodesign: Anforderungen aus Sicht 
der Produktverantwortung 

Grundlage der Diskussion dieser Fragestellung ist zu-

nächst die Abgrenzung der Begriffe „Ökodesign“ vom 

Begriff der „Recyclingfähigkeit“. Unter Bezugnahme auf 

die grundlegende Abgrenzung der Begriffe Produkt- und 

erweiterte Herstellerverantwortung wurde im Arbeits-

kreis der Begriff „Ökodesign“ dem Bereich Produktver-

antwortung zugeordnet. Demgegenüber stammt der Be-

griff und die bekannten Ansätze zur Umsetzung der An-

forderungen zur „Recyclingfähigkeit“ aus dem Bereich 

erweiterte Herstellerverantwortung. 

Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Anfor-

derungen an Recyclingfähigkeit findet sich mit der 
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gesetzlichen Aufgabenstellung des § 21 VerpackG in 

dem sog. „Mindeststandard der Bemessung der Recyc-

lingfähigkeit von Verpackungen“ der Stiftung Zentrale 

Stelle Verpackungsregister. Dies ist eindeutig dem Her-

kunftsbereich der erweiterten Herstellerverantwortung 

zuzuordnen. Darüber hinaus finden sich verschiedene 

weitere Ansätze für den Verpackungsbereich z. B. bei 

RecyClass oder bei DIN etc. 

Grundlage für die Bemessung der Recyclingfähigkeit 

beim sog. Mindeststandard ist die Frage nach der tat-

sächlichen Sortierfähigkeit von Verpackungen – also de-

ren in Sortieranlagen tatsächlich stattfindender Identifi-

zierbarkeit und Trennbarkeit aus Verpackungsgemi-

schen – sowie die Frage der Existenz einer Recycling- 

infrastruktur. Die Messung erfolgt in einer Skala von 

0 – 100 % und beinhaltet z. B. Ausschlusskriterien wie 

bspw. das Vorhandensein von Bestandteilen, die für an-

dere Recyclingprozesse schädlich sein können. 

Der Begriff des Ökodesigns findet sich im Kontext der 

Gestaltung von Elektro- und Elektronikgeräten z. B. in 

der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaf-

fung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderun-

gen an die umweltgerechte Gestaltung energiever-

brauchsrelevanter Produkte. In den Anhängen I und II 

finden sich dort Methoden zur Festlegung allgemeiner 

bzw. spezifischer Ökodesign-Anforderungen. Dieser Be-

reich ist dabei der Produktverantwortung zuzuordnen. 

Die in diesem Rahmen aufgeführten Kriterien beziehen 

sich auf den gesamten Lebenszyklus eines Produktes 

einschließlich der Herstellung (siehe Abbildung 8 

Abbildung ). Hier und in Verbindung mit anderen Veröf-

fentlichungen stehen dabei folgende Messgrößen im 

Mittelpunkt: 

• Masse und Volumen des Produktes 

• Verwendung von Recyclingmaterial 

• Verbrauch an Energie, Wasser und anderen 
Ressourcen während des Produktlebenszyklus 

• Verwendung gesundheits- und/oder umwelt-
schädlicher Stoffe 

• Art und Menge der für die Nutzung und War-
tung benötigter Verbrauchsmaterialien 

• Indikatoren der Wiederverwendbarkeit und Re-
cyclingfähigkeit 

sowie  

• Verwendung gebrauchter Teile 

• Vermeidung technischer Lösungen, die der 
Wiederverwendung und dem Recycling entge-
genstehen 

• Indikatoren der Produktlebensdauer (Mindest-
lebensdauer, Ersatzteile, Modularität, Nach-
rüstbarkeit und Reparierbarkeit) 

• (gefährliche) Abfälle 

• Immissionen in die Atmosphäre, ins Wasser 
und in den Boden 

 

Phasen des Produktle-

benszyklus 

Umweltaspekte – in allen 

Phasen prüfen und zu be-

einflussen 

Auswahl und Einsatz von 

Rohmaterial 
• Verbrauch an Material, 

Energie und anderen 
Ressourcen wie Frisch-
wasser 

• Immission in Luft, Was-
ser und Boden 

• Physikalische Einwirkun-
gen wie Lärm, Schwin-
gungen, Strahlungen und 
elektromagnetische Fel-
der 

• Menge der entstehen-
den Abfallstoffe 

• Möglichkeit der Wieder-
verwendung, des Recyc-
lings und der Verwertung 
von Material und/oder 
Energie 

Fertigung 

Verpackung, Transport 

und Vertrieb 

Installierung und Wartung 

Nutzung 

Ende der Lebensdauer, 

d.h. Zustand eines Pro-

duktes am Ende seiner 

Erstnutzung bis zur end-

gültigen Entsorgung.  

 

Abbildung 8: Lebenszyklusansatz im Rahmen der Richtlinie 

2009/125/EG (Lückefett 2020) 

In einer Veröffentlichung von Digital Europe findet eine 

Fokussierung auf die Kriterien 

• Reparierbarkeit 

• Recyclingfähigkeit sowie 

• An- bzw. Abwesenheit von gefährlichen Be-
standteilen 

statt. 

Der europäische Gesetzgeber hat die Ökodesign-Richtli-

nie in jüngster Zeit erstmalig dazu benutzt, Attribute ei-

nes Produktes verpflichtend zu machen, die Ziele des 

Abfallmanagements unterstützen. Konkret: Im März 

2021 sind Durchführungs-Verordnungen in Kraft getre-

ten, die die Hersteller ausgewählter Elektro- und Elekt-

ronikgeräte dazu verpflichten, für eine verbesserte Re-

parierbarkeit ihrer Produkte zu sorgen. Die Reparierbar-

keit wird allgemein ebenfalls als ein Attribut angesehen, 

dass durch eine längere Nutzungsdauer für das repa-

rierte Gerät den Zielen des Abfallmanagements, Abfall 
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zu vermeiden oder zu verringern, dient. Es erscheint 

sinnvoll, diesen Ansatz fortzuführen. 

Empfehlung 

(10) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene darauf hinzuwirken, dass die Bundesregie-

rung in geeigneten Fachgremien und in der Wis-

senschaft prüfen lässt, welche weiteren Durchfüh-

rungsverordnungen auf der Grundlage der Ökode-

sign-Richtlinie möglich erscheinen, um eine verlän-

gerte Nutzungszeit von Elektro- und Elektronikge-

räten zu bewirken. Konkrete Themenfelder wären 

neben einer verbesserten Reparierbarkeit auch 

Verbesserungen für das Refurbishment10 von Ge-

brauchtgeräten. Darüber hinaus sollte zudem un-

tersucht werden, wie weit und in welcher Weise 

die Recyclingfähigkeit von Elektro- und Elektronik-

produkten durch geeignete Design-Anforderungen 

verbessert werden kann. 

5.4 Kriterien für die Ausweitung der Pro-
duktverantwortung 

Für die Ausweitung der Produktverantwortung bzw. der 

erweiterten Herstellerverantwortung stehen grundsätz-

lich zwei mögliche Erweiterungen zur Auswahl: der Aus-

bau auf weitere Produktbereiche oder die Weiterent-

wicklung innerhalb bestehender Systeme. 

5.4.1 Kriterien für die Ausweitung der Produkt-

verantwortung auf weitere Produktberei-

che 

Art. 11 b der Abfallrahmenrichtlinie sieht Folgendes vor: 

„Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Förde-

rung eines qualitativ hochwertigen Recyclings; hierzu 

führen sie vorbehaltlich des Artikels 10 Abs. 2 und 3 die 

getrennte Sammlung von Abfällen ein. Vorbehaltlich des 

Artikels 10 Abs. 2 und 3 führen die Art. 11 b der Abfall-

rahmenrichtlinie sieht Folgendes vor: „Die Mitgliedstaa-

ten ergreifen Maßnahmen zur Förderung eines qualita-

tiv hochwertigen Recyclings; hierzu führen sie vorbe-

haltlich des Artikels 10 Abs. 2 und 3 die getrennte 

Sammlung von Abfällen ein. Vorbehaltlich des Artikels 

10 Abs. 2 und 3 führen die Mitgliedstaaten die ge-

trennte Sammlung von zumindest Papier, Metall, Kunst-

stoffen und Glas sowie, bis zum 1. Januar 2025, von Tex-

tilien ein. Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur 

Förderung des selektiven Abbruchs, damit gefährliche 

Stoffe entfernt und sicher gehandhabt werden können 

sowie die Wiederverwendung und das hochwertige 

                                                                 

10 Refurbishment: Unter dem Begriff „Refurbishment“ wird die Wiederaufbereitung von gebrauchten Produkten verstanden, die dem Produkt einen 
neuen Lebenszyklus ermöglicht. Im Gegensatz zum Recycling erfolgt beim Refurbishment keine stoffliche Verwertung, sondern das Produkt wird als 
solches weiterverwendet.  

Recycling durch die selektive Entfernung der Materialien 

gefördert wird, und zur Einrichtung von Sortiersystemen 

für Bau- und Abbruchabfälle mindestens für Holz, mine-

ralische Fraktionen (Beton, Back- und Ziegelstein, Flie-

sen, Keramik und Steine), Metall, Glas, Kunststoffe und 

Gips.“ 

Trotz eines vermeintlich harmonisierten europäischen 

Rahmens für die ressourcenschonende Gestaltung und 

Rücknahme von Produkten gibt es eine hohe Vielfalt an 

Rücknahmesystemen und deren jeweiliger Ausgestal-

tung in den einzelnen Mitgliedsländern. 

Die Umsetzung einer erweiterten Herstellerverantwor-

tung benötigt einen klaren rechtlichen Rahmen, denn 

ihre Umsetzung ist nicht nur regulatorisch, sondern 

auch organisatorisch und verfahrenstechnisch sehr an-

spruchsvoll, wie die Beispiele ElektroG, BattG und Ver-

packG zeigen. In diesem Rahmen können Anforderun-

gen für Bereiche und Stakeholder festgelegt werden, die 

die gesamte Lieferkette, die Nutzung und den Bereich 

der Kreislaufwirtschaft nach Gebrauch betreffen. Die 

Anforderungen können direkt an Verpflichtete adres-

siert werden (z. B. Registrierungspflicht, Finanzierungs-

verantwortung) oder indirekt wirksam festgelegt wer-

den (z. B. über Recyclingfähigkeit und/oder Rezyklatge-

halt im Rahmen einer Staffelung von Systembeteili-

gungsentgelten). 

In einem solchen Rahmen können der Aufbau und der 

laufende Betrieb von flächendeckenden abfallwirt-

schaftlichen Maßnahmen und Prozessen (z. B. Samm-

lung, der Sortierung und Verwertung) sichergestellt wer-

den. Innovation und neue Technologien werden geför-

dert und Anforderungen an Design und den Einsatz von 

Rezyklaten werden direkt oder durch Rückkoppelungsef-

fekte (z. B. modellierte Systemgebühren) erreicht. Wei-

terhin sind Anforderungen an Kommunikation, Rück-

gabeverpflichtungen und Transparenz der Mengen-

ströme und die Reduzierung von „Littering“ im Rahmen 

einer erweiterten Herstellerverantwortung umsetzbar. 

Voraussetzung ist aber, dass die betroffenen Produktbe-

reiche für die Einbeziehung in eine erweiterte Herstel-

lerverantwortung geeignet sind. 

Durch Abgrenzungskriterien müssen die Waren, für die 

die Hersteller und Importeure die erweiterte Herstel-

lerverantwortung haben, konkretisiert werden. Vor Ort 

müssen die formalistischen Abgrenzungskriterien in eine 

bürgerfreundliche Sprache und Handlungsanleitung 

„übersetzt“ werden. 
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Für die Ableitung von Kriterien für die Identifikation und 

gegebenenfalls Gestaltung von Rücknahmesystemen für 

weitere Produktbereiche wurden neben den bekannten 

Bereichen Verpackungen und Elektroaltgeräte folgende 

Branchen herangezogen: 

• Möbel 

• Windräder / Solarmodule (als neuer Bereich 
neben dem ElektroG) 

• Textilien 

• Printpapier 

• Matratzen 

• Reifen 

• Verpackungsähnliche Stoffgleiche Nichtverpa-
ckungen (z. B. Kaffeekapseln, Haushaltstüten, 
Alufolie etc.) 

Die Begründung in der Auswahl dieser Bereiche ist auf 

aktuelle Diskussionen z. B. bei Textilien oder auf Basis 

von Anregungen aus dem Teilnehmerkreis zurückzufüh-

ren. 

Als Kriterien für die Bewertung bzw. Gestaltung wur-

den folgende Aspekte genommen: 

1) Identifizierbarkeit der Produktbereiche: Vorausset-

zung für eine erweiterte Herstellerverantwortung 

ist, dass der entsprechende Bereich konkret ab-

grenzbar sein muss. Eine Verpflichtung für „Kunst-

stoffe“ wäre z. B. nicht praxistauglich, da diese Ab-

grenzung viel zu allgemeingültig ist. Diese Schwie-

rigkeiten ergeben sich z. B. auch bei Verpackungen, 

da nicht für alle Verpackungen eine Systembeteili-

gungspflicht besteht. Je konkreter die Definition des 

Pflichtenbereiches ist, umso besser können Umset-

zung und Kontrolle erfolgen. 

2) Identifizierbarkeit der Inverkehrbringer: Ebenso 

wichtig ist die Identifizierbarkeit und die Registrie-

rung der Verpflichteten. Dabei spielt die genaue 

Festlegung der Schnittstelle in der Lieferkette eine 

entscheidende Rolle, um einerseits für alle betroffe-

nen Waren die entsprechenden Verpflichteten zu 

identifizieren und gleichzeitig Doppelerfassungen 

für ein und dasselbe Produkt zu vermeiden. Je klei-

ner die Zahl der Inverkehrbringer in einer Branche 

und je einfacher deren Identifizierung ist, desto 

leichter ist es die Einhaltung von Verpflichtungen im 

Rahmen eines Rücknahmesystems zu überprüfen 

und sog. „Trittbrettfahrer“ zu erkennen. Im Rahmen 

des Geltungsbereichs des ElektroG nimmt z. B. eine 

niedrige 5-stellige Herstellerzahl am Marktgesche-

hen teil. Im VerpackG ist nach der Einführung der 

Zentralen Stelle die Zahl der registrierten Unterneh-

men von ca. 60.000 auf rund 200.000 angestiegen. 

Die Anzahl der verpflichteten Unternehmen wird 

aber auf ca. 700.000 geschätzt. 

3) Nutzungsdauer von Produkten (Relevanz „histori-

scher Altgeräte“): Die Nutzungsdauer eines Produk-

tes hat in vielfältiger Weise Einfluss auf die Möglich-

keit der Zielerreichung von Maßnahmen der Pro-

dukt- bzw. erweiterten Herstellerverantwortung 

und deren Umsetzung, wie z. B. 

a) Förderung der Recyclingfähigkeit: Liegt die zu 

erwartende Rückgabe eines Produktes zu weit 

in der Zukunft (z. B. Rohrleitungen für Wasser 

und Gas), sind zukünftige Recyclingmöglichkei-

ten nur bedingt entscheidungsrelevant. Bei 

sehr kurzfristig „zurückgeführten“ Produkten 

wie z. B. Verpackungen oder verschiedene 

Elektrogeräte ist dies für den Wiedereinsatz 

von Rohstoffen eine relevante Zielgröße. 

b) Beteiligung weiterer Marktteilnehmer am Rück-

nahmesystem: Die zwischen Herstellern und 

Kommunen geteilte Verantwortung für Rück-

nahme und Verwertung bei Elektroaltgeräten 

ist hier ein zu nennendes Beispiel. Bei sehr lan-

ger Nutzungsdauer und hoher Marktdynamik in 

einer Branche kann die Nutzungsdauer von Pro-

dukten die Lebensdauer der herstellenden Un-

ternehmen unter Umständen sogar übertref-

fen. 

4) Möglichkeiten zur Zuordnung zu einem (möglichst 

separaten) Abfallstrom nach Gebrauch: Zu einer er-

weiterten Herstellerverantwortung gehört insbe-

sondere der Aufbau einer Infrastruktur für Erfas-

sung, Sortierung und Verwertung nach Gebrauch. 

Idealerweise erfolgt dieses in einem separaten Er-

fassungssystem, ist aber auch als Teil eines anderen 

Erfassungssystems möglich (z. B. Kartonagen), in 

dem die pflichtigen Anteile über Analyse/Gutachten 

bestimmt werden. Wichtige Voraussetzung ist aber, 

dass die Waren nicht fest mit anderen Bereichen 

nach Gebrauch „dauerhaft verbaut sind“ oder fest 

mit anderen Produkten verbunden sind. Für diese 

Waren ist eine Zuordnung zu einem Pflichtenbe-

reich im Rahmen einer erweiterten Herstellerver-

antwortung schwierig. 

5) Notwendigkeit von Investitionen zur Schließung von 

Stoffkreisläufen: Die Diskussion um die Einführung 

eines Systems zur Produkt- bzw. erweiterten Her-

stellerverantwortung geschieht in der Praxis häufig 

dann, wenn aufgrund von Marktveränderungen die 

Notwendigkeit von Investitionen in neue Technolo-

gien ansteht, für deren Amortisation sich unter be-

stehenden Rahmenbedingungen keine Marktteil-

nehmer finden. Zu nennen sind hier z. B. der 
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Deponienotstand als Auslöser für die Einführung 

des dualen Systems für Verpackungen Anfang der 

90er Jahre oder aber die aktuelle Diskussion um die 

Notwendigkeit eines Faserrecyclings für das Recyc-

ling von Alttextilien. Demgegenüber ist z. B. beim 

Printpapier mit dem Preiseinbruch seit Ende 2018 

sowie dem Mengenrückgang bei der Nutzung von 

Printmedien eine Reorganisation der Rücknahme 

denkbar. Da die notwendigen Investitionen in Tech-

nologien – hier Papierfabriken – bereits erfolgt sind 

und laufend weiter erfolgen, ergibt sich hier kein In-

vestitionsproblem, zumal die Rücknahmesysteme 

mit Ausnahme von Gebieten, in denen gemeinnüt-

zige Vereine agieren, bereits aufgebaut sind. 

6) Handlungsdruck: Abfallwirtschaftliche Systeme un-

terliegen einem ständigen und dynamischen Anpas-

sungsprozess bedingt durch veränderte Preis- und 

Kostensituationen, modifizierte oder zusätzliche Re-

gelungen, technologischer Entwicklung. Hierdurch 

kann ein Handlungsdruck insofern erzeugt werden, 

dass z. B. ehemals kostentragende Erfassungs- und 

Behandlungssysteme nicht mehr ohne zusätzliche 

Finanzierung deckend sind. 

7) Existenz von Märkten für Rezyklate: Eine zentrale 

Herausforderung beim Aufbau von Rücknahmesys-

temen mit Stoffkreisläufen ist die Frage der Existenz 

von Märkten für potenzielle Rezyklate. Sind zurück-

genommene und aufbereitete Produkte ohne Prob-

leme in bestehende Verwertungsstrukturen einzu-

binden, ist der Aufbau eines Systems deutlich 

schneller und einfacher. Müssen hingegen erst 

Märkte für diese Rezyklate geschaffen werden, ist 

dies beim Aufbau eines Systems unbedingt zu be-

rücksichtigen. Hier ist insbesondere auf einen po-

tenziellen Zielkonflikt zwischen Produkt- und erwei-

terter Herstellerverantwortung zu achten: Ziele für 

den Rezyklateinsatz sind unbedingt mit den Vorga-

ben des Produktrechtes zu harmonisieren. Darüber 

hinaus stellt sich an diesem Kriterium in besondere 

Weise die Frage der Harmonisierung von Produkt- 

und erweiterter Herstellerverantwortung. Wird 

über Quotenvorgaben aus der erweiterten Herstel-

lerverantwortung eine bestimmte Wiedereinsatz-

menge vorgegeben, können sich schwer lösbare 

Zielkonflikte ergeben, wenn etwa Produktsicher-

heitsanforderungen wie Lebensmittelsicherheit, 

Brandschutz etc. zu erfüllen sind. Eine Hilfestellung 

bietet die UBA-Handreichung „REACH und Kunst-

stoffrecycling“.11 

                                                                 

11 UBA Texte 55/2011 - Reach und Kunststoffrecycling - Handreichung für eine sachgerechte Umsetzung der Reachanforderungen für Betreiber von 
Recyclinganlagen 
12 Siehe hierzu im Detail „Finanzierung der Wertstofftonne“ https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4077.pdf 
und „Idealzusammensetzung der Wertstofftonne“ https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4074.pdf (beides 
zuletzt aufgerufen am 24.2.2022) 

8) Rückführungsmöglichkeit von Produkten zum ur-

sprünglichen Hersteller: Ein besonderer Anreiz zur 

recyclinggerechten Gestaltung von Produkten kann 

die Aussicht sein, diese Produkte am Ende ihres Le-

benszyklus wieder zum ursprünglichen Hersteller 

zurückzuführen oder diesem zuzuordnen. Hierdurch 

kann der Aufbau bei der Entwicklung eines recyc-

linggerechten Designs für das Unternehmen nutz-

bar gemacht werden. Kollektive Rücknahmesys-

teme, insbesondere für lang- und kurzlebige Kon-

sumgüter, schließen eine herstellerindividuelle 

Rücknahme oder Zuordnung aus Kostengründen al-

lerdings aus. Somit verbleibt diese Option nur für 

den gewerblichen Anwendungsbereich, bei Pfand-

systemen oder bei direkten Rücknahmeoptionen im 

Handel (z. B. Textilien über H&M). 

9) Förderung Recyclingfähigkeit umsetzbar bzw. ziel-

führend: Voraussetzung für die Forderung nach und 

Förderung von Recyclingfähigkeit ist die tatsächli-

che Umsetzbarkeit bzw. ein akzeptables Kosten-

Nutzen-Verhältnis. Diese Fragestellung ist grund-

sätzlich nur auf Basis von detaillierten Marktstudien 

zu bewerten. Allerdings ist als Tendenzaussage12 

z. B. im Bereich der gemeinsamen Rücknahme von 

stoffgleichen Nichtverpackungen zusammen mit 

Verpackungen festzustellen, dass aufgrund der an-

deren spezifischen Gewichte insbesondere Nicht-

verpackungs-Kunststoffe tatsächlich kaum einem 

Recycling zugeführt werden und somit nur Metalle 

unter Berechnung der Umstellungskosten beste-

hender Sammelsysteme ein Mehrwert zuzuschrei-

ben ist. 

10) Pfandsysteme als Alternative: Neben der Steuerung 

der Ziele der Produkt- und erweiterten Herstel-

lerverantwortung über den Aufbau von EPR-Syste-

men stehen wenige echte Alternativen zur Verfü-

gung. Pfandsysteme sind unter der Maßgabe um-

weltpolitischer Zielsetzungen eine der wenigen um-

gesetzten Optionen. Die Einführung von Produkt-

verboten oder z. B. fiskalpolitische Maßnahmen wä-

ren in diesem Kontext ebenfalls zu nennen. Pro-

duktverbote sind als „Ultima Ratio“ aber eher bei 

einem wahrgenommenen Versagen aller anderen 

Lösungsmöglichkeiten opportun, zumal sich dann 

Fragestellungen wie die Förderung der Recyclingfä-

higkeit nicht mehr stellen. Steuern könnten hier als 

Option ebenfalls diskutiert werden, haben aber in 

der Praxis gezeigt, dass die dadurch erhobenen fi-

nanziellen Mittel nur teilweise für die eigentliche 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4077.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4074.pdf
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Aufgabe genutzt werden und somit andere als um-

weltpolitische Ziele verfolgen. 

Eine tabellarische Übersicht der Kriterien zur Auswei-

tung der erweiterten Herstellerverantwortung und de-

ren Anwendung auf ausgewählte Produktströme kann 

dem Anhang 12.1 entnommen werden. 

Für den Themenschwerpunkt „Kriterien für die Auswei-

tung der Produktverantwortung auf weitere Produktbe-

reiche“ des Arbeitsprogramms konnten keine einver-

nehmlichen Empfehlungen seitens der 8. Regierungs-

kommission verabschiedet werden. Bei den unter Kapi-

tel 5.4.1 darlegten Ausführungen handelt es sich demzu-

folge um ein Diskussionsergebnis des Arbeitskreises. 

5.4.2 Kriterien für die Ausweitung der Produkt-

verantwortung innerhalb bestehender 

EPR-Systeme 

In einigen gesetzlichen Vorgaben werden Ansätze für 

eine Ausweitung der Produkt- bzw. erweiterten Herstel-

lerverantwortung in bereits bestehenden Rücknahme-

systemen erwähnt. Zu nennen sind hier z. B. die Vorga-

ben der Abfallrahmenrichtlinie. Art. 9 Abs. 1 d sieht die 

Wiederverwendung von Produkten und die Schaffung 

von Systemen zur Förderung von Aktivitäten zur Repara-

tur und der Wiederverwendung vor. Hier werden expli-

zit Elektro- und Elektronikgeräte, Textilien und Möbel, 

Verpackungs- sowie Baumaterialien und -produkten be-

nannt. Art. 11b Abs. 1 fordert konkret: 

„Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Förde-

rung der Vorbereitung zur Wiederverwendung, insbe-

sondere durch Förderung der Errichtung und Unterstüt-

zung von Netzwerken für die Vorbereitung zur Wieder-

verwendung und die Reparatur, durch Erleichterung – 

sofern dies mit einer ordnungsgemäßen Abfallbewirt-

schaftung vereinbar ist – des Zugangs solcher Netzwerke 

zu Abfällen, die sich bei Sammelsystemen oder bei Sam-

melstellen befinden und die zur Wiederverwendung vor-

bereitet werden können, von diesen Systemen oder 

Stellen aber nicht für die Vorbereitung zur Wiederver-

wendung bestimmt sind, sowie durch Förderung des 

Einsatzes von wirtschaftlichen Instrumenten, Beschaf-

fungskriterien, quantitativen Zielen oder durch andere 

Maßnahmen.“ 

Bei den folgenden Ausführungen steht dabei der An-

wendungsbereich des ElektroG im Mittelpunkt. Der Be-

reich der Reparaturen wurde im Rahmen dieser Bearbei-

tung ausgenommen, da die Thematik der Reparaturen 

                                                                 

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771 (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022). 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770 (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022). 

von einer weiteren UAG gesondert behandelt wurde 

(siehe Kapitel 0 ff). 

Im Rahmen der Anhörungen zur Novelle des ElektroG 

hat der Arbeitskreis für die Beratung im Bundesrat im 

Dezember 2020 bzw. Januar 2021 Empfehlungen ausge-

arbeitet, die teilweise in diesem Kontext erstmals disku-

tiert wurden (siehe Kapitel 0). 

Empfehlung 

(11) Der Landesregierung wird empfohlen, im Rahmen 

einer 9. Regierungskommission prüfen zu lassen, 

ob die für die Novelle des ElektroG in 2021 nicht 

übernommenen Empfehlungen für eine weitere 

Novelle des ElektroG (noch) geeignet sind. 

5.4.3 Neubewertung des Produkt-Begriffs 

Obgleich die digitale Produktwelt ein wichtiger Wirt-

schaftszweig geworden ist, wird die erweiterte Herstel-

ler- bzw. Produktverantwortung primär – im Zusammen-

hang mit einem “Produkt” – noch als physisches Erzeug-

nis bzw. Hardware gesehen. Die Nutzung digitaler In-

halte und digitaler Dienstleistungen ist allerdings im Ver-

braucheralltag u. a. in den Bereichen Unterhaltung, Te-

lekommunikation und Computer bereits allgegenwärtig. 

Mit stetig zunehmender Vernetzung rückt auch das Ge-

räteumfeld – z. B. bei Haushaltsgeräten – zunehmend in 

den Fokus. Dieses Geräteumfeld – Beispiele sind Smart 

Grid, App-Plattformen sowie Cloud-Lösungen – liegt 

häufig zwar in der Verantwortungshoheit Dritter, stellt 

obgleich aber ein zunehmend wichtiges Bindeglied für 

(Neben-)Funktionen und Verbraucherkomfort der Hard-

ware dar. Maßgeblich ist somit die gesamte digitale Um-

gebung mit Hardware, Software und Netzverbindungen. 

Am 20. Mai 2019 verabschiedete das Europäische Parla-

ment die Warenkauf-Richtlinie (EU) 2019/77113 und die 

Richtlinie zu Verträgen über digitale Inhalte und Dienst-

leistungen (EU) 2019/770.14 Diese bestimmen, dass bei 

Waren mit digitalen Elementen bzw. digitalen Dienst-

leistungen der Verkäufer/Unternehmer dafür sorgt, dass 

Verbraucher über Aktualisierungen, einschließlich Si-

cherheitsaktualisierungen, die für den Erhalt der Ver-

tragsmäßigkeit dieser Waren erforderlich sind, infor-

miert wird und solche erhält. Diese Verpflichtung gilt 

während des Zeitraums, den der Verbraucher aufgrund 

der Art und des Zwecks der Waren und der digitalen Ele-

mente vernünftigerweise erwarten kann. 

Neben den Hauptfunktionen kommen auch maßgeblich 

beworbene Nebenfunktionen einer Ware bzw. eines Ge-

rätes in den Fokus, Inhalt der funktionalen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770
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Vertragsmäßigkeit der Ware zu sein (z. B. bei Fahrzeu-

gen, Fernseher). Dem Zeitraum, der „vernünftigerweise“ 

vom Verbraucher für einen Erhalt der Vertragsmäßigkeit 

erwartet werden kann, kommt hierbei eine zentrale Be-

deutung zu. Der Arbeitskreis sieht zu diesem Aspekt 

Analogien in den Ökodesign-Anforderungen für Elektro-

geräte. 

Erstmalig sind am 1. März 2021 Ökodesign-Verordnun-

gen in Kraft getreten, deren wesentlicher Grundsatz lau-

tet: „Reparieren statt Wegwerfen“. In diesem Rahmen 

wurden unter anderem Verbraucherrechte gestärkt und 

die vorzuhaltende Ersatzteilverfügbarkeit für einzelne 

Produktgruppen bei Elektrogeräten spezifisch festgelegt 

worden. Die Dauer der vorzuhaltenden Ersatzteilverfüg-

barkeit beträgt in der Regel 7 bis 10 Jahre nach dem 

letztmaligen Inverkehrbringen in der EU. 

Eine Bereitstellung von Software-Updates für einen an-

gemessenen Zeitraum ist als abfallvermeidende Maß-

nahme zumeist ökobilanziell sinnvoll. Der Rechtssicher-

heit von verpflichtenden Aktualisierungsinhalten und 

dem „vernünftigerweise erwartbaren“ Vorhaltezeitraum 

kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Hierbei ist 

eine angemessene Bewertung und inhärent auch Unter-

scheidung bei den Updates zwischen sicherheitsrelevan-

ten Erfordernissen für die allgemein zu erwartende Ge-

räte-Nutzungsdauer und verbraucherrelevanten Aspek-

ten wie beispielsweise Komfortfunktionen angezeigt. 

Mitunter besteht ein ausgeprägter zeitlicher Versatz 

zwischen „Herstellungsdatum“ und „Datum Inverkehr-

bringen/Übergabe an den Endverbraucher“. 

Verpflichtende Software-Updates müssen sich auf Si-

cherheitsaktualisierungen und funktionserhaltene Maß-

nahmen beschränken (Erhalt der Vertragsmäßigkeit). 

Funktionserweiterungen können potentiell zusätzlichen 

Verbrauchernutzen schaffen, sind entsprechend des je-

weils initialen „Produktversprechens“ in der Regel je-

doch kein Vertragsgegenstand beim Kauf und der Ga-

rantie bzw. Gewährleistung. 

Längere Lebensdauern von Geräten dürfen auch mittel-

bar für Hersteller bzw. Inverkehrbringer nicht zu einem 

Wettbewerbsnachteil führen. Verpflichtungen zu Soft-

ware-Updates über einen angemessenen Zeitraum und 

sicherheitsrelevante Erfordernisse hinaus können bei ei-

nem auf überdurchschnittliche Langlebigkeit ausgeleg-

ten Produkt zu erheblichen Aufwänden insbesondere 

für das Geschäftsmodell Geräteverkauf werden. Sie kön-

nen signifikante Hemmnisse zu 

                                                                 

15 ‚Agenda 2030‘-Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 18.09.2015; S. 28; 
16 ‚Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie’ der Bundesregierung; S. 286ff; www.bundesregierung.de/nachhaltigkeitsstrategie-2021-1873560 (zuletzt aufgeru-
fen am 24.2.2022). 
17 ‚Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeitsstrategie für Niedersachsen‘; S. 90f; https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltig-
keit/nachhaltigkeitsstrategie/nachhaltigkeitsstrategie-111080.html (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022). 

Nachhaltigkeitsbemühungen der Hersteller bzw. Inver-

kehrbringer bedeuten, Negativfolgen als Kollateralscha-

den ist vorzubeugen. 

Auch Dritte, d. h. Akteure, die häufig digitale Inhalte und 

digitale Dienstleistungen im Geräteumfeld erst ermögli-

chen, kommt eine wichtige Rolle zu. Sie sollten für einen 

angemessenen Zeitraum angehalten sein, mit der Hard-

ware zuvor kompatible Elemente aufrechtzuerhalten. 

Empfehlung 

(12) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene auf konkretisierende Begriffsbestim-

mung(en) und somit Rechtssicherheit für die Ak-

teure hinsichtlich des angemessenen Mindestzeit-

raums für Aktualisierungen hinzuwirken, den Ver-

braucherinnen und Verbraucher aufgrund Waren-

art und -zweck sowie der digitalen Elemente ver-

nünftigerweise zum Erhalt der Vertragsmäßigkeit 

der Ware erwarten können. 

(13) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene darauf hinzuwirken, dass die Mindestdauer 

der Bereitstellungspflicht für Software-Aktualisie-

rungen, welche für die Sicherheit und die Funkti-

onstüchtigkeit energieverbrauchsrelevanter Geräte 

notwendig sind, der Mindestdauer der Bereitstel-

lungspflicht in Bezug auf Ersatzteile entspricht, die 

für die jeweilige Produktgruppe in einer entspre-

chenden Durchführungsverordnung unter der Öko-

design-Richtlinie als eine Mindestanforderung defi-

niert wird. 

5.4.4 Verbrauchertransparenz und -verantwor-

tung erhöhen 

Für einen effizienteren Einsatz von Ressourcen spielt das 

Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf 

Basis entsprechend gestalteter und produzierter Pro-

dukte eine zentrale Rolle, wie es unter anderem in dem 

Nachhaltigkeitsziel 12 „Nachhaltige Konsum- und Pro-

duktionsmuster sicherstellen“ der Agenda 2030 der Ver-

einten Nationen15 und entsprechend in der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie16 wie auch in der Nachhaltig-

keitsstrategie für Niedersachsen17 zum Ausdruck ge-

bracht wird. Dies schließt auch die Kapitel 6.3 angespro-

chene „Ausgestaltung von Informationspflichten“ mit 

ein. Das im Anhang 12.2 abgebildete Diagramm zeigt 

eine erste Sammlung von Stichworten, Aspekten bzw. 

Einflussfaktoren, die das Thema 

http://www.bundesregierung.de/nachhaltigkeitsstrategie-2021-1873560
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/nachhaltigkeitsstrategie-111080.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/nachhaltigkeitsstrategie-111080.html
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„Verbrauchertransparenz und -verantwortung erhöhen“ 

umreißen und verdeutlichen. 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor zur Erhöhung von Ver-

brauchertransparenz und -verantwortung ist eine ziel-

gruppen- und sachgerechte, kontinuierliche Kommuni-

kation. Ziel muss es dabei insbesondere sein, Verbrau-

cherinnen und Verbraucher breitflächig und langfristig 

zu einem eigenständigen, bewussten und verantwor-

tungsvollen Handeln im Umgang mit Produkten bzw. 

Ressourcen zu bringen. Welches Potential sich für die 

Steigerung von Ressourcenschonung noch ausschöpfen 

lässt, verdeutlicht zum Beispiel für den Bereich von 

Elektro- und Elektronikgeräten eine von der Stiftung ear 

in Auftrag gegebene Befragung. Danach gaben fast die 

Hälfte der Befragten an, ausrangierte und defekte Ge-

räte längerfristig u. a. in Kellern und Garagen zu la-

gern.18 Aufgrund der Vielfalt von Produkten, Akteuren 

und Informationsmöglichkeiten einerseits und der hete-

rogenen Verbrauchergruppen mit unterschiedlichsten 

Ausgangssituationen und Charakteristika andererseits 

ist dies eine große Herausforderung. Wie solche Pro-

zesse initiiert und entwickelt werden können und wel-

che Vielzahl an Akteuren und Aktivitäten dabei eine 

Rolle spielen, aber auch welche Hindernisse dabei auf-

treten können, zeigen zum Beispiel in vielen Kommunen 

schon seit etlichen Jahren Versuche und Initiativen vom 

ressourcen- und abfallintensiven Einweg-Coffee-to-go-

Becherverbrauch zu Mehrwegbecherlösungen zu kom-

men.19  

Empfehlung 

Zur Erhöhung der Verbrauchertransparenz und -verant-

wortung empfiehlt der Arbeitskreis „Produktverantwor-

tung und Ressourceneffizienz“ der niedersächsischen 

Landesregierung, sich für die Umsetzung von wirksamen 

Maßnahmen niedersachsenweit sowie auf Bundesebene 

einzusetzen und in diesem Zusammenhang die folgen-

den Aspekte zu berücksichtigen: 

(14) Es bedarf der Schaffung eines regulatorischen Rah-

mens für Ressourcenschutzziele (analog dem Kli-

maschutzgesetz) u. a. im Sinne der Impulse zu den 

Koalitionsverhandlungen vom Sachverständigen 

Rat für Umweltfragen (SRU)20 und Stellungnahme 

B.A.U.M. / BUND21 auf Bundesebene, um u. a. den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern eine 

                                                                 

18 PlanE Trendbarometer 2/21 ‘Reparieren, verschenken oder entsorgen? Vom Umgang mit defekten oder ausrangierten Elektrogeräten‘ (Oktober 2021) 
https://www.stiftung-ear.de/fileadmin/Dokumente/trendbarometer/PlanE_Trendbarometer_21-2.pdf (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022). 
19 Hannover: www.hannoccino.de; Frankfurt/Main: www.mainbecher.de (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022).  
20 SRU: www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_10_impulspapier_koav.html (zuletzt aufgerufen 
am 24.2.2022). 
21 B.A.U.M./BUND: https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/organisationen-fordern-ressourcenschutz-muss-umfassend-
im-koalitionsvertrag-verankert-werden (zuletzt aufgerufen am 24.2.2022). 

Entscheidungshilfe beim Kauf von nachhaltigen 

Produkten zu geben. 

(15) Durchführung von deutschlandweiten Aktionen 

zum Thema „Ressourcenschutz“ unter Einbezie-

hung aller Akteure an besonderen Tagen (z. B. Eu-

ropäische Woche zur Abfallvermeidung im Novem-

ber, Weltumwelttag am 6. Juni) initiieren. 

(16) Leicht verständliche Hinweise auf Produkten für 

Wiederverwendung sowie Entsorgung und Sortie-

rung (als ein wesentlicher Teil einer kontinuierli-

chen, konsolidierten sowie klar und einfach gestal-

teten Kommunikation mit allen Endnutzerinnen 

und Endnutzern) müssen entwickelt und einge-

führt werden. 

(17) Um die Rückgabemengen von Wertstoffen zu erhö-

hen, sollte auf Bundesebene die Möglichkeiten ei-

nes Belohnungssystems für die Abgabe von z. B. 

Elektroaltgeräten, Altbatterien und Verpackungen 

geprüft werden (siehe Empfehlungen (20) und 

(21)). 

(18) Die öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sollten 

bei der Schaffung von Abgabestellen für noch nutz-

bare Gegenstände aller Art auf den Wertstoffhöfen 

und deren Betrieb u. a. in Kooperation mit sozialen 

Einrichtungen unterstützt werden, damit die Bür-

gerinnen und Bürgern aktiviert werden, zur Abfall-

vermeidung und zum Ressourcenschutz beizutra-

gen. 

(19) Um junge Generationen für die Thematik zu sensi-

bilisieren, sollten Bildungsmaßnahmen zum Res-

sourcenschutz in die Lehrpläne aufgenommen und 

für alle Schulformen verpflichtend eingeführt wer-

den. 

5.5 Fazit 

Die Diskussionen zu den Bereichen Recyclingfähigkeit 

und Ökodesign haben gezeigt, welchen Stellenwert die 

Anforderungen an die Produktnutzung und Lebensdauer 

an die Fragen zur Gestaltung der Kreisläufe faktisch ha-

ben. Während im Verpackungsbereich neben der Pro-

duktsicherheit insbesondere der Recyclingfähigkeit eine 

hohe Bedeutung zukommt, haben im Anwendungsbe-

reich des ElektroG z. B. Aspekte wie Energieeffizienz o-

der die Produktsicherheit einen anderen Stellenwert bei 

https://www.stiftung-ear.de/fileadmin/Dokumente/trendbarometer/PlanE_Trendbarometer_21-2.pdf
http://www.hannoccino.de/
http://www.mainbecher.de/
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_10_impulspapier_koav.html
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/organisationen-fordern-ressourcenschutz-muss-umfassend-im-koalitionsvertrag-verankert-werden
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/organisationen-fordern-ressourcenschutz-muss-umfassend-im-koalitionsvertrag-verankert-werden
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der Produktgestaltung. Die Analyse der Ausweitung von 

Systemen der erweiterten Herstellerverantwortung war 

durch das grundsätzliche Spannungsfeld bei der Verän-

derung bestehender Rücknahmesysteme gekennzeich-

net: Etablierten Rücknahmesystemen werden beim 

Neuaufbau von Strukturen sukzessive ihre Fähigkeit ent-

zogen, verbleibende Aufgaben zu übernehmen. Die Trä-

ger der neu aufzubauenden Strukturen sind hingegen 

mit den anstehenden Aufgaben nicht vertraut und be-

fürchten ebenfalls Wettbewerbsnachteile. Hierbei sollte 

der Versuch helfen, mit unabhängigen Kriterien die 

Entscheidungen für und gegen die Ausweitung von der 

Produktverantwortung zu versachlichen. Die an ver-

schiedenen Stellen notwendige Empfehlung, durch wei-

tere Studien und Untersuchungen die Themen zu vertie-

fen, spiegelt dieses Spannungsfeld nur wider. In einigen 

Produktbereichen wird zudem angesichts von z. B. her-

stellerunabhängigen App-Plattformen, welche die Funk-

tionalität, Reparaturfähigkeit und Lebensdauer eines 

Produktes beeinflussen, der Produktbegriff zunehmend 

schwieriger abzugrenzen sein.
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6. Regime der Herstellerverantwortung 

6.1 Rücknahmesystem der Zukunft 

Zielsetzungen für Sammlung und Rücknahme von 

Elektrogeräten aus privaten Haushalten 

Das ElektroG gibt die getrennte Erfassung von Elektro-

altgeräten aus privaten Haushalten vor. Es stellt an die-

ser Stelle zudem eine Verbindung zur Vorbereitung zur 

Wiederverwendung her. Darüber hinaus regelt das Ge-

setz eine Sammelquote (§ 10 Abs. 3 ElektroG) und 

macht zudem den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

gern Vorgaben für die Einrichtung von Sammelstellen  

(§ 13 Abs. 1 S. 1 u. 2 ElektroG sowie Anlage 4 Nr. 1 Elekt-

roG) im Interesse der privaten Haushalte. 

In der Rückkoppelung zur Zielhierarchie des Kreislauf-

wirtschaftsgesetzes kommt es daher auf folgende kon-

krete Zielsetzungen an: 

1. Die Sammelmengen sollten möglichst hoch sein. 

2. Möglichst viele Geräte sollten einer Wiederverwen-

dung zugeführt werden. 

3. Die Ausbeute aus Recycling und Verwertung sollte 

möglichst hoch sein. 

Die Güte der Zielerfüllung setzt die Mitwirkung der Ab-

fallbesitzer voraus 

Das Gesetz begnügt sich damit, den privaten Abfallbesit-

zer dadurch zur Abgabe der Elektroaltgeräte zu motivie-

ren, dass die Rückgabe unentgeltlich zu sein hat. Die bis-

herigen Sammelergebnisse legen nahe, dass diese Moti-

vation bei einer zukünftigen Steigerung der Sammelziele 

nicht ausreichen wird. Für die Erreichung künftiger Sam-

melziele muss die Motivation privater Haushalte des-

halb auch noch auf andere Weise gesteigert werden. 

Die Frage, die es dabei letztendlich zu beantworten gilt, 

lautet: Was könnte einen privaten Abfallbesitzer, der 

seine Elektro- und Elektronikaltgeräte bisher nicht zur 

Sammelstelle gebracht hat, dazu zukünftig motivieren? 

Anmerkung: Relativierung für Sammelgruppen mit über-

langer Lebensdauer der Produkte, wie z. B. Windräder, 

Solarkollektoren etc. 

Vorschläge 

Die stärkste Motivation ist zu erwarten, wenn der Ab-

fallbesitzer für gesetzeskonformes Verhalten belohnt 

wird. 

1. Zu diesem Zweck können Sammelshops gegründet 

werden. Für deren Trägerschaft kommen neben 

den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern ge-

meinnützige Organisationen für die 

Wiederaufarbeitung, Hersteller und Handel in Be-

tracht. Sie unterstützen die Sammlung von Altgerä-

ten, die für den Wiederverkauf mit und ohne Refur-

bishment geeignet sind. Sie übernehmen in diesem 

Rahmen deshalb auch die Aufgabe, festzustellen, 

welche Geräte für eine Wiederaufarbeitung (Refur-

bishment) geeignet sind. Bei entsprechender Eig-

nung und Marktnachfrage erhält der Altbesitzer ei-

nen angemessenen [kalkulatorischen Kauf-]Preis, 

etwa in Gestalt eines Gutscheins für den Kauf eines 

anderen Gerätes aus dem Shop. Die Sammelshops 

könnten auf diese Weise aus dem Verkauf von Ge-

räten ohne oder mit Refurbishment Beiträge zur Re-

finanzierung erwirtschaften. Die Umsetzung des 

hier geschilderten Vorschlags im Umfeld der Samm-

lung von Elektroaltgeräten setzt voraus, die rechtli-

chen, organisatorischen, technischen, personellen 

und finanziellen Bedingungen für diese Aufgabener-

weiterung zu kennen und zu erfüllen. Dafür er-

scheint es zweckmäßig, Pilotprojekte unter Beteili-

gung der genannten Akteure durchzuführen. 

 

2. Zur Unterstützung der hier vorgeschlagenen neuen 

Art des Sammelns könnte ein Instrument dienen, 

das den voraussichtlichen notwendigen Austausch 

oder die Reparatur wichtiger Komponenten eines 

Gerätes vorhersieht. Allgemein bekanntes Beispiel 

hierfür ist die Anzahl der Ladezyklen einer Batterie 

(e-Car), die angibt, ob die Batterie wegen der nach-

lassenden Leistungsfähigkeit ausgetauscht werden 

muss. Ähnliche Indikatoren könnten z. B. die Anzahl 

der mit einem Drucker gedruckten Seiten oder die 

Laufzeit einer Festplatte sein. Sobald solche Daten 

dem Besitzer/Nutzer eines Gerätes zur Verfügung 

gestellt werden können, eröffnet sich die Möglich-

keit, mit zeitlichem Vorlauf darüber zu entscheiden, 

ob das betreffende Gerät ersetzt werden muss, ob 

es nach dem Austausch für die Wiederaufarbeitung 

zur Verfügung gestellt werden kann (Sammelshop) 

oder ob es zielführend wäre, es zu reparieren. Inso-

weit diese Daten auch Herstellern und Wiederaufar-

beitern zur Verfügung stehen würden, wäre das Ge-

räteangebot für Refurbishment planbarer als es 

heute ist. 

 

3. Es wäre zu erwägen, auch den Handel dazu einzula-

den, Sammelshops einzurichten. Im Vergleich zu 

Deutschland ist bspw. in Frankreich das Angebot an 

Geräten, die wiederaufgearbeitet werden können, 

sehr viel größer, weil sich vergleichsweise viele 

Händler an dieser Aktivität beteiligen. Nähere Ein-

zelheiten dazu müssen noch erhoben werden. 
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Rahmenbedingungen 

Die geschilderten Vorschläge zeigen, dass es hier um 

eine wirtschaftspolitische Initiative geht, nicht um einen 

regulatorischen Ansatz. Für diese Betrachtung ist maß-

gebend, dass Abfallmanagement und Wiederverwen-

dung mit diesen Vorschlägen den Rahmen des ElektroG 

verlassen und Teile von Re-Use 122 einbeziehen, den das 

Gesetz nicht erfasst und auch nicht erfassen sollte. 

Empfehlung 

(20) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene darauf hinzuwirken, die zuvor beschriebe-

nen Vorschläge zur stärkeren Einbindung privater 

Haushalte in die getrennte Erfassung und Samm-

lung von Elektro-Altgeräte in ausgewählten Pilot-

projekten gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgern, gemeinnützigen Organisatio-

nen für die Reparatur und Wiederaufarbeitung von 

Elektrogeräten, Herstellern und dem Handel zu er-

proben. 

(21) Der Landesregierung wird empfohlen, auf Bundes-

ebene eine wissenschaftlich-technische Diskussion 

darüber anzustoßen, welche Parameter dafür ge-

eignet sind, dem Nutzer eines elektrischen oder 

elektronischen Produktes oder einer Batterie bes-

sere Informationen darüber zu geben, wann es 

sinnvoll ist, das Gerät bzw. die Batterie für eine 

Wiederaufarbeitung und damit für eine Verlänge-

rung des Produktlebenszyklus zur Verfügung zu 

stellen. 

6.2 Welche Kriterien sollten grundsätz-
lich und welche auf den Stoffstrom 
bezogen berücksichtigt werden, da-
mit eine Kreislaufwirtschaft realisiert 
wird? 

Um die Kreislaufwirtschaft für unterschiedliche Pro-

dukte mit ihren Materialien zu realisieren, ist es not-

wendig, dass Rezyklate wieder in neuen Produkten ein-

gesetzt werden. Hierfür muss der Rezyklateinsatz ge-

stärkt werden. Um dies zu erreichen, haben etwa die 

EU-Kommission die Akteursplattform CPA (Circular Plas-

tics Alliance) und die Bundesregierung die Rezyklatinitia-

tive gestartet sowie zahlreiche Wirtschaftsakteure frei-

willige Maßnahmen mit konkreten Zielen ausgespro-

chen. 

Darüber hinaus wird aktuell über die Möglichkeit von 

Einsatzquoten bzw. ökonomischen Instrumenten 

                                                                 

22 Re-Use 1: Gebrauchtwarenmarkt, d. h. bei dem Gerät handelt es sich um ein Produkt, nicht um Abfall. Es gibt keinen Abfallerzeuger. Der Besitzer des 
Gerätes hat einen Verkaufs- aber keinen Entledigungswillen. (Anmerkung: im juristischen Sprachgebrauch wird diese Art von ReUse auch als Weiterver-
wendung bezeichnet.) In Abgrenzung zu Re-Use 2: Wiederverwendung gemäß der Definition des ElektroG, d. h. das Gerät unterliegt dem Abfallregime. 

diskutiert. Dabei stellt sich u. a. die Frage wie die Ein-

satzmenge von Rezyklaten bemessen werden soll. Min-

destens ebenso bedeutsam ist die Frage der Qualität 

des Rezyklats, denn letztlich soll dieser auf der Basis von 

Sekundärrohstoffen eingesetzte Werkstoff in neuen 

Endprodukten zum Einsatz kommen. Somit ist es not-

wendig, dass für qualifizierte und spezifizierte Rezyklate 

Märkte verfügbar sind. Mit dem Rezyklateinsatz ist des-

halb auch eine ökonomische Fragestellung verknüpft. 

Diese Komplexität ist bei der Lenkungswirkung sowie 

der Maß- bzw. Erfassbarkeit von zusätzlichen Maßnah-

men wie Quoten bzw. ökonomische Instrumente zu be-

achten. Letztlich ist die Umsetzbarkeit in Verbindung mit 

Praktikabilität und Akzeptanz zu prüfen. 

Eine Voraussetzung für die Verwendung und den Einsatz 

von Rezyklaten ist, dass zunächst die vorhergehenden 

Prozesse der jeweiligen Recyclingverfahren optimiert 

sind. Auch hier muss ein Wechselspiel der gesetzlich 

vorgegebenen Recyclingquoten unterschiedlicher Pro-

duktabfallregelungen mit den jeweiligen Erfassungs-

möglichkeiten, Infrastrukturen, Märkten in der Entsor-

gungskette, Technologien usw. beachtet werden. 

Gesellschaftlich werden hohe Quoten besser als nied-

rige Quoten bewertet. Im Kunststoffbereich bedeutet 

dies, dass sich das Recycling von Mischkunststoffen, 

welche nach aktuellem Stand der Praxis häufig aus ver-

mischten und verschmutzten, gleichwohl aufwendig auf-

bereiten Abfallströmen erzeugt werden, auf lediglich 

einfache Produktbereiche wie Parkbänke, Rasengitter-

steine usw. beschränkt. Ein Merkmal dieser Anwendun-

gen ist z. B., dass nach einer ersten Recyclinganwendung 

weitere Zyklen im Kreislauf kaum möglich sind und diese 

Produkte nicht erneut zurückgeführt werden. 

Demgegenüber zielen sog. „hochwertige“ Recyclingver-

fahren auf Produkte, welche Neuware nahezu 1:1 erset-

zen können und daher tendenziell eher noch einmal im 

Kreislauf geführt werden. Hier werden in Kapitel 10.1 

bei der Diskussion der Auswirkungen der Veränderung 

der Quotenschnittstelle weitergehende Ausführungen 

gemacht. 

Im Folgenden werden die Maßnahmen einer Rezykla-

teinsatzquote sowie ökonomische Steuerungsinstru-

mente für den Rezyklateinsatz diskutiert. 



33 
 

6.2.1 Mindestquoten für den Rezyklateinsatz in 

bestimmten Produkten oder Produktseg-

menten 

Grundsätzlich stellen Mindesteinsatzquoten für Rezyk-

late einen starken Eingriff in den Markt und in die Pro-

duktgestaltungsfreiheit der Hersteller dar. Daher sollten 

neben Quotenmodellen in erster Linie Qualitätsanforde-

rungen einbezogen werden, damit Rezyklate marktge-

recht zur Anwendung kommen können. Ergänzend kann 

die Anwendung finanzieller Steuerungsinstrumente für 

spezifische Bereiche geprüft werden. Somit kommen ne-

ben gesetzlichen auch nicht-gesetzliche Maßnahmen in 

Frage, um den Rezyklateinsatz zu stärken wie etwa: 

• Unterstützung des Marktes zur Verbesserung 
des Angebots und der Stärkung der Nachfrage, 
etwa bei der öffentlichen Beschaffung 

• Erstellung von Qualitätsstandards 

• Verbraucheraufklärung 

• Projekt- und Investitions- sowie Technologie-
förderung 

Insgesamt ist ein ausgewogenes Maßnahmenpaket zur 

Verbesserung von Angebot und Nachfrage von qualitäts-

gesicherten Rezyklaten im Markt erforderlich (Push and 

Pull). 

Derzeit werden von verschiedenen Akteuren in Deutsch-

land, so die öffentliche Beschaffung im Rahmen des no-

vellierten Kreislaufwirtschaftsgesetzes, und in der EU, so 

die EU-Einwegkunststoffrichtlinie mit Mindestquoten für 

den Rezyklateinsatz in PET-Getränkeflaschen, gefordert. 

Intensiv wird über den Rezyklateinsatz hinsichtlich Quo-

tenregelung sowie hinsichtlich ökonomischer Aspekte 

1. im Rahmen eines UFoPlan-Projektes des UBA sowie 

2. bei der RESAG, Rezyklateinsatz-stärken-AG im Auf-

trag der Umweltministerkonferenz, beraten sowie 

3. von den Fraunhofer Instituten IMW und UMSICHT 

im Rahmen einer Studie im Auftrag der BKV unter-

sucht. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2022 er-

wartet. 

Der Rezyklateinsatz muss im Gesamtkontext des Abfall-

managements und des Recyclings betrachtet werden. In 

diesem Zusammenhang wird derzeit auch über Mess-

punkte bis hin zur Anwendung beim Endprodukteher-

steller des Recyclings diskutiert, so dass Rezyklate pra-

xisgerecht und qualitätsgesichert hergestellt werden 

können. Diese Faktoren wirken sich maßgeblich auf die 

Qualität des Recyclings, des Rezyklats als Werkstoff und 

                                                                 

23 Viele der weltweit größten Lebensmittelkonzerne, darunter z. B. Nestlé, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Mars oder Danone haben sich zu 25 Prozent 
oder mehr Rezyklateinsatz bis zum Jahr 2025 verpflichtet. Für den Lebensmittelkontakt steht nach gegenwärtiger Marktlage nur der Einsatz von Recyc-
ling-PET aus Flaschenware zur Verfügung. Dies führt in Kombination mit der gesetzlichen Verpflichtung der EU-Einwegkunststoff-Richtlinie, ab dem Jahr 
2025 25 % Rezyklat in Getränkeflaschen einzusetzen, bereits jetzt zu stark steigenden Preisen für geeignetes R-PET am Markt.  

somit auf die Rezyklat-Einsatzmöglichkeiten aus. Vor 

diesem Hintergrund wird eine vertiefte fachliche Be-

trachtung empfohlen. 

Ein Quotenmodell für den Rezyklateinsatz in Produkten 

zielt darauf ab, die Inverkehrbringer bestimmter Pro-

dukte wie etwa Hersteller von Verpackungen zum Ein-

satz von Rezyklaten in einem gesetzlich festgelegten 

Mindestumfang zu verpflichten. Ein Beispiel hierfür ist 

die von der EU beschlossene Einwegkunststoff-Richtli-

nie, die vorschreibt, dass PET-Getränkeflaschen ab dem 

Jahr 2025 einen Mindestanteil von 25 Prozent und ab 

dem Jahr 2030 einen Mindestanteil von 30 Prozent 

Rezyklat enthalten müssen. 

Die Mindestquoten beabsichtigen, den Rezyklatanbie-

tern und Rezyklatabnehmern sowohl eine Nachfragega-

rantie als auch eine Abnehmergarantie zu bieten und 

damit zur Investitionssicherheit in der Entsorgungs- und 

Recyclingwirtschaft wie auch dem produzierenden Ge-

werbe beizutragen (Pull- und Push-Effekte). Sie können 

sowohl als nationaler Durchschnittswert der Branche, 

als Durchschnittswert des einzelnen Inverkehrbringers 

(analog zum Flottenmodell für den CO2-Ausstoß im Au-

tomobilsektor) oder als Verpflichtung für jedes einzelne 

Produkt ausgestaltet werden. 

Wesentliche Voraussetzung für den Rezyklateinsatz ist 

es, dass Rezyklate in ausreichender Menge und Qualität 

am Markt zur Verfügung stehen. Die Höhe der Quoten 

muss zudem dem Umstand Rechnung tragen, dass das 

Einsatzpotenzial heutiger Rezyklatqualitäten aufgrund 

technischer und regulatorischer Anforderungen be-

grenzt ist. Bei zu hohen Quoten drohen Risiken für die 

Qualität bis hin zur Produktsicherheit und die Roh-

stoffversorgung, verbunden mit dem Risiko stark stei-

gender Preise für Rezyklate in den benötigen Qualitäten 

und die hieraus hergestellten Produkte. Dabei ist zu be-

achten, dass die Nachfrage nach hochwertigen Rezykla-

ten auch im Ausland aufgrund gesetzlicher Auflagen und 

umfangreicher Selbstverpflichtungen der Wirtschaft bis 

zum Jahr 2025 stark steigen wird.23 

Eine besondere Variante von produktspezifischen Quo-

ten stellen geschlossene Wertstoffkreisläufe dar, so 

etwa das Recycling von Fensterprofilen (REWINDO), be-

stimmter Landwirtschaftsfolien (ERDE), Chemiepaletten 

(CP) usw. Hier werden die oben genannten Marktrisiken 

minimiert, indem alle Stufen der Wertschöpfungskette, 

einschließlich der Entsorgungswirtschaft, einbezogen 

werden. Neben den vorgenannten freiwilligen Maßnah-

men könnten in anderen Bereichen die Marktakteure 
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auch gesetzlich verpflichtet werden Rezyklate in be-

stimmten Produktanwendungen wieder einzusetzen. 

Produktspezifische Rezyklateinsatzquoten können nicht 

garantieren, dass der Rezyklateinsatz auch im Gesamt-

markt effektiv steigt. Gleichwohl gibt es bereits positive 

Beispiele: So führt die in der EU-Einwegkunststoffrichtli-

nie festgeschriebene Rezyklateinsatzquote für Geträn-

keverpackungen in Verbindung mit den Vorgaben zur 

getrennten Sammlung bereits jetzt zu einer Ausweitung 

der Produktionskapazität für PET-Rezyklate. Der Rezyk-

lateinsatz dieser speziellen Produktanwendung ist aller-

dings nicht verallgemeinerbar. Quotenvorgaben können 

zur Folge haben, dass Rezyklate lediglich aus bestehen-

den Anwendungen in solche mit Quote umgelenkt wer-

den. Solche Umlenkungseffekte erzeugen oft keinen 

ökologischen und ökonomischen Mehrwert, vor allem, 

wenn zusätzliche Aufbereitungsschritte im Recycling 

vonnöten sind, um die Anforderungen im Zielmarkt zu 

erfüllen, während gleichzeitig in Anwendungen ohne 

Quote, die geringere Anforderungen stellen, Kunststoff-

neuware eingesetzt wird. Investitionen in zusätzliche 

Recyclingkapazitäten drohen insbesondere dann auszu-

bleiben, wenn die Versorgung der Recyclingindustrie mit 

geeigneten wertstoffhaltigen Abfällen nicht Schritt hal-

ten kann. Erforderlich sind somit flankierende Maßnah-

men aus der gesamten Kunststoffwertschöpfungskette 

zur weiteren Verbesserung der recyclinggerechten Pro-

duktgestaltung und der getrennten Sammlung von Ver-

packungsabfällen im Haushalts- und Gewerbebereich, 

der qualitätsgeprüften Dokumentation bis hin zur Auf-

klärung und Information zur Optimierung der Erfas-

sungsqualitäten. 

6.2.2 Ökonomische Steuerungsinstrumente 

Durch ökonomische Anreizsysteme können die dynami-

schen Marktkräfte im Sinne einer beabsichtigten ökolo-

gischen Lenkungswirkung effektiv genutzt werden. Vor-

schläge preislicher Steuerungsmechanismen für die För-

derung des Rezyklateinsatzes sind unter bestimmten Be-

dingungen denkbar. Finanzielle Anreize im Rahmen der 

Lizenzentgelte für Verpackungen sind bereits als Aspekt 

des § 21 VerpackG angelegt. 

Optionen zur Besteuerung der CO2-Emissionen bei der 

Abfallverbrennung werden als zielführende Möglichkeit 

angesehen, um das Recycling weiter zu befördern. Für 

einen diskriminierungsfreien Erfolg eines gesteigerten 

Rezyklateinsatzes ist es notwendig, dass hierüber keine 

nationale, sondern eine europäische Regelung getroffen 

wird. Dies gewährleistet „level playing field“ und Einbet-

tung in bestehende Strukturen der Qualitäts-

                                                                 

24 Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, MEHR FORTSCHRITT WAGEN - BÜNDNIS FÜR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACH-
HALTIGKEIT, Berlin, 2021 

Zertifizierung von Rezyklaten wie etwa von HTP/Cyclos 

(Quelle für die Zertifizierungen: UBA-Projekt Rezykla-

teinsatz). Entsprechend der „Logik“ des § 21 VerpackG 

fragt der Einzelhandel zunehmend nach recyclingfähigen 

Verpackungen und Verpackungen mit Rezyklatanteil. 

Dabei wirkt sich die finanzielle Förderung der recycling-

gerechten Produktgestaltung ebenfalls positiv auf die 

Qualität der erzeugten Rezyklate aus. 

Gemäß des aktuellen Koalitionsvertrages ist vorgesehen, 

dass „die im Rahmen der EU bereits bestehende Plasti-

kabgabe […] wie in anderen europäischen Ländern auf 

die Hersteller und Inverkehrbringer umgelegt [wird]“.24 

Für diese nationale Ausgestaltung der EU-Eigenmittel 

für nicht recycelte Kunststoffverpackungsabfälle ist es 

notwendig, dass die so generierten Gelder zweckgebun-

den verwendet werden, damit die finanziellen Mittel der 

Kreislaufwirtschaft von Kunststoffverpackungen zu Gute 

kommen, beispielsweise durch Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte, um für das Recycling Innovation zu 

befördern. Gegebenenfalls wären damit verbundene 

Auswirkungen für die Kunststoff-, Packmittel- und Ent-

sorgungswirtschaft in Niedersachsen zu untersuchen. 

Vor diesem Hintergrund wird auch auf die o.g. Studien 

des Ökoinstitutes im Auftrag des Umweltbundesamtes 

sowie des Fraunhofer IMW im Auftrag der BKV verwie-

sen. 

Empfehlung 

(22) Der Landesregierung wird empfohlen, sich auf Bun-

desebene dafür einzusetzen, die Fragestellung der 

Wirkung von unterschiedlichen Quoten auf die 

Kreislaufwirtschaft in der Praxis abzuprüfen und 

dabei Quotensysteme untereinander und im Ver-

hältnis zu anderen Steuerungsinstrumenten unter-

suchen zu lassen. Das Quotenthema sollte zudem 

in einer etwaigen 9. Regierungskommission weiter-

verfolgt werden. 

(23) Voraussetzung für einen verstärkten Rezyklatein-

satz sind im Besonderen die Verfügbarkeit der Se-

kundärrohstoffe und die Erfüllung der Qualität der 

Rezyklate. Deshalb wird der Landesregierung emp-

fohlen, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, 

ein förderndes Umfeld dafür zu schaffen, dass die 

zentralen Akteure, v. a. Konstrukteure und Desig-

ner, qualifizierte Rezyklate für ihre Endprodukte 

einsetzen können. Dies ist notwendig, damit den 

hohen Materialanforderungen der jeweiligen End-

verbraucherprodukte im Markt entsprochen wer-

den kann. 
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6.3 Ausgestaltung von Informations-
pflichten 

Die im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwor-

tung wahrzunehmenden Informationspflichten müssen 

zum einen den jeweils aktuell geltenden gesetzlichen so-

wie produkt-(gruppen-)spezifischen Anforderungen ge-

recht werden. Zum anderen ist deren Wahrnehmung in 

einer für Verbraucherinnen und Verbraucher verständli-

chen Form auch ein wesentliches Element einer sachge-

rechten und erfolgreichen Verbraucherkommunikation, 

wie sie bereits im Kapitel 5 „Fortentwicklung der Pro-

duktverantwortung“ unter 5.4.4 „Verbrauchertranspa-

renz und -verantwortung erhöhen“ angesprochen 

wurde. Die Abbildung 9 zeigt einen auf die Informations-

pflichten fokussierten Ausschnitt des im Anhang 12.2 

abgebildeten Diagramms „Verbrauchertransparenz und 

-verantwortung erhöhen“. 

Entsprechend muss die regulatorisch vorgegebene Aus-

gestaltung der Informationspflichten als Teil der erwei-

terten Herstellerverantwortung wie auch darüber hin-

aus integraler Bestandteil der unter Kapitel 5.4.4 „Ver-

brauchertransparenz und -verantwortung erhöhen“ vor-

geschlagenen Maßnahmen sein. 

 

6.4 Steigerung der Sammelmenge von 

Elektro- und Elektronikaltgeräten 

Elektro- und Elektronikaltgeräte (EAG) sind zum Schutz 

der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Ressour-

cen möglichst für die weitere Verwendung vorzuberei-

ten oder zu recyceln. 

Da EAG gefährliche Stoffe enthalten können, gehören 

die Geräte nicht in den Hausmüll. Folglich ist ihre ge-

trennte Sammlung erforderlich. Das Elektro- und Elekt-

ronikgerätegesetz (ElektroG) setzt dementsprechend die 

europäischen Standards der s. g. WEEE II Richtlinie 

(Waste of Electrical and Electronic Equipment 

2012/19/EU) national um, deren Regelungen das Inver-

kehrbringen, die Rücknahme und die Entsorgung von 

EAG vorgeben. Es strebt die Zunahme der Wiederver-

wendung von EAG sowie hohe Sammelquoten an. 

Dazu wurde ab 2016 eine Mindestsammelquote von 

45 % des Durchschnittsgewichts der in den drei Vorjah-

ren in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte 

eingeführt. Die Mindestsammelquote liegt seit 2019 ak-

tuell bei 65 %. 

In Deutschland werden derzeit jährlich ca. 2 Mio. Ton-

nen Elektro- und Elektronikgeräte in Verkehr gebracht, 

Tendenz steigend, die am Ende ihres Lebensweges zu 

EAG werden. Aufgrund der möglichen gefährlichen In-

haltsstoffe einerseits und dem Verlust an wertvollen 

Ressourcen wie z. B. kritischer Metalle, ist alles daran zu 

setzen, EAG einer Wiederverwendung oder dem Recyc-

ling zuzuführen. Sowohl physische als auch rechnerische 

Verluste von EAG sollten daher, unter Berücksichtigung 

der Erfahrungen der am Lebenskreislauf von EAG Betei-

ligten, systematisch angegangen werden. Der Arbeits-

kreis „Produktverantwortung und Ressourceneffizienz“ 

hat sich verstärkt mit dem Thema „Steigerung der Sam-

melmenge von Elektro- und Elektronikaltgeräten“ be-

fasst. 

Das Empfehlungspapier kann dem Anhang 12.4 entnom-

men werden.  

6.5 Fazit 

Die Bereiche Produkt- und Herstellerverantwortung 

wurden als voneinander abhängige Kapitel verstanden, 

die allerdings inhaltlich an vielen Stellen ineinander 

übergehen. Die in Kapitel 4 aufgenommenen Themen 

haben die Aufgabenstellung aus einer eher übergreifen-

den Perspektive betrachtet, insbesondere mit Blick auf 

die Frage der Gestaltung der Herstellerverantwortung. 

Die gegenseitige Abhängigkeit der Einzelbereiche von 

Stoff- bzw. Produktkreisläufen wurde hierbei besonders 

deutlich: Ein besonderer Fokus auf einzelne Aspekte un-

ter Vernachlässigung z. B. bereits etablierter Prozesse 

wie der Sammlung – und der Einstellung der Bevölke-

rung gegenüber der Sammlung – wird allein nicht zu den 

angestrebten Zielen führen. Vielmehr muss die gesamte 

Kreislaufwirtschaft in den Blick genommen werden. Die 

Ausführungen zur Frage der produkt- versus stoffbezo-

genen Perspektive auf die System- und Zielgestaltung 

macht dies besonders deutlich: Schnelle Lösungen an ei-

ner Stelle können zu Ausweichreaktionen mit langfristi-

gen Auswirkungen an anderen Stellen der Kreisläufe 

führen, die dann allerdings nur langfristig aufgefange-

nen werden können. Die bereits zu Beginn der Kommis-

sionsarbeit publizierten Empfehlungen zur notwendigen 

Steigerung der Sammelmenge bei Elektroaltgeräten und 

die in der Novelle des ElektroG fehlende Berücksichti-

gung der Punkte zeigen dies überdeutlich. 
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Abbildung 9: Verbrauchertransparenz und -verantwortung erhöhen – Fokus Informationspflichten, Hersteller, Verbraucher 

 

Abbildung 9 Verbrauchertransparenz und -verantwortung erhöhen – Fokus Informationspflichten, Hersteller, Verbraucher 

 

Hersteller, Verbraucher 

Abbildung 10: Grundlagen, Rahmenbedingungen und Anforderungen zur Erfüllung nationaler und europäischer Quotenvorgaben 
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7. Gesetzgebungsverfahren 

7.1 Novelle des Elektro- und Elektronik-
gesetzes 

Das Elektro- und Elektronikgesetz ist die nationale Um-

setzung der WEEE-Richtlinie der Europäischen Union 

und regelt die Pflichten der Hersteller und Vertreiber 

von Elektro- und Elektronikgeräten. Neben den Regelun-

gen zur Inbetriebnahme von neuen Elektro- und Elektro-

nikgeräten werden zudem Vorgaben für die Rücknahme 

und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 

festgesetzt. 

Ziel der WEEE-Richtlinie ist es, umweltschädliche Aus-

wirkungen während der Herstellung und Bewirtschaf-

tung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu vermei-

den bzw. zu verringern sowie die Effizienz der Ressour-

cennutzung zu steigern und die negativen Auswirkungen 

der Ressourcennutzung zu vermindern. 

Das „Erste Gesetz zur Änderung des Elektro- und Elekt-

ronikgerätegesetzes“ wurde im Bundesgesetzblatt Nr.25 

vom 27. Mai 202125 verkündet und ist am 1. Januar 2022 

in Kraft getreten. Es beinhaltet u. a. wichtige Neuerun-

gen zu den folgenden Punkten: 

• Kennzeichnung von Sammel- und Rückgabestel-
len für den Endnutzer 

• Rücknahmepflichten für den Lebensmittelein-
zelhandel  

• Kostenlose Altgeräte-Rücknahme am Ort der 
Abgabe 

• Beigabe von Informationen zu enthaltenen Bat-
terien  

• Produktkonzeption: Zerstörungsfreie und prob-
lemlose Entnahme von Batterien 

• Informationspflichten der Vertreiber 

• Informationspflichten der Hersteller gegenüber 
privaten Haushalten 

• B2B Rücknahmepflicht, Rücknahmekonzept 
und Informationspflicht gegenüber Endnutzern 

Der Gesetzgebungsprozess zum ElektroG3 wurde von 

Seiten des Arbeitskreises intensiv begleitet. In einem 

                                                                 

25 Online: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl121s1165.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1165.pdf%27%5D__1646722630100 
(zuletzt aufgerufen am 08. März 2022). 
26 Online: https://www.bmuv.de/gesetz/referentenentwurf-fuer-ein-erstes-gesetz-zur-aenderung-des-elektro-und-elektronikgeraetegesetzes (zuletzt 
aufgerufen am 09. März 2022). 
27 Online: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digita-
ler_wandel/8-regierungskommission-nachhaltige-umweltpolitik-und-digitaler-wandel-173270.html (zuletzt aufgerufen am 08. April 2022). 
 

ersten Schritt identifizierte eine UAG notwendige Ände-

rungsbedarfe anhand des vorliegenden Referentenent-

wurfs26 zum ElektroG3 vom 16. September 2020. 

Insgesamt wurden von Seiten der der 8. Regierungskom-

mission 17 Empfehlungen verabschiedet, von denen ein 

großer Teil durch das Niedersächsische Umweltministe-

rium als Änderungsanträge sowie einem Entschließungs-

antrag in das laufende Gesetzgebungsverfahren einge-

bracht wurde. Insgesamt sieben Anträge konnten im 

Bundesrat Mehrheiten hinter sich vereinen. Dies waren 

u. a. Änderungen bzw. Anpassungen im Bereich der Ver-

ordnungsermächtigungen (§ 11 ElektroG3), der Fristbe-

rechnung (§ 15 Absatz 4 Satz 3 ElektroG3) und der Rück-

nahmepflicht der Vertreiber (§ 17 ElektroG3) sowie der 

Entschließungsantrag zur Implementierung eines An-

reizsystems für die Hersteller zur Schaffung langlebiger, 

reparierbarer, wiederverwendbarer recycelbarer und 

schadstoffarmer Produkte. 

Einzug in den Gesetzestext hat hingegen kein Antrag er-

halten. Da es sich bei der Novelle des ElektroG um ein 

Einspruchsgesetz handelt, ist der Einfluss des Bundesra-

tes geringer als bei zustimmungsbedürftigen Gesetzen. 

Von der rechtlichen Möglichkeit zur Anrufung des Ver-

mittlungsausschusses hat der Bundesrat indes keinen 

Gebrauch gemacht. 

Das Empfehlungspapier zur Novelle des ElektroG3 ist 

auf der Internetpräsenz der 8. Regierungskommission 

abrufbar.27 

Darüber hinaus wird an dieser Stelle auf Empfehlung 

(11) verwiesen. 

7.2 Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Be-
handlungsverordnung – EAG-Be-
handV 

Mit der neuen Elektro- und Elektronik-Altgeräte Be-

handlungsverordnung (EAG- BehandV) soll die bisherige 

Anlage 4 des ElektroG „Selektive Behandlung von Werk-

stoffen und Bauteilen von Altgeräten“ in eine eigenstän-

dige Rechtsverordnung überführt und im Hinblick auf 

die Zielaspekte der Schadstoffentfrachtung und Res-

sourcenschonung ergänzt und konkretisiert werden. 

Die Überarbeitung der Behandlungsanforderungen an 

Elektro- und Elektronikaltgeräte war zwingend notwen-

dig, da die bestehenden Anforderungen seit dem Jahr 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1165.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1165.pdf%27%5D__1646722630100
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1165.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1165.pdf%27%5D__1646722630100
https://www.bmuv.de/gesetz/referentenentwurf-fuer-ein-erstes-gesetz-zur-aenderung-des-elektro-und-elektronikgeraetegesetzes
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/8-regierungskommission-nachhaltige-umweltpolitik-und-digitaler-wandel-173270.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/8-regierungskommission-nachhaltige-umweltpolitik-und-digitaler-wandel-173270.html
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2005 nicht mehr weiterentwickelt wurden und somit ge-

genwärtig nicht der Stand der Technik im Hinblick auf 

die Behandlung von EAG abbildet wurde. 

Wesentliche Inhalte der neuen EAG-BehandV sind unter 

anderem das Verbot der Querkontamination, wonach 

schadstoffhaltige Bauteile bei der Behandlung nicht zer-

stört und Schadstoffe nicht in die zu verwertenden Ma-

terialströme eingetragen werden sollen sowie die Ein-

führung von spezifischen Grenzwerten, bei deren Einhal-

tung davon ausgegangen werden kann, dass eine wei-

testgehende Schadstoffentfrachtung stattgefunden hat. 

Erstmalig werden in der neuen Behandlungsverordnung 

auch die Behandlungsanforderungen an Photovoltaik-

module neu eingeführt sowie der Aspekt der Ressour-

censchonung durch konkretisierende Vorgaben zur Um-

setzung der Abfallhierarchie etwa bei den Werkstoffen 

Aluminium oder Kunststoff gestärkt. 

Der Gesetzgebungsprozess wurde von Seiten des Ar-

beitskreises wie schon zuvor bei der Novelle des  

ElektroG ebenfalls intensiv begleitet. Eine UAG hat in 

diesem Zuge Änderungsbedarfe anhand des vorliegen 

Referentenentwurfs28 identifiziert und darauf aufbau-

end Empfehlungen ausgearbeitet. Diese wurden im An-

schluss mit dem Arbeitskreis diskutiert und entspre-

chend dem Diskussionsergebnisses modifiziert. 

Im Arbeitskreis konnte für insgesamt 16 Empfehlungen 

das Einvernehmen hergestellt werden. Eine Verabschie-

dung der Empfehlungen im Rahmen der Regierungs-

kommission war aufgrund des bereits fortgeschrittenen 

Gesetzgebungsverfahren zeitlich nicht mehr durchführ-

bar. 

Vier Empfehlungen konnten im Anschluss durch das Nie-

dersächsische Umweltministerium als Änderungsan-

träge bzw. Protokollerklärung in das laufende Gesetzge-

bungsverfahren eingebracht werden. Diese befassten 

sich u. a. mit Änderungen zur Wahl des 

Separationsverfahren (§ 3 EAG-BehandV) und der Bitte 

um Präzisierung, wer, wann und welche Schadstoffkon-

zentrationen beproben und analysieren muss (§ 8 Abs. 1 

Satz 2 EAG-BehandV). Zu dem Änderungsantrag zur 

freien Wahl des Separationsverfahren hat die Bundesre-

gierung in einem Schreiben an die Länder Stellung bezo-

gen. Die Bundesregierung lehnt die Ausnahme von der 

Separierungspflicht vor einer mechanischen Zerkleine-

rung auch bei vergleichbarer Effizienz und Qualität der 

Wertstoff- und Schadstoffseparierung grundsätzlich ab. 

Begründet wird dies damit, dass nach Kenntnis des Bun-

desumweltministeriums die Separation der in  

§ 3 Abs. 1 EAG-BehandV genannten Baugruppen/ 

Materialen dem Stand der Technik entsprechen würde. 

Für die aufgeführten, zur Schadstoffentfrachtung zu se-

parierenden Bauteilen, Gemische und Stoffe seien nach 

Ansicht des Bundesumweltministeriums vergleichbar ef-

fiziente Verfahren, die den Zweck der Schadstoffent-

frachtung bei zugleich hohem Schutzniveau für die Um-

welt erfüllen, nicht vorhanden. 

Einzug in den Gesetzestext hat indes kein Antrag erhal-

ten. 

Das Empfehlungspapier des Arbeitskreises zum Gesetz-

gebungsverfahren zur EAG-BehandV ist auf der Seite des 

Niedersächsischen Umweltministeriums abrufbar.29 

7.3 Fazit 

Die Gesetzgebungsprozesse zur Novelle des Elektro- und 

Elektronikgesetzes sowie zur Elektro- und Elektronik-Alt-

geräte-Behandlungsverordnung wurden vom Arbeits-

kreis intensiv begleitet. 

Die verabschiedeten Empfehlungen wurden zu großen 

Teilen über Änderungsanträge bzw. einen Entschlie-

ßungsantrag sowie eine Protokollerklärung in die laufen-

den Gesetzgebungsverfahren eingebracht, erhielten je-

doch keinen Einzug in den Gesetzes- bzw. Verordnungs-

text.

  

                                                                 

28 Online: https://www.bmuv.de/gesetz/referentenentwurf-fuer-eine-elektro-und-elektronik-altgeraete-behandlungsverordnung (zuletzt aufgerufen am 
08. März 2022). 
29 Online: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digita-
ler_wandel/8-regierungskommission-nachhaltige-umweltpolitik-und-digitaler-wandel-173270.html (zuletzt aufgerufen am 08. April 2022). 

https://www.bmuv.de/gesetz/referentenentwurf-fuer-eine-elektro-und-elektronik-altgeraete-behandlungsverordnung
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/8-regierungskommission-nachhaltige-umweltpolitik-und-digitaler-wandel-173270.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/8-regierungskommission-nachhaltige-umweltpolitik-und-digitaler-wandel-173270.html
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8. Abfallvermeidung 

8.1 Befassung mit der Thematik im Ar-
beitskreis 

Die Abfallvermeidung nimmt gemäß Artikel 4 der EU-Ab-

fallrahmenrichtlinie (2008/98/EG)30 die oberste Ebene 

der Abfallhierarchie ein. Ihr ist somit die höchste Priori-

tät bei abfallwirtschaftlichen Planungen einzuräumen. 

Im Rahmen der Bearbeitung der Thematik im Arbeits-

kreis konnte sich aufgrund des vielschichtigen Arbeits-

programms allerdings nur mit einem Teilbereich der Ab-

fallvermeidung, den Reparaturen, tiefgehend befasst 

werden. Ein weiterer Beitrag zur Abfallvermeidung ist 

zudem in Kapitel 10.3 „Beitrag der Materialeffizienz zur 

Abfallvermeidung am Beispiel von Kunststoffverpackun-

gen“ zu finden. 

Aufgrund der immensen Wichtigkeit dieser Thematik 

befürwortet der Arbeitskreis eine detaillierte Befassung 

mit dem Thema und verweist an dieser Stelle auf die 

entsprechende Empfehlung in Kapitel 10.4 zur Fortfüh-

rung des Themenblocks 3 des Arbeitsprogramms (Abfall-

vermeidung) im Rahmen einer 9. Regierungskommis-

sion. 

8.2 Stärkung der Reparatur und Unter-
stützung des Reparaturgewerbes in 
Niedersachsen als Beitrag für den 
Ressourcen- und den Klimaschutz 

Die Reparatur von Produkten ermöglicht eine verlän-

gerte Nutzungsdauer von Produkten und kann einen er-

heblichen Beitrag für den Ressourcen- und den Klima-

schutz leisten. 

Der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft als einer der wich-

tigsten Bausteine des europäischen Green Deals – Euro-

pas Agenda für nachhaltiges Wachstum – zielt daher ge-

nau aus den genannten Gründen darauf ab, die Repara-

turfähigkeit von Produkten zu verbessern und Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern ein „Recht auf Reparatur“ 

einzuräumen.31 Damit soll insbesondere sichergestellt 

werden, 

                                                                 

30 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, 
ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3–30, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/851 vom 30. Mai 2018, ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 109–140, konso-
lidierte Fassung online verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705&qid=1603785557078 
(zuletzt aufgerufen am 4. April 2022). 
31 Vgl. hierzu auch die entsprechende Rechtsetzungsinitiative der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der EU-Kommission „Nachhaltiger Konsum 
von Gütern – Förderung von Reparatur und Wiederverwendung“: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-
Nachhaltiger-Konsum-von-Gutern-Forderung-von-Reparatur-und-Wiederverwendung_de (zuletzt aufgerufen am 13. Januar 2022). 

• dass die Reparierbarkeit von Produkten durch 
ein entsprechendes Produktdesign deutlich ver-
bessert wird, 

• Reparateurinnen und Reparateure einen deut-
lich besseren Zugang zu Ersatzteilen und Repa-
raturanleitungen erhalten und 

• es hierdurch für Verbraucherinnen und Ver-
braucher deutlich attraktiver und einfacher 
wird, in ihrem Alltag Reparaturdienstleistungen 
in Anspruch zu nehmen, anstatt ein defektes 
Produkt zu entsorgen und durch ein neues Pro-
dukt zu ersetzen. 

Die Vorgaben zur Reparierbarkeit von Elektro- und 

Elektronikprodukten aus dem Aktionsplan Kreislaufwirt-

schaft wurden im Dezember 2019 bereits in die ersten 

EU-Ökodesign-Verordnungen übernommen und sind 

zum 1. März 2021 in Kraft getreten. Gegenwärtig be-

schränken sich diese Vorgaben jedoch noch auf einzelne 

sog. energieverbrauchsrelevante Produkte wie Wasch-

maschinen, Kühlschränke oder auch Fernseher. Die EU-

Kommission beabsichtigt jedoch, zukünftig für weitere 

Produktgruppen verbindliche Anforderungen an ihre Re-

parierbarkeit zu verankern. Der Arbeitskreis befürwortet 

diese Bestrebung seitens der EU-Kommission. 

8.3 Bearbeitung im Arbeitskreis 

Im Zuge der Bearbeitung dieser Thematik in einer dafür 

gebildeten Unterarbeitsgruppe (UAG) hat sich heraus-

kristallisiert, dass gegenwärtig noch wenig über die ei-

gentlichen Belange der Reparateurinnen und Repara-

teure in Niedersachsen bekannt ist. Nach Ansicht des Ar-

beitskreises ist aber eine entsprechende Kenntnis über 

die aktuellen Handlungs- und Wirtschaftsrealitäten es-

sentiell für die Ausgestaltung wirksamer und zielgenauer 

umweltpolitischer Maßnahmen zur Stärkung der Repa-

ratur – sowohl auf Landes-, Bundes- als auch auf EU-

Ebene. Um dies gewährleisten zu können, ist die frühzei-

tige Beteiligung von Reparateurinnen und Reparateuren 

bei der Entwicklung solcher Maßnahmen unabdingbar. 

Der Arbeitskreis regte infolgedessen die Durchführung 

eines Praxisdialoges mit Reparaturbetrieben aus Nieder-

sachsen unter dem Titel „Stärkung der Reparatur in Nie-

dersachsen – Aktuelle und zukünftige Herausforderun-

gen aus der Perspektive von Reparierenden und Ver-

brauchenden“ an. Im Rahmen der gemeinsamen Vorbe-

reitungen des Praxisdialogs wurde deutlich, dass der 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705&qid=1603785557078
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Nachhaltiger-Konsum-von-Gutern-Forderung-von-Reparatur-und-Wiederverwendung_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Nachhaltiger-Konsum-von-Gutern-Forderung-von-Reparatur-und-Wiederverwendung_de
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Fokus keinesfalls auf die Reparatur von Elektro- und 

Elektronikgeräten beschränkt sein sollte, sondern auch 

weitere ressourcenrelevante Produktgruppen (wie etwa 

Kleidung oder Möbel) in den Blick genommen werden 

sollen. Das Niedersächsische Umweltministerium führte 

diesen halbtägigen Dialog mit Unterstützung des Ar-

beitskreises am 3. November 2021 durch. Insgesamt 

nahmen 28 Personen teil. Neben Vertreterinnen und 

Vertretern von Reparaturbetrieben nahmen auch Ver-

treterinnen und Vertreter der Handwerkskammern, von 

gemeinnützigen Einrichtungen, Repair Cafés, Herstellern 

von Elektro- und Elektronikgeräten, öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträgern, Verbraucherschutzzentralen 

oder dem Runden Tisch Reparatur e.V. teil. 

Ziel des Fachdialoges war es, ein besseres Verständnis 

über die aktuelle Situation der Reparaturbetriebe zu er-

langen. Zudem sollte im Rahmen der Veranstaltung ge-

meinsam erörtert werden, welche (umwelt-)politischen 

Maßnahmen von den teilnehmenden Praxisakteuren als 

sinnvoll und wirksame Unterstützung angesehen wer-

den, um auch langfristig ein breites und flächendecken-

des Reparaturangebot in Niedersachsen sicherzustellen 

und die Nachfrage nach Reparaturdienstleistungen ent-

sprechend zu stärken. 

8.4 Ergebnisse des Praxisdialogs: Heraus-
forderungen niedersächsischer Repa-
raturbetriebe 

Im Rahmen des gemeinsamen Austauschs zeigte sich, 

dass Reparaturbetriebe in Niedersachsen mit einer Viel-

zahl von Herausforderungen konfrontiert sind. 

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Beschaff-

barkeit von Ersatzteilen ein immer wiederkehrendes 

Problem darstellt. Während die Ersatzteilverfügbarkeit 

in der Autoindustrie z. B. gängige Praxis ist und bei den 

Elektro- und Elektronikgeräten gerade mit neuen gesetz-

lichen Regelungen intensiviert wird, sieht dies bei Pro-

dukten wie Uhren und Bekleidung, z. B. Sohlen für 

Schuhe, noch anders aus. Sowohl die grundsätzliche 

Verfügbarkeit, aber auch die teilweise hohen Kosten 

und langen Lieferzeiten für die Ersatzteile stellen rele-

vante Hürden für die Attraktivität der Reparatur dar. 

Dies wird insbesondere durch die Tatsache verschärft, 

dass die Inanspruchnahme von Reparaturleistung nur 

noch selten als Alternative zu einem Neukauf eines Pro-

dukts von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Erwä-

gung gezogen wird. An dieser Stelle wird seitens der Re-

paraturbranche politischer Unterstützungsbedarf gese-

hen. 

Des Weiteren wurde insbesondere der fehlende Nach-

wuchs im Bereich des Handwerks problematisiert sowie 

ein Mangel an politischer Interessensvertretung des re-

parierenden Handwerks reklamiert. Aber auch das 

Unwissen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher 

über bestehende Reparaturangebote sowie „hartnä-

ckige“ Vorurteile gegen die Reparatur (insbesondere bei 

jüngeren Personengruppen) auf Seiten von Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern sowie die fehlende Digitalisie-

rung des Handwerks zur Erschließung neuer Zielgruppen 

wurden als relevante Herausforderungen benannt. 

Darüber hinaus wurde seitens der Vertreterinnen und 

Vertreter der Reparaturbetriebe deutlich darauf hinge-

wiesen, dass kurzfristig durchgeführte und befristete 

„Einmal-Aktionen“ zur Unterstützung bei den Akteurin-

nen und Akteuren keinen Anklang finden. Deutlich wich-

tiger wäre hingegen eine langfristige Unterstützung, auf 

die die Betriebe ihr Handeln entsprechend ausrichten 

können und ihnen eine entsprechende Planungssicher-

heit verschafft. 

Auf der Grundlage der im Rahmen des Praxisdialogs er-

mittelten Hürden und Herausforderungen für nieder-

sächsische Reparaturbetriebe hat der Arbeitskreis Emp-

fehlungen für Maßnahmen ausgearbeitet, mit deren 

Umsetzung langfristig ein breites und flächendeckendes 

Reparaturangebot in Niedersachsen sichergestellt und 

die Nachfrage nach Reparaturdienstleistungen erhöht 

werden sollen. 

Empfehlung 

Zur Stärkung der Reparatur und Unterstützung des Re-

paraturgewerbes empfiehlt der Arbeitskreis „Produkt-

verantwortung und Ressourceneffizienz“ der nieder-

sächsischen Landesregierung, sich für die Umsetzung 

von wirksamen Maßnahmen einzusetzen und in diesem 

Zusammenhang die folgenden Aspekte berücksichtigen: 

(24) Das Reparaturgewerbe in Niedersachsen sollte 

langfristig gestärkt werden. Zur Identifizierung des 

konkreten Unterstützungsbedarfs sollten die rele-

vanten Akteursgruppen wie z. B. Gewerkschaften, 

Handwerkskammern, öffentliche Verwaltung etc. 

mit Reparaturanbietenden aus den verschiedenen 

Produktbereichen einen intensiven Austausch füh-

ren. Dazu bietet sich die Initiierung eines Runden 

Tisches unter einer geeigneten Trägerschaft an. 

(25) Es bedarf einer zielgruppenorientierten Öffentlich-

keitskampagne der öffentlichen Hand, um das 

Thema der Reparaturen als einen wichtigen Beitrag 

zum Klima- und Ressourcenschutz in der Öffent-

lichkeit transparent zu machen und die Sichtbar-

keit der Reparaturdienstleistenden in Niedersach-

sen zu steigern. 

(26) Die Aufrechterhaltung der handwerklich-techni-

schen Ausbildungen für reparaturnahe Gewerke 

sowie die konsequente Stärkung der Attraktivität 
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solcher Ausbildungsberufe muss gewährleistet 

werden. 

(27) Die öffentliche Beschaffung qualitätsgesicherter 

Gebrauchtwaren sollte gestärkt werden. Dafür 

könnte es hilfreich sein, bei den Beschaffungsstel-

len der öffentlichen Verwaltung eine Bestandsauf-

nahme bestehender Hemmnisse anzustoßen. 

(28) Die digitalisierte Vermarktung von Reparaturange-

boten sowie die Anpassung bestehender Ge-

schäftsmodelle zur Erreichung neuer Zielgruppen 

ist zu unterstützen. Es ist zu prüfen, wie dies im 

Rahmen bestehender Förderstrukturen des Landes 

ermöglicht werden kann. 

(29) Um die Durchführung von Reparaturen gewährleis-

ten zu können, sollte auf Bundes- und EU-Ebene 

die Ersatzteilverfügbarkeit für Reparaturbetriebe 

über die von den Ökodesign-Verordnungen erfass-

ten Produktgruppen hinaus vorangetrieben wer-

den. Zudem sollten Reparaturbetriebe nach einem 

angemessenen Übergangszeitraum für diese Pro-

dukte Reparaturanleitungen und Funktionspläne 

von den Herstellern unter angemessen Rahmenbe-

dingungen etwa durch eine entsprechende Diffe-

renzierung zwischen den Adressaten (z. B. Unter-

scheidung hinsichtlich des Umfangs der zur Verfü-

gung zu stellenden Unterlagen und Ersatzteilen zw. 

EndverbraucherInnen und professionellen Repara-

turbetrieben) angeboten werden. 

(30) Um die Sichtbarkeit von gut zu reparierenden Pro-

dukten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu 

erhöhen, sollten die aktuellen Bestrebungen der 

EU-Kommission, eine verpflichtende Produktkenn-

zeichnung bezogen auf die Reparierbarkeit für 

Smartphones und Laptops zu prüfen und einzufüh-

ren, unterstützt und auf weitere Produktgruppen, 

ausgeweitet werden (einschließlich nicht 

energieverbrauchsrelevanter Produkte, wie bei-

spielsweise Schuhe). 

(31) Zur Steigerung der Attraktivität von Reparaturen 

sollten auf Bundesebene Umsatzsteuererleichte-

rungen für Reparaturdienstleistungen eingeführt 

werden. 

(32) Um die Attraktivität der Reparatur eines Produktes 

gegenüber einem Neukauf des entsprechenden 

Produktes zu steigern, sollten auf Bundesebene die 

Möglichkeiten einer Anrechnung von Reparatur-

dienstleistungen bezogen auf die Einkommens-

steuer von Privatpersonen und die Möglichkeit ei-

ner Abschreibung von Reparaturdienstleistungen 

für Unternehmen geprüft werden. 

8.5 Fazit 

Die Reparatur von Produkten muss als eine wichtige und 

notwendige Abfallvermeidungsmaßnahmen angesehen 

werden. Nachhaltige Produkte sollten nicht nur langle-

big, wiederverwendbar und recycelbar sein, sondern 

auch möglichst reparierbar. Allerdings ist es weiterhin 

ein Problem, dass defekte Produkte gar nicht erst den 

Weg zu einem Reparaturbetrieb finden. Daher ist es vor 

allem wichtig, Verbraucherinnen und Verbrauchern für 

die Möglichkeiten der Reparatur zu sensibilisieren und 

letztendlich auch dafür zu gewinnen. Das Ziel muss es 

sein die Reparatur von Produkten wieder sichtbar in der 

Gesellschaft zu verankern. Der Praxisdialog „Stärkung 

der Reparatur in Niedersachsen“ hat hierfür Wege auf-

gezeigt, die es in einem nächsten Schritt gilt umzuset-

zen. Erste Schritte im Bereich der Förderung der Repara-

tur von Produkten zeichnen sich auch zudem auf Bun-

desebene ab. So kündigt der aktuelle Koalitionsvertrag 

der Bundesregierung u. a. ein Recht auf Reparatur sowie 

den leichteren Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturan-

leitungen an.
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9. Kritische Rohstoffe 

9.1 Hintergrund 

Als sogenannte „kritische Rohstoffe“ werden in 

Deutschland regelmäßig solche mineralischen Rohstoffe 

gefasst, die für die deutsche Wirtschaft besonders be-

deutsam sind, und für die mittel- oder langfristig ein re-

levantes Risiko in Bezug auf die sichere und wirtschaftli-

che Versorgung besteht. Anfang 2020 erfolgte die Fort-

schreibung der ersten Rohstoffstrategie der Bundesre-

gierung. Ziel der Strategie ist es, die Rohstoffversorgung 

der Wirtschaft langfristig sicherzustellen, ökologisch 

nachhaltig zu gestalten und hierdurch die industrielle 

Wertschöpfung in Deutschland zu stärken.32 Auf EU-

Ebene soll die Versorgungssicherheit mit sogenannten 

kritischen Rohstoffen durch den im September 2020 

verabschiedeten Aktionsplan „Critical Raw Materials 

Resilience: Charting a Path towards greater Security and 

Sustainability“ (COM(2020) 474 final)33 gestärkt werden. 

Ziel des Aktionsplans ist es, die Unabhängigkeit Europas 

von Rohstoffimporten sicherzustellen, die zirkuläre 

Wirtschaft zu fördern sowie resiliente Wertschöpfungs-

ketten zu entwickeln. Vor dem Hintergrund dieser über-

geordneten wirtschafts- und umweltpolitischen Pro-

grammatik, stellte sich die Frage, welche Relevanz sog. 

kritische Rohstoffe für die Wertschöpfung der verschie-

denen Industriezweige im Land Niedersachsen haben 

und anhand welcher konkreten Merkmale diese auf Lan-

desebene identifiziert werden können, einschließlich 

des gegebenenfalls bestehenden Handlungsbedarfs von 

Politik, produzierenden Unternehmen sowie der Entsor-

gungs- und Recyclingwirtschaft. 

 

9.2 Bearbeitung im Arbeitskreis 

Die Merkmale sogenannter kritischer Rohstoffe sind 

nicht abschließend definiert, so dass unterschiedliche 

Begrifflichkeiten verwendet werden, z. B.: 

• Kritische Rohstoffe 

• (wirtschafts-)strategische Rohstoffe 

• Konfliktrohstoffe 

                                                                 

32 Vgl. online: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rohstoffstrategie-der-bundesregierung-1732238 (zuletzt aufgerufen am 11. März 2022). 
33 Vgl. online: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849 (zuletzt aufgerufen am 24. Februar 2022). 
34 Vgl. online: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_de (zuletzt aufgerufen am 18 Februar 
2022). 
35 u. a. Mrotzek-Blöß, A.; Nühlen, J.; Pflaum, H.; Rettweiler, M.; Kroop, S.; Reh, K.; Franke, M.: Recyclingpotenzial von Technologiemetallen und anderen 
kritischen Rohstoffen als wichtige Säule der Rohstoffversorgung (Recyclingpotenzial Technologiemetalle), Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik UMSICHT (Hrsg.), Kurzstudie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), Oberhausen und Sulzbach-
Rosenberg, September 2015 

• Technologiemetalle 

• Gewürzmetalle 

Des Weiteren können Rohstoffe für unterschiedliche 

Zielstellungen, z. B. Versorgungssicherheit, Im-

portunbhängigkeit, Zukunftstechnologie oder Nachhal-

tigkeit, als kritisch betrachtet werden. Im AK wurde die 

Entwicklung auf deutscher und europäischer Ebene be-

trachtet (z. B. Raw Materials Initiative, List of critical raw 

materials, European Innovation Partnership (EIP) und 

European Institute of Innovation and Technologie (EIT) 

on Raw Materials, Green Deal, Rohstoffstrategien, Deut-

sches Ressourceneffizienzprogramm 1 bis 3 etc.). 

Die erste Liste kritischer Rohstoffe der EU wurde 2010 

und fortlaufend alle 3 Jahre veröffentlicht.34 Die Metho-

dik zur Kritikalitätsbewertung (Betrachtung des Versor-

gungsrisikos und der wirtschaftlichen Bedeutung für die 

EU) wurde im AK erläutert. In früheren Studien35 wurde 

gezeigt, dass die Methode auf Deutschland übertragbar 

ist. Dabei ergeben sich nur marginale Unterschiede bei 

der Betrachtung des Versorgungsrisikos verglichen mit 

der EU. Die wirtschaftliche Bedeutung eines Rohstoffes 

kann aber natürlich auch von der EU-Einschätzung ab-

weichen (z. B. aufgrund spezifischer Anwendungsberei-

che, der Wertschöpfung eines Wirtschaftssektors, Be-

schäftigung). 

Im weiteren Verlauf wurde die Übertragbarkeit auf Nie-

dersachsen diskutiert und inwieweit eine solche Bewer-

tung als zielführend angesehen wird. Folgende Frage-

stellungen wurden i. V. m. dem Thema „kritische Roh-

stoffe“ aufgeworfen: 

• In welchen Stoffströmen sind in Niedersachsen 
kritische Rohstoffe vorhanden? 

• Ist eine (wirtschaftliche) Aufbereitung der 
Stoffströme bzw. Gewinnung der kritischen 
Rohstoffe in Niedersachsen möglich? 

• Welche Anwendungsbereiche kritischer Roh-
stoffe gibt es in Niedersachsen? 

• Hat die niedersächsische Wirtschaft (Hersteller) 
ein Versorgungsproblem mit kritischen Roh-
stoffen? 

• Gibt es einen Bedarf an sekundären Rohstof-
fen? 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rohstoffstrategie-der-bundesregierung-1732238
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_de
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• Welche zukünftigen Trends sind absehbar, die 
dazu führen könnten, dass Rohstoffe kritisch 
werden? 

• Spannungsfeld Primär-/Sekundärrohstoffe 
(Preis, Standards, Lieferketten etc.) 

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens wurde zunächst 

festgelegt, in welcher Form und Ausprägung das Thema 

im AK weiterbearbeitet werden soll. In der Diskussion 

wurde u. a. angeregt auf eine Sensitivitätsanalyse mit 

Blick auf Niedersachsen hinzuarbeiten. Des Weiteren 

wurde angeregt, Mechanismen vorzuschlagen, mit de-

nen eine Kritikalität erkennbar wird. Als eine Erkenntnis 

der Corona-Pandemie wurde seitens des AK angemerkt, 

dass ein Frühwarnsystem hilfreich wäre, um Versor-

gungssicherheit zu generieren. 

Im weiteren Verlauf der 8. Regierungskommission 

musste aber Seitens des Arbeitskreises festgestellt wer-

den, dass aufgrund der vielfältigen umwelt- und 

wirtschaftspolitischen Herausforderungen die Thematik 

der kritischen Rohstoffe gegenwärtig zur weiteren Bear-

beitung als nachranging eingestuft wird. Es wurde sich 

daher einvernehmlich darauf verständigt, das Thema 

„kritische Rohstoffe“ im Rahmen der 8. Regierungskom-

mission zurückzustellen und die Ereignisse auf dem Roh-

stoffmarkt weiter aufmerksam zu beobachten und sich 

bei Erfordernis im Rahmen einer folgenden Regierungs-

kommission erneut mit der Thematik zu befassen. 

9.3 Fazit 

Die Kritikalität von Rohstoffen wurde vom Arbeitskreis 

auch aus Sicht niedersächsischer Akteure diskutiert. Ein 

direkter Handlungsbedarf wurde seitens des Arbeitskrei-

ses nicht eruiert, so dass das Thema nicht weiterverfolgt 

wurde. 
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10. Themenfelder zur Umsetzung der Kunststoffstrategie

10.1 Relevanz der Veränderung des Be-
rechnungspunktes für die Ermittlung 
von Recyclingquoten von Verpa-
ckungskunststoffen auf europäischer 
Ebene 

10.1.1 Aktuelle Sachlage 

Die Höhe der jährlich erreichten Recyclingquoten von 

Kunststoffabfällen ist eine der zentralen Bemessungs-

größen für die Bewertung der erzielten Fortschritte und 

den Grad der Zielerreichung in Bezug auf die Ziele EU-

Kunststoffstrategie. 

Die Bestimmung der Recyclingquote erfolgt auf Basis 

des Durchführungsbeschlusses 2019/66536 vom 17. April 

2019 und der hierzu gegebenen „Guidance37“ (letzter 

Stand: 21. Mai 2021). 

Die veränderten Vorgaben führen somit zu einer Ver-

schiebung der Quotenschnittstelle (Berechnungspunkt) 

und auch zu einer neuen Vorgabe für die Zuordnung der 

verschiedenen Materialien in Verbunden.38 

Aufgrund der Vielzahl der beteiligten Akteure in den 

verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten über die gesamte 

Prozesskette und die Vermischung verschiedener Stoff-

gruppen in Verbindung mit dem wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritt hat sich die praktische Umset-

zung als Herausforderung dargestellt. 

Die Unterarbeitsgruppe hat sich dabei mit den jüngsten 

Maßnahmen zur Stärkung der Kunststoffverwertung in 

Europa und hierbei insbesondere dem neuen Berech-

nungspunkt der „Quotenrelation“ mit dem Ziel beschäf-

tigt, die hieraus resultierenden Herausforderungen für 

Deutschland in strukturierter Form darzulegen und dar-

aus resultierende Effekte aus fachlicher Sicht zu be-

schreiben, um frühzeitig eine Grundlage für anstehende 

Entscheidungsfindungen zu schaffen. 

Für Deutschland ergeben sich dadurch Änderungen in 

der Erhebung und Berechnung der Daten zur Meldung 

                                                                 

36 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/665 of 17 April 2019 amending Decision 2005/270/EC establishing the formats relating to the 
database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 
37 Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC (Version of 21 May 2021) 
38 Verbundfraktionen müssen danach (sofern kein Bestandteil mehr als 95 % ausmacht) jeweils auf die verschiedenen Materialarten aufgeteilt werden. 
Z. B. sind die Kunststoffe aus den Getränkekartons sowohl entsorgungsseitig als auch bei der Ermittlung der in Verkehr gebrachten Mengen entspre-
chend der Materialart Kunststoff zuzuordnen. 
39 Gemäß KrWG ist Recycling in §3 (25) wie folgt definiert: „Recycling im Sinne dieses Gesetzes ist jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfälle zu 
Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden; es schließt die Aufberei-
tung organischer Materialien ein, nicht aber die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff 
oder zur Verfüllung bestimmt sind.“ 
40 Gegenwärtig spielt chemisches Recycling eine untergeordnete Rolle. Aktuelle Entwicklungen befinden sich weitgehend auf Forschungsniveau. 

an die EU-Kommission. Erste Voraussetzungen hierfür 

wurden im Verpackungsgesetz und im Statistikgesetz 

geschaffen. Für die Quotenerfüllung in Deutschland 

durch die dualen Systeme ergeben sich daraus aktuell 

aber keine Änderungen in der Anrechnungsmethodik. 

Das Verpackungsgesetz sieht an dieser Stelle weiterhin 

Verwertungszuführungsquoten vor. Auf der Ebene des 

Verpackungsgesetzes werden Kunststoffverpackungen, 

die systembeteiligungspflichtig sind, dann als verwertet 

gemessen, wenn diese nach der Sortierung einem zerti-

fizierten Letztempfänger zugeführt werden. Im Allge-

meinen wird das im Eingang gewogene Gewicht als ei-

ner Verwertung zugeführt eingestuft.  

Hinsichtlich der Einstufung für die Quoten wird in 

Deutschland bei Kunststoffen unterschieden zwischen 

werkstofflicher Verwertung und anderen Verwertungs-

wegen. Darüber hinaus beschränkt sich die von der EU 

definierte Quote für ein Recycling, welche im novellier-

ten Kreislaufwirtschaftsgesetz national umgesetzt ist39, 

nicht auf mechanisches Recycling, sondern umfasst auch 

Verfahren z. B. des rohstofflichen Recyclings40, soweit 

die daraus entstehenden Produkte in stoffliche Anwen-

dungen überführt werden.39  

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass in der Zukunft 

auch für die Umsetzung auf nationaler Ebene die neue 

Berechnungsmethodik greifen könnte, da sie politisch 

immer wieder diskutiert wurde. 

Für die Meldung an die EU-Kommission wird der Berech-

nungspunkt weiter „nach hinten“ verschoben und auf 

den Punkt innerhalb des Betriebes verlegt, an dem das 

eingehende Material von Verunreinigungen und Fremd-

stoffen befreit ist und dem Verwertungsprozess zuge-

führt wird (z. B. unmittelbar vor dem Extrudieren). Die 

für 2019 an die EU-Kommission zu meldenden Verpa-

ckungsmengen sind für Deutschland erstmalig nach der 

alten und neuen Methode berechnet worden: Nach der 

bisherigen Methode wurden 1.763.600 Tonnen Kunst-

stoffe (betrifft alle Verpackungen) recycelt, nach der 

neuen Methode sind es 1.407.700 Tonnen.  



45 
 

Die Recyclingquote „bisher“ beträgt 54,3 % und „neu“ 

43,3 %.41 Letztere entspricht der Größe, die an die EU-

Kommission gemeldet wird und steht an dieser Stelle 

neben den Meldungen der weiteren EU-Mitgliedstaaten, 

über deren Umsetzung der nach der neuen  Berech-

nungsmethode allerdings bislang nur sehr wenig be-

kannt ist. In der nachfolgenden Abbildung sind die un-

terschiedlichen Grundlagen, Rahmenbedingungen und 

Anforderungen zur Erfüllung nationaler und europäi-

scher Quotenvorgaben aufgezeigt. 

Diese neue Berechnungsart führt zu einer Reduzierung 

der in die Quotenberechnung einzubeziehenden Men-

gen. Abhängig vom Aufbereitungsverfahren, der Materi-

alart und der Qualität betragen diese zwischen 20 bis 50 

Gewichtsprozent abhängig von der Kunststoffart. Bei ei-

ner Anwendung der neuen Berechnungsmethodik auch 

auf Ebene des Verpackungsgesetzes wäre somit zu be-

achten, dass Lenkungseffekte hin zu Verfahren zu erwar-

ten sind, die vergleichsweise geringe Verluste im Pro-

zess vor der neuen Schnittstelle ausweisen. Zu nennen 

sind hier Verwertungsverfahren mit einem für Produkt-

anwendungen wie, z. B. Parkbänke, Zaunpfähle, Rasen-

gittersteine etc., in denen häufig Produkte aus anderen 

Materialien wie z. B. Holz oder Mineralik ersetzt wer-

den. Diese benötigen i. d. R. weniger komplexe Aufbe-

reitungs- und Veredelungsschritte und können aufgrund 

eines geringeren Ausschusses höhere Verwertungsquo-

ten erreichen. Die Absicht, qualitätsgesicherte Rezyklate 

für die Anwendung letztendlich auch im Bereich von 

Verpackungen für Nahrungsmittel zu erreichen, würde 

                                                                 

41 UBA-Texte 148/2021 „Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2019“ aus November 2021 

dadurch konterkariert und im Wettbewerb benachtei-

ligt. 

Es ist aktuell noch nicht geklärt, wie der Recyclinganteil 

in (neuen) Produkten gemessen und „zurückverfolgt“ 

werden kann. Verschiedene Institutionen (z. B. Euno-

mia) arbeiten im Auftrag der EU-Kommission oder unab-

hängig davon an Vorschlägen, wie der rezyklierte Anteil 

gemessen werden kann. Dazu gehört auch die Frage, 

wie andere Bestandteile wie u. a. Compounds und Stabi-

lisatoren in diese Quote eingerechnet werden sollen, 

wie mit Bestandteilen umgegangen werden soll, die die 

Recyclingfähigkeit verringern könnten, und weitere Fra-

gen. 

Für länderübergreifend aktive Unternehmen ist es über-

dies relevant, dass sich die Berechnungsmethodik mög-

lichst standardisiert, auf jeden Fall aber widerspruchs-

frei übertragen lässt. Die Umsetzung dieser Regelungen 

wird in einzelnen ausgewählten Ländern individuell mit 

möglichen Auswirkungen auf unterschiedliche Ansätze 

verfolgt. Dieses wiederum wäre bei dem Vergleich der 

Ergebnisse zu beachten. Um dieses zu gewährleisten 

wäre eine Transparenz der jeweiligen Methodik eine Vo-

raussetzung. 

Bisher wird dieses Thema in verschiedenen Veröffentli-

chungen der Europäischen Kommission aufgegriffen. Zu 

nennen sind hier u. a. 

• der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/665 der 
Kommission zur Änderung der Entscheidung 
2005/270/EG zur Festlegung der 

 VerpackG EU 

Vorgaben zur Umsetzung in VerpackG, Prüfleitlinien PPWD, Durchführungsbeschluss und Guidance zur 

Datenmeldung ** 

Adressaten zur Erfüllung Systeme nach § 3 Abs.16 und Branchenlö-

sungen 

Mitgliedstaaten 

Verpackungsarten Systembeteiligungspflichtige * Alle in Verkehr gebrachten Verpackungen 

Schnittstelledefinition Verwertungszuführung Verwertung (Schnittstellen sind je Materialart defi-

niert) 

Nachweis Systeme bzw. Branchenlösungen Umweltbundesamt (siehe jährlicher Bericht) *** 

* § 3 Abs. 8 VerpackG: Systembeteiligungspflichtige Verpackungen sind mit Ware befülle Verkaufs- und Umverpackungen, die nach 

Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen.  

** Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC (Version 

of 21 May 2021) 

*** https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/aufkommen-verwertung-von-verpackungsabfaellen-in-13 (zuletzt aufgerufen 

am 04.03.2022) 
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https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/aufkommen-verwertung-von-verpackungsabfaellen-in-13
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Tabellenformate für die Datenbank gemäß der 
Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle. Der Beschluss enthält Be-
rechnungsregeln für die folgenden Verpa-
ckungsabfallströme: Kunststoff, Holz, Metalle, 
Glas, Papier und Pappe sowie "Sonstige". Hier 
sind keine spezifischen Berechnungsregeln zur 
Schätzung der Recyclingquoten für Multi-Out-
put-Verfahren vorgesehen sind, bei denen 
durch chemische oder andere Formen der Ver-
arbeitung (z. B. thermische oder biologische 
Verfahren) Materialien und Chemikalien (ne-
ben Energie und Brennstoffen) aus dem Input-
Abfall (z. B. Kunststoffabfälle, Lebensmittelab-
fälle und andere Biomassen wie Holzabfälle) zu-
rückgewonnen werden. In diesem Zusammen-
hang muss auch die Kohärenz mit den beste-
henden Berechnungsregeln für dieselben Ab-
fallströme (Berechnungspunkte, Ansatz für die 
Massenbilanz auf trockener oder feuchter Basis 
usw.) sichergestellt werden. Insbesondere auch 
für chemische Recyclingverfahren besteht hier 
noch Konkretisierungsbedarf. Seitens der EU 
sind in den nachstehend genannten Leitlinien 
erste Hinweise enthalten, wie z. B. dass die er-
zeugten Produkte, die direkt oder nach ihrer 
weiteren Verarbeitung als Brennstoff genutzt 
werden, nicht als recycelt einzustufen sind 
(hierzu werden derzeit auf EU-Ebene Kriterien 
zur Bilanzierung diskutiert/erarbeitet). 

• Guidance for the compilation and reporting of 
data on packaging and packaging waste accord-
ing to Decision 2005/270/EC (Version of 21 
May 2021) 

Die europäische Ebene und die jeweilige nationale Um-

setzung unterscheiden und bedingen sich gleichzeitig, 

wie oben im Detail beschrieben. Vor der grundsätzlichen 

Zielsetzung der Erhöhung des Rezyklateinsatzes (unab-

hängig vom Einsatzgebiet) ist die Stärkung hochwertiger 

Recyclingverfahren erforderlich, damit entsprechende 

Rezyklate im in ausreichender Qualität und Menge be-

reitgestellt werden können. 

Im Sinne möglicher Rebound-Effekte aber auch im Sinne 

anzustrebender weitgehenden Harmonisierung sind die 

derzeitigen Entwicklungen zu beachten und Lösungsan-

sätze zu entwickeln. Folgende Kernfragen und Hinweise 

sind auf nationaler Ebene bzw. Ebene des Landes Nie-

dersachsen von Relevanz: 

• Wie können auf nationaler Ebene hochwertige 
Recyclingverfahren im Rahmen der Quotenbe-
rechnung entsprechend adäquat berücksichtigt 
werden bzw. welche begleitenden Maßnahmen 
(z. B. rechtliche Vorgaben, Anpassung 

VerpackG) werden benötigt, um unerwünschte 
Lenkungseffekte zu vermeiden? 

• Was wird als hochwertiges Recycling in diesem 
Kontext definiert? 

• Welche Rolle spielt an dieser Stelle das chemi-
sche Recycling und welche Bilanzierungsan-
sätze sind zur Nachweisführung geeignet? 

• Wie kann der Einsatz von Rezyklaten in ver-
schiedenen Bereichen und bei verschiedenen 
Materialien in einheitlicher Form erfolgen? 

• Hätte es Nachteile im EU-Kontext (Stichworte: 
internationale Absatzmärkte und Recycling), 
wenn die Verwertungszuführungsquote in 
Deutschland beibehalten würde (mit begleiten-
den Maßnahmen/Anpassungen)? 

Empfehlung 

(33) Der Landesregierung wird empfohlen, diese und 

weiterführende Fragestellungen an konkreten Bei-

spielen und mit betroffenen Akteuren (Kommunen, 

mit der Sammlung von Kunststoffen aus privaten 

und gewerblichen Anfallstellen befasste Privatun-

ternehmen, Sortieranlagenbetreiber und Erstbe-

handlungsanlagen bis hin zu Kunststoffverwertern 

aus Niedersachsen) zu erörtern und mögliche Ziel-

konflikte zwischen den europäischen und nationa-

len Umsetzungen zu identifizieren sowie Lösungs-

ansätze zu entwickeln. 

10.2 Durchführung von Notifizierungsver-
fahren bei der Verbringung von 
grenzüberschreitenden Kunststoffab-
fällen 

10.2.1 Aktuelle Sachlage 

Zur Bekämpfung der illegalen, grenzüberschreitenden 

Verbringung von Kunststoffabfällen sind mit Wirkung 

vom 1. Januar 2021 u. a. Neuregelungen für die Verbrin-

gung von Kunststoffabfällen aufgrund von Änderungen 

der Abfalllisten des Basler Übereinkommens (BÜ) in 

Kraft getreten und mit Änderungen der Anhänge (Abfall-

listen) der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Ver-

bringung von Abfällen (VVA) in europäisches Recht um-

gesetzt worden. Ziel dieser Änderungen war es, die Kon-

trolle der Verbringung von bestimmten Kunststoffabfäl-

len zu verstärken. Ebenso ist die VVA an die geänderten 

Abfalllisten zum OECD-Beschluss angepasst worden. 

Diese Neureglungen haben u. a. zu einer Notifizierung 

nach Artikel 4 VVA und der notwendigen Zustimmung 

der zuständigen Behörden für bestimmte Kunststoffab-

fälle geführt. 
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Die Durchführung von Notifizierungsverfahren erfolgt in 

Deutschland hoheitlich durch die einzelnen Bundeslän-

der. In Niedersachen liegt die Zuständigkeit zentral bei 

der Niedersächsischen Gesellschaft zur Endablagerung 

von Sonderabfall mbH (NGS). In einigen anderen Bun-

desländern wird die Zuständigkeit zur Durchführung des 

Notifizierungsverfahrens hingegen auf mehrere Verwal-

tungseinheiten aufgeteilt. In der Praxis hat sich aber ge-

zeigt, dass die Konzentrierung der Zuständigkeit für No-

tifizierungsverfahren auf eine Stelle je Bundesland vieles 

vereinfacht. Die Aufteilung auf mehrere Behörden kann 

zur Folge haben, dass Entscheidungen im Rahmen eines 

Notifizierungsverfahrens bei vergleichbaren Sachverhal-

ten von Behörde zu Behörde auf nationaler und interna-

tionaler Ebene teilweise deutlich unterschiedlich ausfal-

len können. 

Dies kann dazu führen, dass selbst bei vergleichbaren 

Sachverhalten eine langfristige Planungssicherheit der 

betroffenen Akteure nicht gewährleistet ist, sobald sich 

z. B. einer der beteiligten Akteure ändert. Der AK hat 

sich daher zum Auftrag gemacht, den gegenwärtigen 

Stand zusammenzutragen und Empfehlungen zur Ver-

einheitlichung des Verfahrens auszusprechen. 

10.2.2 Derzeitige Rechtslage 

Durch die Einführung neuer Abfallschlüssel für Kunst-

stoffabfälle sind zusätzlich bestimmte weitere Kunst-

stoffabfälle, die zuvor dem Informationsverfahren ge-

mäß Art. 18 VVA (Abfälle der „grünen“ Liste) ohne Be-

hördenbeteiligung unterlagen, dem Notifizierungsver-

fahren mit Behördenbeteiligung unterworfen worden. 

Für gefährliche Kunststoffabfälle bestand auch vor der 

Neuregelung eine Pflicht zur Notifizierung. 

Die Unterscheidung zwischen „gefährlichen“ und „unge-

fährlichen“ Kunststoffabfällen erfolgt grundsätzlich – 

wie u. a. auch nach der Abfallverzeichnisverordnung – 

anhand vorhandener gefährlicher Eigenschaften bzw. 

anhand von Gefährlichkeitsmerkmalen. 

Allerdings führen bestimmte Begrifflichkeiten wie etwa 

„[…] nahezu frei von Verunreinigungen und anderen Ab-

fällen [...]“42 in den geänderten Anhängen43 in Bezug auf 

die Abfallschlüssel (Abfallidentifzierungscodes) B3011 

und EU3011 dazu, dass bei vorhandenen größeren An-

teilen von Störstoffen oder Fremdstoffen eine Notifizie-

rung erforderlich wird oder dass ein Ausfuhrverbot be-

steht. 

                                                                 

42 Zwischenzeitlich wurde der o. g. unbestimmte Rechtsbegriff in Bezug auf die Verunreinigungen bzw. den Anteil an Stör- und Fremdstoffen durch die 
Anlaufstellen-Leitlinie Nr. 12 v. g. erläutert. 
43 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/2174 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2020, Anhang I Nr. 2c zu Abfallschüssel EU 3011 zur Änderung von 
Anhang III Teil I Buchstabe g VERORDNUNG (EG) Nr. 1013/2006 sowie Anhang I Nr. 5a, ii zu Abfallschlüssel B3011 zur Änderung Anhang V Teil 1, Liste B, 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1013/2006 

Die Einführung des EU-Schlüssels EU3011 ermöglicht 

eine von der Ausfuhr abweichende Handhabung bei der 

Verbringung von Kunststoffabfällen zwischen EU-Mit-

gliedstaaten. In diesen Fällen gilt für nicht notifizierungs-

pflichtige Verbringungen nachweislich ein max. Stör-

stoffanteil von 6 Gew.-%. Bei einer Ausfuhr in Nicht-EU-

Staaten unter Anwendung der Abfallschlüssels B3011 ist 

für nicht notifizierungspflichtige Verbringungen nach-

weislich ein max. Störstoffanteil von 2 Gew.-% zulässig; 

zusätzlich ist die Verbringung an eine nachweisliche 

stoffliche Verwertung (R3) geknüpft. 

Notifizierungen sind in der Regel nur ein Jahr gültig und 

können mit einer erteilten Vorabstimmung auf bis zu 3 

Jahre befristet werden. Danach müssen diese neu bean-

tragt werden, so dass erneut die Durchführung des voll-

ständigen Notifizierungsverfahrens gemäß VVA erfor-

derlich wird. 

Abfälle, die gemäß den „Allgemeinen Informations-

pflichten“ nach Art 18 VVA verbracht werden können, 

unterliegen diesen zeitlichen Beschränkungen hingegen 

nicht und können grundsätzlich zwischen den Geschäfts-

partnern auf einen längeren Zeitraum abgeschlossen 

verbracht werden. 

10.2.3 Daraus resultierende Probleme 

In der Praxis ergeben sich zurzeit in mehreren Bundes-

ländern Schwierigkeiten bei der Anwendung der Bestim-

mungen durch die einzelnen zuständigen Behörden in 

Bezug auf einheitliche Auslegungen der Begriffe. Dies 

führt u. a. zu langen Bearbeitungszeiten und teils abwei-

chenden Entscheidungen bei der Durchführung der No-

tifizierungsverfahren. 

Dieser Umstand verunsichert diejenigen Unternehmen, 

die etwa im internationalen Bereich mit Kunststoffver-

packungsabfällen handeln bzw. diese aufarbeiten, 

wodurch ihre Planungs- und Entsorgungssicherheit re-

duziert wird. 

Zudem führt dies insbesondere zu 

• einem teils hohen Aufwand für eine Verlänge-
rung einer Notifizierung, die praktisch einem 
Neuantrag gleichkommt, 

• einer unterschiedlichen Höhe der festgesetzten 
Sicherheitsleistung und der daraus resultieren-
den Bankgebühren in Bezug auf die Berücksich-
tigung von Gesamt- oder Teilmengen der Trans-
porte und 
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• unterschiedlichen Gebühren für die Erteilung 
einer Vorabzustimmung 

und hat sich dadurch als nachteilig für einen zügigen Ab-

lauf der Geschäftsprozesse erwiesen – und somit für 

den Aufbau und langfristigen Betrieb eines effektiven, 

umweltgerechten und finanziell tragfähigen Unterneh-

mens. Zu den betroffenen Akteuren zählen Abfallerzeu-

ger, notifizierende Stellen, Transporteure, Sortieranla-

gen, Verwerter, Anwender der Rezyklate etc. 

Weiter kann es durch die Zuständigkeitsregelungen in 

einzelnen Ländern zu unterschiedlichen Auslegungen 

und Handhabungen von Notifizierungsverfahren inner-

halb eines Bundeslandes kommen. Dies führt u. a. dazu, 

dass Unternehmen innerhalb eines Bundeslandes bei 

gleichen Verbringungssachverhalten unterschiedliche 

Bedingungen auferlegt werden, die Bearbeitung einer 

Notifizierung länger dauert oder versagt wird. Dies führt 

in Folge zu entsprechenden Wettbewerbsverzerrungen. 

Empfehlung 

Zur Unterstützung der oben angeführten Akteure einer 

Verbringung von Kunststoffabfällen empfiehlt der Ar-

beitskreis „Produktverantwortung und Ressourceneffizi-

enz“ der niedersächsischen Landesregierung, sich für die 

Umsetzung der folgenden Maßnahmen einzusetzen: 

(34) Für eine einheitlich, sachrichtige und praxisnahe 

Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen 

und Vollzugshilfen bedarf es der Implementierung 

eines Bund/Länder-Gremiums für die Vertreterin-

nen und Vertreter der zuständigen Vollzugsbehör-

den aus den Ländern. 

(35) Bestrebungen, die einen einheitlichen Vollzug der 

Abfallverbringungsverordnung (VVA) auf nationaler 

Ebene im Sinne der LAGA M 25 regeln, sollten auch 

auf EU-Ebene etabliert und gefördert. 

(36) Zur Erleichterung und Vereinheitlichung der An-

tragsverfahren sollte für die am Verfahren beteilig-

ten Akteure für die Antragstellung und Durchfüh-

rung der Notifizierungsverfahren eine einheitliche 

elektronische Datenübermittlung erfolgen. 

(37) Zur Gewährleistung der Wettbewerbsgleichheit 

sollte bundesweit für eine einheitliche Ermittlung 

der Sicherheitsleistungen (Sicherheitsleistung s. 

Vollzugshilfe der LAGA M 25) in den Bundeslän-

dern geworben werden. 

                                                                 

44 Entwicklung der Effizienz von Kunststoffverpackungen in Deutschland 1991 bis 2013, GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH, Wiesba-
den (2015): www.bkv-gmbh.de/studien/studie-entwicklung-der-effizienz-von-kunststoffverpackungen-1991-bis-2013-gvm.html (zuletzt aufgerufen am 
18. Februar 2022). 
 

10.3 Beitrag der Materialeffizienz zur Ab-
fallvermeidung am Beispiel von 
Kunststoffverpackungen 

Eine wichtige Maßgabe für die Abfallvermeidung ist die 

ganzheitliche und balancierte Betrachtung der Ressour-

cen- und Materialeffizienz für die jeweiligen Stufen des 

Lebensweges, so von Material und Produkt etc. bei der 

Herstellung, Produktnutzen und Abfall inkl. der Stufen 

der Entsorgungskette. Zum Ziel der Vermeidung tragen 

auf all diesen Stufen unterschiedliche Akteure bei, ins-

besondere Wirtschaft, Kommunen, Wissenschaft und 

Verwaltung. 

Der Arbeitskreis hat als ein Teilaspekt der Abfallvermei-

dung die Effizienz von Kunststoffverpackungen im Rah-

men der Aktivitäten der Wirtschaft betrachtet. Eine der 

Ansatzstellen der Abfallvermeidung ist die Verbesserung 

der Materialeffizienz, indem bei gleicher Funktionalität 

und gleichem Nutzen des Materials eine geringere 

Menge Material eingesetzt werden kann. Auf diese 

Weise wird effektive Vermeidung des Materialeinsatzes 

bereits vor dem Inverkehrbringen von Endverbraucher-

produkten erreicht. Hierzu hat die Gesellschaft für Ver-

packungsmarktforschung (GVM) eine Studie44 im Auf-

trag der BKV durchgeführt. Darin wurde die Entwicklung 

der Effizienz von Kunststoffverpackungen im Zeitraum 

von 1991 bis 2013 für Verpackungsanwendungen in ver-

schiedenen Sektoren wie Flaschen, Becher, Dosen, Ei-

mer, Verschlüsse, Kanister, Kästen, Paletten usw. unter-

sucht. Eine zentrale Randbedingung ist der Erhalt der 

Funktionalität der Verpackung zur Erfüllung der sehr 

vielfältigen Anforderungen, so insbesondere der Schutz 

des Inhaltes wie etwa ein Lebensmittel über Wiederver-

schließbarkeit, Logistik usw. bis hin zu gestiegenen le-

bensmittelrechtlichen Anforderungen. 

Im Ergebnis sind Kunststoffverpackungen durch innova-

tive Materialoptimierung um gut 25 % leichter gewor-

den. Durch diese Gewichtsreduktion konnten allein im 

Jahr 2013 knapp 1 Mio. Tonnen Kunststoff-Material ein-

gespart werden. Die oben genannte Studie der GVM de-

monstriert anschaulich an verschiedenen Verpackungs-

beispielen den wesentlichen Beitrag zur Abfallvermei-

dung durch innovative Materialentwicklung bei eben-

bürtiger Produktfunktionalität. 

Empfehlung 

An dieser Stelle wird auf die entsprechende Empfehlung 

in Kapitel 11 zur Fortführung des Themenblocks 3 des 

Arbeitsprogramms (Abfallvermeidung) im Rahmen einer 

http://www.bkv-gmbh.de/studien/studie-entwicklung-der-effizienz-von-kunststoffverpackungen-1991-bis-2013-gvm.html
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9. Regierungskommission verwiesen, unter dem auch 

die Thematik der Materialeffizienz zur Abfallvermeidung 

am Beispiel von Kunststoffverpackungen subsumiert 

werden kann. 

10.4 Fazit 

Im Bereich der Schnittstelle des Arbeitskreises „Produkt-

verantwortung und Ressourceneffizienz“ zur EU-Kunst-

stoffstrategie hat sich der Arbeitskreis mit verschiede-

nen thematischen Schwerpunkten befasst. 

Ein Themenschwerpunkt war die Veränderung des Be-

rechnungspunktes für die Ermittlung von Recyclingquo-

ten von Verpackungskunststoffen auf europäischer 

Ebene. Die neue Berechnungsart führt zwangsläufig zu 

einer Reduzierung der in die Quotenberechnung einzu-

beziehenden Mengen. Abhängig vom Aufbereitungsver-

fahren, der Materialart und der Qualität können diese 

zwischen 20 bis 50 Gewichtsprozent betragen. Der Ar-

beitskreis hat die Auswirkungen auf die Erreichbarkeit 

der Quotenvorgaben aufgezeigt und somit frühzeitig 

eine Grundlage für anstehende Entscheidungsfindungen 

geschaffen. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt war die Durchführung 

von Notifizierungsverfahren bei der grenzüberschreiten-

den Verbringung von Kunststoffabfällen. Eine große 

Schwierigkeit sieht der Arbeitskreis bei der hohen An-

zahl an genehmigenden Behörden in Deutschland. Dies 

führt immer wieder dazu, dass selbst bei vergleichbaren 

Sachverhalten die Entscheidungen je nach zuständiger 

Behörde teils deutlich voneinander abweichen können. 

Um eine langfristige Planungssicherheit und gleiche 

Wettbewerbschancen für die betroffenen Akteure si-

cherstellen zu können, ist ein intensiver Austausch der 

zuständigen Behörden untereinander von Nöten. 

Zuletzt hat sich der Arbeitskreis noch mit dem Beitrag 

der Materialeffizienz zur Abfallvermeidung am Beispiel 

von Kunststoffverpackungen befasst. Es zeigt sich, dass 

der Materialeinsatz bei Kunststoffverpackungen durch 

innovative Materialoptimierungen deutlich reduziert 

werden kann. Eine tiefergehende Befassung mit dieser 

Thematik sollte in Rahmen der kommenden Regierungs-

kommission erfolgen.  
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11. Ausblick und Empfehlungen zur Fortführung des Themas in einer wei-
teren Regierungskommission

Der Arbeitskreis empfiehlt die Fortführung seiner Arbei-

ten in einer 9. Regierungskommission. Folgende The-

menfelder und Fragestellungen sollten dabei berück-

sichtigt werden: 

Abfallvermeidung 

Der Arbeitskreis betont die Wichtigkeit des Themas Ab-

fallvermeidung. Aus Sicht des AK ist es notwendig, bei 

diesem Thema mit der nötigen Tiefe und Sorgfalt vorzu-

gehen. Dabei ist es zielführend, die unterschiedlichen 

Ansatzstellen sowie auch Konzepte der Abfallvermei-

dung einschließlich ihrer Wechselwirkungen im Lebens-

weg strukturiert zu analysieren und schließlich ihre 

Wirksamkeit und die jeweilige Bedeutung herauszuar-

beiten. Dabei sollten auch aktuelle Gegebenheiten wie 

etwa Fortschreitung von Innovation, weitere Moderni-

sierung von Infrastrukturen, verändertes Konsumverhal-

ten einschließlich aktuell veränderter Gewohnheiten 

aufgrund der Pandemie usw. mitbetrachtet werden.  

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der AK, die Abfallver-

meidung im Rahmen einer 9. Regierungskommission 

umfassend in strukturierter Herangehensweise zu be-

handeln. 

Begleitung von Gesetzgebungsverfahren/Gesetzge-

bungsprozessen 

Die während der Durchführung der 9. Regierungskom-

mission anstehenden Gesetzgebungsverfahren bzw. Ge-

setzgebungsprozesse sollten weiterhin seitens des Ar-

beitskreises begleitet werden. Nach aktuellem Stand be-

trifft dies die Novellierung der WEEE und RoHS Richtli-

nien sowie nach Verabschiedung der EU-Batterieverord-

nung die Novelle zum BattG. Ziel des Arbeitskreises 

sollte es sein, frühzeitig Änderungsbedarfe im Sinne nie-

dersächsischer umweltpolitischer Ziele zu identifizieren 

und hierzu Empfehlungen auszuarbeiten. 

Quoten als Steuerungsinstrument: Erreichbarkeit und 

Folgenabschätzung 

Bei der Befassung des Arbeitskreises mit den Kriterien 

für die Realisierung einer Kreislaufwirtschaft gemäß Ka-

pitel 6.2 wurde ersichtlich, dass das Quotenthema in ei-

ner etwaigen 9. Regierungskommission weiterverfolgt 

werden sollte. Für dieses Ziel – Optimierung und Weiter-

entwicklung der Kreislaufwirtschaft – ist es notwendig, 

die verschiedenen Instrumentarien für die Kreislaufwirt-

schaft näher zu untersuchen: In einem ersten Schritt 

                                                                 

45 Forschungsprojekt EffizientNutzen - Elektro(nik)produkte wiederverwenden (vorgestellt im Arbeitskreis am 09.06.2021) 

sollte die Praxiserfahrung bisheriger Quotensysteme so-

wie die praktische Wirkung von Quoten im Markt reflek-

tiert werden, um den aktuellen Status Quo abzubilden. 

Dabei ist es zweckmäßig, neben Quotensystemen wie 

etwa Recyclingquoten oder auch Rezyklateinsatzquoten, 

Effekte hinsichtlich Verfügbarkeit und Qualität weiter zu 

untersuchen und dabei auch andere Maßnahmen wie 

etwa ökonomische Instrumente zu betrachten. Zudem 

sollte für die verschiedenen Instrumente zur Förderung 

der Kreislaufwirtschaft der europäische Kontext beach-

tet werden. Auf Basis dieses Gesamtverständnisses der 

Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft können dann Opti-

mierungs- und Handlungsempfehlungen für eine wirk-

same Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft in der 

Praxis abgeleitet werden. 

Verlängerung der Nutzungszeit für Elektro- oder Elekt-

ronikgeräte 

Seit der ersten WEEE-Richtlinie 2003 und dem ersten 

ElektroG 2005 bemühen sich Gesetzgeber und zustän-

dige Behörden darum, die Wiederverwendung von 

Elektro- oder Elektronikgeräten, die Abfall geworden 

sind, zu unterstützen. Leider haben diese Bemühungen 

nicht zu einem nennenswerten Fortschritt geführt.  

Der Markt für Gebrauchtgeräte außerhalb des Abfallma-

nagements wächst, ohne dass es einer Regulierung be-

durft hätte. Jüngste Untersuchungen zu Reparatur und 

Wiederaufarbeitungen haben jedoch gezeigt, dass ein 

weiteres Wachstum dieses Marktes gegenwärtig an 

seine Grenzen stößt und somit das Eingreifen des Ge-

setzgebers und der zuständigen Behörden notwendig 

macht.45 

Im Rahmen der Fortführung der Regierungskommission 

erachtetet der Arbeitskreis es daher als notwendig, die 

Rahmenbedingungen für den Handel von Gebrauchtge-

räten sowie deren Reparatur und Wiederaufarbeitung 

näher zu untersuchen, um etwaige rechtliche Hinder-

nisse aufzuzeigen. Diese können u. a. das Fehlen von all-

gemein bekannten Qualitätskriterien für die Beurteilung 

von Gebrauchtgeräten sowie von konkreten Vorgaben 

für die Entscheidung über Gewährleistungsansprüche 

sein. Zudem wäre in diesem Rahmen auch die kosten-

treibende Wirkung von neuen Bestimmungen für die 

grenzüberschreitende Verbringung von Gebrauchtgerä-

ten kritisch zu betrachten. 
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Der Arbeitskreis empfiehlt darüber hinaus die Imple-

mentierung eines eigenen Arbeitskreises „Kreislauffähig-

keit als Ökodesign-Prinzip“: 

Leitbild der „idealisierten“ Kreislaufwirtschaft 

Das Leitbild der „idealisierten“ Kreislaufwirtschaft lässt 

sich nur im Rahmen von Ökodesign-Vorgaben realisie-

ren. Um die damit verbunden Fragestellungen bearbei-

ten zu können, bedarf es der Einrichtung eines Arbeits-

kreises „Kreislauffähigkeit als Ökodesign-Prinzip“ mit 

entsprechend ausgewiesenen Expertinnen und 

Experten. Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass der 

am 11. März 2020 verabschiedete Aktionsplan Kreislauf-

wirtschaft der EU diese Aspekte in den kommenden Jah-

ren über die bereits angekündigte Rechtssetzungsinitia-

tive für nachhaltige Produkte an alle Mitgliedsstaaten 

herantragen wird, in deren Kern es darum geht, die Öko-

design-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Pro-

dukte hinaus so zu erweitern, dass der Ökodesign-Rah-

men auf ein möglichst breites Produktspektrum ange-

wendet werden kann und gezielt zur Kreislaufwirtschaft 

beiträgt.
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12. Anhänge 

12.1 Tabellarische Übersicht der Kriterien zur Ausweitung der erweiterten Herstellerverant-
wortung und deren Anwendung auf ausgewählte Produktströme 

 

  

 Elektroalt-

geräte 

Verpackun-

gen 

Möbel Windräder/ So-

larmodule 

Textilien Papier (Print) Matrat-

zen 

Reifen Stoffgleiche Nicht-

verpackungen 

(sNVP) 

Inverkehrbringer 

identifizierbar 

ja ja ja ja ja ja ja ja sehr komplex 

Einzubeziehende 

Produkte identifi-

zierbar 

 teilweise nicht 

eindeutig 

teilweise schwie-

rig in Abgrenzung 

zu anderen Berei-

chen (z. B. Einbau-

elemente …) 

ja ja, 

bedarf aber intensi-

ver Definition 

teilweise 

schwierig für 

Schreibwaren 

ja ja sehr komplex 

Problematik "his-

torische Altge-

räte" (Nutzungs-

dauer) 

ja nein (kurze 

Nutzungs-

dauer bis 

Rückgabe) 

ja (lange Nut-

zungsdauer) 

nein: lange Nut-

zungsdauer, aber 

geringe Anzahl 

an Herstellern) 

nein (immer kür-

zere Nutzungs-

dauer von Neu-tex-

tilien) 

nein - aber ge-

teilte Produkt-

verantwortung 

aufgrund kom-

munaler 

Sammlung 

ja nein je nach Produktbe-

reich 

Notwendigkeit 

von Investitionen 

Infrastruk-

tur existiert 

Infrastruktur 

existiert 

Bei getrennter 

Rücknahme: ja 

ja ja 

Investition 

z. B. in 

Sortierung und 

Faserrecycling 

nein (Papier-

fabriken vor-

handen) 

ja ja teilweise Anpassung 

von Sortierprozessen 

nein (Integration in 

Verpackungsbereich) 

Handlungsdruck nein nein (exis-

tierte Anfang 

der 1990er 

Jahre) 

nein (ElektroG o-

pen scope); aber 

Getrenntsamm-

lung ist Vorgabe 

der 

AbfRRL 

noch nicht (faser-

verstärkte Kunst-

stoffe) 

ja nein - trotz ak-

tueller negati-

ver Preise für 

Altpapier 

teilweise teilweise je nach Produktbe-

reich insbesondere für 

"Verpackungsähnliche 

sNVP" 

Existenz von 

Märkten für 

Rezyklate? 

ja nein (1990) 

teilweise 

(2020) 

ja nein Teilweise, aber 

kaum für Faser zu 

Faser 

Recycling Faser-

markt? 

ja ja teilweise schwierig; teilweise 

Probleme für Verpa-

ckungsrecycling durch 

sNVP 

Rückführungs-

möglichkeit von 

Produkten zu ur-

sprünglichem Her-

steller 

nur bei her-

stellereige-

nen Rück-

nahme-sys-

temen 

nein nein ja aktuell überwie-

gend nein, aber 

teilweise Rücknah-

memodelle im Auf-

bau (z. B. Jeansre-

cycling durch H&M) 

nein nein nein nein, könnte aber für 

herstellereigene Rück-

nahmesysteme aufge-

baut werden 

Förderung Recyc-

lingfähigkeit um-

setzbar bzw. ziel-

führend? 

ja ja eventuell zu prüfen ja, sofern techni-

sche Anforderun-

gen das zulassen 

ja ja ja sehr komplex auf-

grund Produktvielfalt 

Pfand als Alterna-

tive zu Rücknah-

mesystem durch 

EPR-Lösungen 

aufgrund 

heteroge-

ner Nut-

zungsdauer 

einzelner 

Gerätear-

ten und 

Marken 

sehr kom-

plex 

teilweise in-

stalliert; PET in 

Deutschland, 

Weißblech in 

anderen Län-

dern; für alle 

Verpackungs-

arten sehr 

komplex in der 

Umsetzung 

aufgrund langer 

Nutzungsdauer 

wenig sinnvoll 

Lizensierung bei 

Erstinstallation 

als Option; 

Pfandsystem 

hätte aufgrund 

langer Nutzungs-

dauer ähnliche 

Formen wie Li-

zenzsystem 

Pfand kaum mög-

lich, da z. Zt. keine 

Kennzeichnungen 

von Textilien mög-

lich sind 

nicht sinnvoll aufgrund 

langer 

Nut-

zungs-

dauer 

wenig 

sinnvoll 

Pfand mög-

lich 

nicht sinnvoll, könnte 

für einzelne Segmente 

möglich sein 

Bewertung: Eig-

nung der Bereiche 

für Pfand, kollek-

tive oder individu-

elle Rücknahme-

systeme 

Fortschrei-

bung Rück-

nahme-sys-

teme mit 

Fokus auf 

Recycling 

Fortschrei-

bung Rück-

nahme-sys-

teme mit Fo-

kus auf Recyc-

ling 

Beibehaltung 

kommunaler 

Sammlung 

herstellerindivi-

duelle Rück-

nahme mit Aus-

fallverbund 

Aufbau Rücknah-

mesysteme 

Beibehaltung 

kommunaler 

Sammlung 

Pfand 

(!), kol-

lektive 

Rück-

nahme 

Pfand (!), 

kollektive 

Rücknahme 

grundsätzlich Beibe-

haltung kommunaler 

Sammlung, aber Ein-

beziehung einzelner 

Segmente (z. B. Kaf-

feekapseln, Haushalts-

tüten …) 
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12.2 Verbrauchertransparenz und -verantwortung erhöhen – Stichworte, Aspekte, Einfluss-
faktoren 

 



54 
 

12.3 Praxisbeispiel zu Kapitel 5.4.4 „Verbrauchertransparenz und -verantwortung erhöhen“ 

Das Thema „Verbrauchertransparenz und -verantwortung erhöhen“ wird durch eine Vielzahl von Einflussgrößen be-

stimmt, die im jeweiligen Einzelfall unterschiedlich zum Tragen kommen. Das Praxisbeispiel „Mainbecher“ zeigt die indivi-

duellen Schwerpunkte in einem konkreten Einzelfall. 
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12.4  Empfehlungen zur Steigerung der Sammelmenge von EAG

 

KOMMISSION DER NIEDERSÄCHSISCHEN LANDESREGIERUNG

Nachhaltige Umweltpolitik und Digitaler Wandel 

Elektro- und Elektronikaltgeräte (EAG) sind zum Schutz 

der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Res-

sourcen möglichst für die weitere Verwendung vorzu-

bereiten oder zu recyceln. Da EAG gefährliche Stoffe 

enthalten können, gehören die Geräte nicht in den 

Hausmüll. Folglich ist ihre getrennte Sammlung erfor-

derlich.  

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 

setzt dementsprechend die europäischen Standards 

der sog. WEEE II Richtlinie (Waste of Electrical and 

Electronic Equipment 2012/19/EU) national um, deren 

Regelungen das Inverkehrbringen, die Rücknahme und 

die Entsorgung von EAG vorgeben. Es strebt die Zu-

nahme der Wiederverwendung von EAG sowie hohe 

Sammelquoten an. Dazu wurde ab 2016 eine Mindest-

sammelquote von 45 % des Durchschnittsgewichts der 

in den drei Vorjahren in Verkehr gebrachten Elektro- 

und Elektronikgeräte eingeführt.  

In Deutschland werden derzeit jährlich ca. 2 Mio. Ton-

nen Elektro- und Elektronikgeräte in Verkehr gebracht, 

Tendenz steigend, die am Ende ihres Lebensweges zu 

EAG werden. Aufgrund der möglichen gefährlichen In-

haltsstoffe einerseits und dem Verlust an wertvollen 

Ressourcen wie z.B. kritischer Metalle, ist alles daran 

zu setzen, EAG einer Wiederverwendung oder dem 

Recycling zuzuführen. Sowohl physische als auch rech-

nerische Verluste von EAG sollten daher, unter Berück-

sichtigung der Erfahrungen der am Lebenskreislauf 

von EAG Beteiligten, systematisch angegangen wer-

den.  

Die 8. Regierungskommission hat auf Grundlage der 

Arbeitsergebnisse des Arbeitskreises „Produktverant-

wortung und Ressourceneffizienz“ auf ihrer Sitzung 

am 22. Oktober 2019 die folgenden Empfehlungen 

zur Steigerung der Sammelmenge von Elektro- und 

Elektronikaltgeräten verabschiedet:  

Deutschland hat für das Berichtsjahr 2017 bei der 

Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (EAG) 

eine Sammelquote von 45,1 % erzielt. Damit ist die in 

der EU bis einschließlich 2018 zu erfüllende Mindest-

quote knapp erreicht worden. Seit 2019 ist die Min-

destsammelquote auf 65 % angestiegen. Somit stehen 

allen an der Umsetzung des ElektroG beteiligten Akt-

euren große Herausforderungen bevor, einen Beitrag 

zur gesetzlich vorgegebenen Steigerung der Sammel-

quote in Deutschland zu leisten.  

Die nachfolgenden Empfehlungen zur Steigerung der 

Sammelmenge beziehen sich auf Optimierungsmög-

lichkeiten bei Datenerhebung und Monitoring sowie 

die Reduzierung von physischen Verlusten bei der Er-

fassung durch Verbraucheraufklärung/Öffentlichkeits-

arbeit und Stärkung des Vollzuges.  

Bei den Empfehlungen sind die Erfahrungen aus den 

unterschiedlichen Blickwinkeln der Wertschöpfungs-

kette eingeflossen. Der Kreis der Adressaten ist über-

schaubar und dadurch ist zu erwarten, dass die Maß-

nahmen schnell umzusetzen sind.  

Es wird davon ausgegangen, dass die Realisierung der 

Vorschläge einen großen Einfluss auf die Steigerung 

der Sammelmenge hat, wobei insbesondere der mas-

senwirksamen Kategorie Großgeräte, und hier insbe-

sondere der Geräteart "Großgeräte, die in privaten 

Haushalten genutzt werden können" (Haushaltsgroß-

geräte), großes Potential beigemessen wird.  

I. Datenerhebung und Monitoring  

1. Jahresstatistikmeldungen: Mitteilungen Output 

ausschließlich über die zertifizierten Erstbehand-

lungsanlagen  

Zur Vereinfachung, zur Erhöhung der Transparenz und 

zur besseren Nachvollziehbarkeit für die beteiligten 

Akteure wird empfohlen, die Mitteilungen an die Stif-

tung EAR als Zentraler Stelle zukünftig ausschließlich 

über die zertifizierten Erstbehandlungsanlagen (EBA), 

aufgeschlüsselt nach den jeweils Verpflichteten (Her-

kunft), vorzunehmen. Das ElektroG sieht vor, dass alle 

Anlagen, die EAG erstmals behandeln, als EBA zu zerti-

fizieren sind. Bei der Zertifizierung ist die Qualität und 

Vollständigkeit der Daten zu überprüfen, die die Ver-

pflichteten (öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, 

Hersteller, ggf. Bevollmächtigte, Vertreiber sowie ent-

sorgungspflichtige Besitzer) zur Erfüllung ihrer Mittei-

lungspflichten benötigen.  

Die Veränderung des Meldeweges bei den Mitteilun-

gen in Bezug auf die Jahresstatistikmeldungen müsste 

sich entsprechend in den §§ 26, 27, 29 und 39  

ElektroG abbilden.  

Adressat der Empfehlung ist das BMU als Gesetzgeber.  
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2. Übergangsregelung für die Berücksichtigung der 

Mengen aus dem Open Scope schaffen  

Der am 15. August 2018 in Kraft getretene Open Scope 

ist bei der Berechnung der Sammelquote nicht geson-

dert berücksichtigt. Da hinsichtlich der Auswirkungen 

auf den Anfall von EAG und die damit verbundenen 

Auswirkungen auf die Sammelquote noch keine Erfah-

rungen bestehen, wird eine rechtlich verankerte Über-

gangsregelung vorgeschlagen, die es ermöglicht, die 

Auswirkungen auf die Sammelquote abzuschätzen und 

die daraus notwendigen Konsequenzen abzuleiten. Für 

diese Erweiterung des Geltungsbereiches sollte daher 

folgende Übergangsregelung durch Einfügung eines 

Abs. 4 im § 10 „Getrennte Erfassung“ des ElektroG ge-

schaffen werden.  

§ 10 Abs. 4 neu:  

„Bei der Berechnung der Mindesterfassungsmengen 

bleiben die Elektro- und Elektronikgeräte bis 15. Au-

gust 2023 unberücksichtigt, die durch das Gesetz zur 

Neuordnung des Rechts über das Inverkehrbringen, die 

Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung 

von Elektro- und Elektronikgeräten vom 20. Oktober 

2015 neu in den Anwendungsbereich des Gesetzes auf-

genommen worden sind.“  

Die Übergangsregelung sollte dazu genutzt werden, 

eine Abgrenzung zwischen Bauteil und Produkt zu de-

finieren.  

Adressat der Empfehlung ist das BMU als Gesetzgeber.  

3. Erweiterung des EAR Portals um einen Teil für die 

bei Stiftung EAR registrierten Prozessbeteiligten 

Es wird empfohlen, die Sammelmengen der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger (örE) sowie die regiona-

len Sammelergebnisse der weiteren Verpflichteten 

bundesweit in einen internen nur für zuständige Be-

hörden, örE und registrierte Prozessbeteiligte zugäng-

lichen Teil des EAR Portals einzustellen. Die Nutzung 

dieses Moduls eröffnet die Möglichkeit vom Besten zu 

lernen und die guten Beispiele in vergleichbaren Struk-

turen zu übernehmen.  

Adressat der Empfehlung ist das BMU als Gesetzgeber, 

Umsetzung durch Stiftung EAR.  

II. Verbraucheraufklärung / Öffentlichkeitsarbeit  

4. Adressatengerechte bundesweite Aufklärungs-

kampagne der Verbraucherinnen und Verbraucher 

mit dem Ziel der Sensibilisierung für die von Sied-

lungsabfall getrennte Erfassung und ordnungsge-

mäße Entsorgung von EAG  

Nach vorliegenden Erkenntnissen werden immer noch 

erhebliche Mengen Klein- EAG unsachgemäß über den 

Restabfall, den Sperrmüll oder Behältnisse des Dualen 

Systems (z. B. Gelber Sack, Gelbe Tonne) entsorgt. Ein 

erheblicher Teil an schweren und wertstoffhaltigen 

EAG wird von den Verbraucherinnen und Verbrau-

chern dazu nicht berechtigten Sammlern übergeben. 

Dies geschieht ohne Kenntnis der von diesen Samm-

lern beschrittenen Entsorgungswege und entgegen 

der bestehenden Rückgabepflichten.  

Mittels einer Aufklärungskampagne sollte auch über 

Neuerungen, wie geänderte Gerätekategorien, Sam-

melgruppen oder den Open Scope informiert werden. 

Wichtig ist die Informationen jeweils adressatenge-

recht vom Kindergarten- bis zum Erwachsenenalter 

auf jeweils geeigneten Kanälen (z. B. Internetauftritte, 

Flyer, Social Media, App oder Radiospots) zu vermit-

teln. Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher für 

ihren Beitrag zur umweltgerechten Entsorgung (Schad-

stoffentfrachtung) und möglichen Verwertung der 

Rohstoffe aus EAG zu sensibilisieren. Als flankierende 

Maßnahme gehört dazu auch, die Sammelstellen für 

EAG kundenfreundlich erkennbar zu machen. Um den 

Wiedererkennungswert zu erhöhen, sollte dazu das 

einheitliche Sammelstellenlogo der Informationsplatt-

form G2 verwendet und gegenüber den Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern verstärkt bekannt gemacht 

werden.  

Neben der Aufklärungskampagne für Verbraucherin-

nen und Verbraucher sollte sich eine Informations-

kampagne an die Verpflichteten, insbesondere die 

Vertreiber und ggfs. örE, Handwerker und Hersteller, 

wenden. Ziel soll es sein, die Adressaten über ihre 

Pflichten wie z.B. die Sammlung oder Mengenmeldung 

aufzuklären. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten insbe-

sondere bereits bestehende Hilfsmittel und Informati-

onsangebote und Handlungsleitfäden verstärkt bewor-

ben werden.  

Adressat dieser Empfehlung sind sowohl das 

BMU/UBA als auch die Informationspflichtigen, z. B. 

die Hersteller. 

III. Stärkung des Vollzuges  

5. Qualitätsverbesserungen im Rahmen der Zerti-

fizierung von Erstbehandlungsanlagen bewirken  

Um den verpflichteten Herstellern, Vertreibern, örE 

und entsorgungspflichtigen Besitzern der Altgeräte die 

Prüfung zu erleichtern, dass sie ihre Altgeräte aus-

schließlich einer zertifizierten Erstbehandlungsanlage 

(EBA) übergeben, sollte ein eigenständiges, möglichst 

standardisiertes Zertifikat zur EBA Zertifizierung in § 

21 ElektroG gefordert sein. Darüber hinaus sollte das 
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Zertifikat weitere Auskünfte über Standorte, Ausstat-

tung und Behandlungsmöglichkeiten gemäß ElektroG 

Anlage 4 – „Selektive Behandlung von Werkstoffen 

und Bauteilen von Altgeräten“ und Anlage 5 – „Techni-

sche Anforderungen an Standorte für die Lagerung 

und Behandlung von Altgeräten“ aufweisen.  

In Analogie zur Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung 

(§ 26 Entzug des Zertifikats und des Überwachungszei-

chens) sollte dann die Option zum behördlichen Ent-

zug der Zertifizierung gesetzlich verankert werden, um 

die Voraussetzungen für ein bundesweit einheitliches 

Qualitätsniveau der Zertifizierungen durch die zustän-

digen Überwachungsbehörden der Länder zu schaffen.  

Das von der Stiftung EAR geführte Verzeichnis der Be-

treiber von Erstbehandlungsanlagen, welches aus-

schließlich aus nicht verifizierten Selbsteinträgen von 

Betreibern generiert wird, ist zurückzusetzen und mit 

dem Fachbetrieberegister (eEFB) der Zentralen Koordi-

nierungsstelle der Länder (ZKS Abfall) zu verlinken.  

Auf diese Weise ist die Aktualität der Daten gewähr-

leistet und sichergestellt, dass eine Überprüfung der 

Angaben durch die zuständige Überwachungsbehörde 

stattgefunden hat.  

Adressat der Empfehlung ist das BMU als Gesetzgeber.  

6. Intensivierung und Optimierung von Trans-

portkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs  

Zur Eindämmung illegaler Exporte von EAG wird emp-

fohlen, Transportkontrollen zu intensivieren und durch 

Zusammenarbeit mit der Polizei/einschließlich der 

Wasserschutzpolizei, dem Zoll und dem Bundesamt für 

gewerblichen Güterverkehr (BAG) zu optimieren.  

Im Bereich der Abfallbeförderung kann am Kontrollort 

mit einem vergleichsweise geringen Aufwand ein Ver-

dacht auf illegales Handeln erlangt werden, insbeson-

dere wenn die Kontrolle für den Beförderer nicht vor-

hersehbar ist. Erfahrungsgemäß entspricht der Abfall 

auf den Fahrzeugen bei illegalem Handeln nicht der 

Papierlage oder der Transport befindet sich an einem 

Ort, an dem er nach den Unterlagen nicht sein dürfte. 

Auch eine Prüfung der Unterlagen auf Plausibilität  

(z. B. Adressen, Art des Erzeugers/Entsorgers pp.) 

führt ggf. zu entsprechenden Verdachtsmomenten, 

die einer weiteren Prüfung durch die Vollzugsbehör-

den bedürften oder deren Anlass sein können.  

Durch die Erstellung von Handreichungen und deren 

Einführung (z. B. Handlungsanweisungen mit Kontroll-

schemata für die Vorbereitung, Durchführung von 

Kontrollen und möglicher Maßnahmen in der Folge) 

sowie der Schaffung von Strukturen, die einen effekti-

ven und einfachen Informationsaustausch der Akteure 

ermöglichen, bzw. sicherstellen, können illegale Ex-

porte wirksam bekämpft werden.  

Adressat dieser Empfehlung sind vorrangig die Voll-

zugsbehörden der Länder. In Niedersachsen wird der-

zeit die „Handlungshilfe Abfalltransportkontrollen“ 

überarbeitet. Sie kann demnächst als Umsetzungsbei-

spiel zur Verfügung gestellt werden.  

7. Schwerpunktaktionen im Vollzug gegen unzu-

lässige Entsorgung von EAG  

Die Schwerpunktaktionen der Vollzugsbehörden soll-

ten sich einerseits gegen den sogenannten informellen 

Sektor richten, also diejenigen Sammler und Export-

eure von EAG, die nicht dazu berechtigt sind und an-

dererseits gegen diejenigen Anlagenbetreiber, die un-

berechtigter und ungenehmigter Weise EAG behan-

deln.  

In beiden Fällen (Vorgehen gegen unberechtigte 

Sammler sowie gegen unberechtigte Anlagenbetrei-

ber) wird dazu geraten die Schwerpunktaktionen me-

dial zu begleiten, um eine abschreckende Wirkung zu 

erzielen.  

Bezüglich der Fokussierung auf Anlagenbetreiber, die 

in ungenehmigter Weise EAG – vermutlich auch von 

unberechtigten Sammlern - annehmen, wird empfoh-

len sich in einem ersten Schritt auf Schredderanlagen 

gemäß Ziffer 3.22 sowie Lageranlagen gemäß 8.12.3 

der 4. BImSchV zu konzentrieren. Darüber hinaus stel-

len Anlagen, die über eine Schrottschere verfügen, ei-

nen Ansatzpunkt für die Überprüfung im Rahmen von 

Schwerpunktaktionen dar. 

Adressat dieser Empfehlung sind die Vollzugsbehörden 

der Länder. Diese sollten sich in geeigneter Weise z.B. 

über den Ausschuss Produktverantwortung der Län-

derarbeitsgemeinschaft Abfall oder ein Expertentref-

fen über die gewonnenen Erfahrungen austauschen, 

um der illegalen Entsorgung bundesweit harmonisiert 

entgegenzuwirken.
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